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Ausmaß und Bedeutung ökologischer Schäden, 
Schadensszenarien*
Jürgen Knebel

1. Vorbemerkung
Aufgabe der nachfolgenden Darstellung ist es, 
aus beschreibender Sicht Szenarien zu skizzieren, 
die gerade im Zusammenhang mit dem Ersatz 
sog. „ökologischer Schäden“ von Bedeutung 
sind. Deshalb liegt es nahe, bei der Auswahl der 
Szenarien die normativen Gegebenheiten mitzu
berücksichtigen.
Erst die Rückkopplung mit dem geltenden Recht 
zeigt die Defizite. Ein erheblicher Teil der hier 
vorzustellenden Schäden ist de lege lata nicht er
setzbar. Deshalb ist es durchaus legitim, auch die 
Frage nach dem Ersatz ökologischer Schäden zu 
stellen. Der BGH hat selbst dieser Tage die bür
gerlich-rechtlichen Anspruchsgrundlagen für den 
Ersatz der Waldschäden für nicht ausreichend 
erachtet (Waldschadens-Urteil). Einen typische
ren ökologischen Schaden in dieser Größenord
nung kann man sich schwer vorstellen.
Es geht hier schwerpunktmäßig nicht um eine ab
gehobene Öko-Bilanz, sondern um die Bewer
tung, den Ersatz und den Ausgleich solcher öko
logisch bedeutsamen Eingriffe, die Kompensa
tion verlangen und bei denen die Rechtsordnung 
die Ersatzfähigkeit zumindest teilweise (Umwelt
haftung, naturschutzrechtliche Eingriffsregelun
gen) und im Grundsatz für möglich erachtet, mö
gen auch die Grenzen — z. B. zwischen materiel
lem und immateriellem Schaden im bürgerlich
rechtlichen Schadensersatzrecht — zuweilen flie
ßend und streitig sein.
Dabei erscheint mir der Gesichtspunkt der mone
tären Bewertung ökologischer Schäden beson
ders wichtig, weshalb einige Bemerkungen dazu 
vorab zweckmäßig sind. So sehr eine generelle 
Restitutions-, Ausgleichs- oder Ersatzpflicht für 
Schäden am Naturhaushalt wünschenswert ist, 
findet sie doch dort ihre Grenze, wo eine ziffern
mäßige Bewertung in Geldeinheiten ausscheidet. 
Entscheidend ist und bleibt der Gesichtspunkt, 
daß die Einbuße in Geld bewertbar sein muß, 
wobei eine an der Verkehrsauffassung orientierte 
wirtschaftliche Beurteilung maßgebend ist. In 
diesem Zusammenhang nun spielen m. E. die 
neuen ökonomischen Forschungsansätze zur mo
netären Bewertung von Umweltschäden auch 
rechtlich eine nicht unerhebliche Rolle, ohne daß 
damit gleich die grundsätzliche und für das deut
sche Schadensersatzrecht segensreiche Unter
scheidung zwischen ersetzbaren Vermögens- und 
grundsätzlich nicht kompensierbaren Nichtver
mögensschäden aufgegeben werden müßte. 
Wenn man lediglich die Grenze zwischen mate
riellem und immateriellem Schaden mit Hilfe der 
neuen ökonomischen Forschungsergebnisse zu-

* Ich schulde meinem Kollegen Dr. Werner Schulz 
Dank für die wirtschaftswissenschaftliche Unterstüt
zung und für die Erstellung der Tabellen 1 bis 3.

gungsten des ökologischen Schadens verschieben 
könnte, wäre dies vielleicht ein Weg, auch solche 
Schäden dem Verursacher aufzubürden, die bis
lang die Allgemeinheit zu tragen hatte. Dies soll 
im Rahmen einiger Szenarien zum Ausdruck 
kommen.
Dieser eher modernistische monetäre Ansatz 
provoziert leicht den Vorwurf der „Kommerzia
lisierung der Natur“ , welche über das Instrument 
der ökonomischen Bewertung — so die Kritiker 
— dem „Ausverkauf“ preisgegeben wird. Man 
sollte sich der Ernsthaftigkeit dieses Arguments 
durchaus bewußt sein. In der Tat ist man unter 
Heranziehung umweltethischer Kategorien weni
ger geneigt, das auf wettbewerbliche Austausch
verhältnisse bezogene Kommerzialisierungsprin
zip auch auf die Natur zu übertragen, da sie unbe
strittenermaßen als Teil der Schöpfung -  oder 
wie auch immer anders begründet — einen Wert 
an sich darstellt, der ökonomischen Kategorien 
im Prinzip verschlossen bleibt. Gleichwohl und 
eingedenk dieses Vorbehalts macht es um weltpo
litisch und umweltrechtlich Sinn, auch der Natur 
in bestimmten rechtlich bedeutsamen Situatio
nen einen in Geld bezifferbaren Wert beizumes
sen. Denn die Kosten von Maßnahmen zur Redu
zierung oder Verhinderung von Umweltbelastun
gen werden normalerweise in monetären Einhei
ten angegeben. Weil aber andererseits ein Teil 
des Nutzens umweltschützender Maßnahmen 
nicht direkt in monetärer Form anfällt und auch 
oft schwer auf Mark und Pfennig ausgedrückt 
werden kann, gerät der Nutzen des Umwelt
schutzes, nämlich der intakte Naturhaushalt, in 
der öffentlichen Diskussion und zuweilen auch 
bei der rechtlichen Abwägung ins Hintertreffen. 
Während auf der Kostenseite beeindruckende 
Zahlen präsentiert werden, ist der Umweltschutz 
insoweit argumentativ in der Defensive, weshalb 
es leicht fällt, bestimmte Maßnahmen als überzo
gen oder wirtschaftlich nicht tragbar abzulehnen. 
Wenn man hingegen die vermiedenen Umwelt
schäden gegen die Kosten des Umweltschutzes 
aufrechnen kann, werden leichter ideologisierte 
Diskussionen vermieden und die Sachentschei
dung auf eine etwas rationalere Grundlage ge
stellt. So betrachtet hat die ökonomische Mone
tarisierungsdiskussion zwei wichtige rechtliche 
Dimensionen: zum einen belebt sie die Abgren
zungsfrage zu §§ 249, 253 BGB und zum anderen 
ist sie „rationales “Abwägungsmaterial bei Er
messensentscheidungen und wertenden Beurtei
lungsspielräumen .
Vor diesem Hintergrund ist das sog. Szenario 
„Neuartige Waldschäden“ und „Chemieunfall 
Sandoz“ zu sehen. Hier wird versucht, über den 
traditionellen Schadensbegriff hinaus alle mögli
chen Schadens- und Unfallfolgekosten nach Ko
stenkategorien getrennt einer kompletten Scha
densinventur zuzuführen, wobei bei den Wald-
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Schäden maßgeblilch auf die Monetarisierung der 
Boden- und Wasserbeeinträchtigung abgestellt 
wird. Im Sandoz-Fall ist eine möglichst flächen
deckende — also auch über die ökologischen 
Schäden hinausgehende — Bilanz aufgestellt 
worden. Diese beiden Szenarios betreffen die 
Vergangenheit bzw. die Gegenwart. Ein wenig in 
die Zukunft greift das Szenario Natur und Land
schaft, das den Artenrückgang betrifft, der einer
seits zu den bedrückendsten Folgewirkungen 
menschlicher Fortschrittszivilisation zählt, ande
rerseits aber am ehesten der Ersatzfähigkeit ent
behrt.

2. Systematisierungsversuch
Worum geht es? Mannigfaltige anthropogene 
Eingriffe in den Naturhaushalt führen zu Schä
den, die Ersatz verlangen. Versucht man im Rah
men einer Bestandsaufnahme eine Systematisie
rung der betroffenen ökologierelevanten Sachbe
reiche, kommen vor allem Luft, Wasser, Natur 
und Landschaft, Boden, Abfall, Lärm, radioakti
ve Stoffe und die Nahrung in Betracht.
Knüpft man an die denkbare umweltbelastende 
Aktivität an, liegt es nahe, wie folgt zu differen
zieren: Im Vordergrund des Interesses steht zu
meist die Emission in die Luft und zwar durch 
Schadstoffe, wie auch Lärm.
Danach folgt der Problembereich der Einwir
kung auf den gesamten aquatischen Bereich und 
letztlich sind noch stoffliche Einwirkungen auf 
den Boden aus industriellen und gewerblichen 
Anlagen, aus privater Nutzung, Landwirtschaft, 
Straßenverkehr und durch Deponierung denk
bar. Weiterhin sind die Veränderung der Boden
struktur und räumliche Einwirkungen auf den 
Boden, durch Flächeninanspruchnahme, Beein
flussung des Landschaftscharakters und durch 
Rohstofflagerstätten bedeutsam.
Blickt man auf die zeitliche Komponente, könnte 
man unterscheiden zwischen den sog. Langzeit
verläufen und den sog. Umweltunfällen oder 
auch Störfälle genannt. Diese Unterscheidung ist 
tatsächlich und rechtlich von Bedeutung. Im Zu
sammenhang mit der Fortentwicklung des Um
welthaftungsrechts dürfte es insbesondere im Zu
sammenhang mit der Formulierung eines Ge
fährdungshaftungstatbestandes entscheidend 
auch darauf ankommen, ob ein Schaden durch 
ein unfallartiges Störfallereignis eingetreten ist 
oder der Schaden erst durch Langzeitverläufe 
eintritt.
Im vorliegenden Zusammenhang dürfte die Dif
ferenzierung nach bestimmten Schäden interes
sant sein. Sinnvollerweise würde man unterschei
den zwischen der Beeinträchtigung von Men
schen, Tieren, Pflanzen, Mikroorganismen, 
Landschaft und Bauwerken.
Fragt man sich nun vor dem Hintergrund dieser 
eher skizzenhaften Systematisierung, wie man 
am besten den ökologischen Schaden charakteri
sieren kann, scheint es, daß der Begriff des öko
logischen Schadens zumindest mehrdeutig ver
wendet wird und deshalb einige Mißverständnis
se provoziert. Lassen Sie mich — ohne daß ich 
dem Referat von Herrn Prof. Rehbinder vorgrei
fen möchte — hierzu einige wenige Thesen for
mulieren.

Ökologischer Schaden dürfte nicht gleichbedeu
tend sein mit dem sog. Umweltschaden. Faßt 
man den Begriff der Umwelt weit, so könnten 
beispielsweise Umweltauswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit oder künstlich gestalte
te Bauten, Gebäude etc. mit erfaßt werden. Dies 
ist nicht der Sinn des Begriffs des ökologischen 
Schadens. Deshalb liegt es näher, die auch in mo
dernen Umweltgesetzen verwendeten Umwelt
begriffe, die sich auf den Naturhaushalt be
schränken, heranzuziehen. Danach ist die Um
welt definiert als Boden, Wasser, Luft, Tiere und 
Pflanzen einschließlich der Mikroorganismen 
und das Klima sowie das Wirkungsgefüge zwi
schen ihnen. Ein Schaden an diesen Rechtsgü
tern könnte als ökologischer Schaden verstanden 
werden.
Weiterhin ist für den Begriff des ökologischen 
Schadens unwichtig, ob der Schaden jemandem 
eigentumsrechtlich zugeordnet werden kann. So 
sind die verendeten Fische oder sonstigen Tiere, 
die in jemandes Eigentum stehen oder an denen 
Aneignungsrechte bestehen, durchaus eigen
tumsrechtliche oder eigentumsähnliche Positio
nen, zugleich aber stellen sie unstreitig auch ei
nen ökologischen Schaden dar.
Der entscheidende Punkt ist der der güterrechtli
chen Zuordnung des ökologischen Zustandes 
oder besser der ökologischen „Ausstattung“ des 
Grundeigentums. Ist der ökologische Schaden, 
verstanden als Beeinträchtigung des Naturhaus
halts, niemandem individualrechtlich und güter
rechtlich zugeordnet, ist ein deliktischer oder 
sonstiger individualrechtlicher Schadensersatz im 
höchsten Maße problematisch. Hier dürfte sich 
maßgeblich das rechtliche „Schicksal“ einer Er
satzfähigkeit ökologischer Schäden entscheiden. 
Selbst bei mangelnder güterrechtlicher Zuord
nung bleibt aber immer noch die Möglichkeit, 
statt eines Schadensersatzanspruchs einen Auf
wendungsersatzanspruch demjenigen zukommen 
zu lassen, der kraft öffentlichen Rechts oder aus 
sonstigen Pflichtenstellungen heraus Aufwen
dungen tätigt, um die Beeinträchtigungen des 
Naturhaushalts ganz oder teilweise auszuglei
chen.

3. Szenario ,,Natur und Landschaft“
Das entscheidende Signal für die ökologische Be
drohung von Natur und Landschaft geht vom 
Massensterben der gefährdeten Arten bei Flora 
und Fauna aus. Eine wesentliche Ursache des Ar
tenrückgangs liegt im größten Verdrängungs
wettbewerb der Erdgeschichte.
Hans JONAS hat das einmal so beschrieben: 
„Die Stadt der Menschen, einstmals eine Enkla
ve in der nichtmenschlichen Welt, breitet sich 
über das Ganze der irdischen Natur aus und usur
piert ihren Platz“ Mit welcher Konsequenz? 
Wenn man den Experten Glauben schenken 
darf, betrug die sog. „Aussterberate“ unter na
türlichen Umständen etwa eine Art pro Jahrhun
dert. In jedem Jahrhundert starb im statistischen 
Durchschnitt eine Tier- oder Pflanzenart aus und 
wurde evolutionär durch eine andere ersetzt. So 
war es während aller zurückliegenden Epochen 
unserer Erdgeschichte. Seit etwa hundert Jahren 
aber ist diese Aussterberate mit zunehmender,
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beängstigender Geschwindigkeit angestiegen. 
Um 1900 betrug sie bereits eine Art pro Jahr. 
Heute ist sie bereits auf das Tempo von einer Art 
pro Tag angewachsen. Dieses Szenario auf das 
Jahr 2000 bezogen bedeutet den endgültigen Ex
itus von einer Art pro Stunde und mit ihr des zu
gehörigen genetischen Programms. Die Existenz 
von 15 Millionen Tier- und Pflanzen-Spezien auf 
der Welt ist innerhalb der nächsten 15 Jahre vom 
Aussterben bedroht, wenn der ökologische 
Raubbau nicht gestoppt wird, warnten vor kur
zem 26 anerkannte Wissenschaftler aus 10 Län
dern aus Anlaß der Umweltkonferenz, zu der die 
päpstliche Universität Anfang November 1987 
eingeladen hatte. Die Global-2000 Autoren ge
hen bei sehr vorsichtiger Schätzung davon aus, 
daß wir bis zum Jahre 2000 ca. 2 Millionen Arten 
blindlings und gedankenlos opfern werden. Wel
ches Datenmaterial haben wir für die Bundesre
publik Deutschland?*)
Der Grad der Seltenheit und der Bedrohung von 
gefährdeten Arten wurde in der Bundesrepublik 
erstmals 1977 und 1984 in einer erweiterten und 
überarbeiteten Fassung der „Roten Liste der ge
fährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepu
blik Deutschland“ veröffentlicht.
Es wurde festgestellt, daß z. B. von 2476 Arten 
einheimischer und eingebürgerter Farn- und Blü
tenpflanzen in der Bundesrepublik Deutschland 
28 Prozent aktuell gefährdet sind.
Von den bei uns bekannten Wirbeltierarten sind 
derzeit weit über die Hälfte bedroht. Die Wirbel
losen sind aufgrund geringer Auffälligkeit und ei
ner um ein Vielfaches größeren Artenzahl noch 
nicht hinreichend genau untersucht.
Die zur Zeit in den Bundesländern durchgeführ
ten Biotopkartierungen sollen besonders die 
noch vorhandenen Lebensräume erfassen, kar
tieren und beschreiben, da eine wesentliche Ur
sache des Artenrückganges der Verlust der Le
bensräume oder Biotope für wildlebende Pflan
zen und Tiere ist.
Durch die Biotopkartierung werden die für den 
Naturschutz wichtigsten Biotoptypen erfaßt. Ei
ne gesamträumliche Erfassung und Betrachtung 
der einzelnen Biotoptypen kann noch nicht vor
genommen werden, da erst für einige Bundeslän
der abgeschlossene Biotopkartierungen vorlie
gen. Diese Bestandsaufnahmen erlauben aber 
schon jetzt, den Gefährdungsgrad einiger Bio
toptypen festzustellen.
In der Bundesrepublik Deutschland sind etwa 32 
% der rund 2700 einheimischen und eingebürger
ten Gefäßpflanzenarten ausgestorben oder ge
fährdet.
Ohne die potentiell gefährdeten Arten gelten 697 
als tatsächlich gefährdet oder ausgestorben. Von 
diesen konnten für 687 Arten bestimmte Gefähr
dungsursachen festgestellt werden. Für die ver
bleibenden 10 Arten fehlen noch entsprechende 
Informationen. Viele Arten sind durch mehrere 
Ökofaktoren und nicht durch einen einzelnen ge
fährdet, so daß die Kombination mehrerer Ursa
chen zu einer Verstärkung des Gefährdungsgra
des bestimmter Arten führt.

*) Das nachfolgende Szenario ist den „Daten zur Um
welt 1986/87“, Umweltbundesamt, S. 85 ff. entnommen.

Um die Vielzahl der verschiedenen Gefähr
dungsursachen zu ordnen und zusammenzufas
sen, wurde für das Bundesgebiet eine Liste der 
Faktoren aufgestellt, die den Artenrückgang be
wirken. Sie läßt sich untergliedern in eine Grup-i 
pe von Faktoren, die alle direkten Eingriffe in 
Pflanzengesellschaften umfassen, aber ohne! 
merklichen Einfluß auf die Pflanzenstandortei 
sind, und zwei weitere Gruppen von Faktoren, 
die sich auf Eingriffe in den Standort beziehen 
und zu dessen Veränderung oder gar Zerstörung 
führen.
An erster Stelle der Gefährdungsursachen steht 
ein Eingriff in den Standort, nämlich die Beseiti
gung von Ökotonen, also Übergangsflächen zwi
schen zwei Nutzungsformen, und Sonderstandor-. 
ten. Mit wachsender Nutzungsintensität, vor al
lem in der landwirtschaftlich genutzten Region, 
verschwinden Acker- und Weinbergterassen, 
Trockenmauern, Böschungen, Teiche in der 
Feldflur, breite Wald- und Wegränder, unpro
duktive Restflächen und sogenanntes Ödland, 
wogegen sich die Grenzen zwischen den einzel
nen Nutzungsarten verschärfen. Fast alle Pflan
zenformationen sind davon betroffen, am stärk
sten Trockenrasen, Feuchtwiesen und die Rude- 
ralvegetation.
Fast ebenso stark wirkt sich die Aufgabe von 
Nutzungen auf früher extensiv bewirtschafteten 
Flächen wie Streuwiesen, Schaftriften, einschüri- 
gen Magerrasen und flachgründig-steinigen Äk- 
kern aus. Die Änderung von Nutzungen in der 
Landwirtschaft bedeutet in der Regel eine Um
wandlung extensiver Flächen in intensiv genutz
tes Acker- und Grünland. Dies führt zur Abnah
me von Artenreichtum und Artenvielfalt.
Die Entwässerung zählt ebenfalls zu den häufig
sten Eingriffen in den Standort. Von ihr sind vor 
allem die Pflanzen der Feucht- und Naßbiotope, 
namentlich der Moore, Sümpfe, Gewässer und 
Naßwälder betroffen.
Standortzerstörung durch Bodenauffüllung, Auf
schüttung, Ablagerung und Einebnung, häufig in 
Verbindung mit der Anlage von Siedlungen, In
dustrie und Straßen, hat eine ähnliche Auswir
kung wie Abbau und Abgrabung, und zwar vor 
allem auf Trockenrasen, Moore und Feuchtwie
sen und deren Arten.
Direkte Eingriffe in Pflanzenbestände haben we
niger einschneidende Folgen für die Arten als die 
genannten indirekten Einwirkungen wie Stand
ortveränderung und Standortzerstörung. Wich
tigste Faktoren direkter Einwirkung sind neben 
Nutzungsänderungen Tritt, Lagern, Wellen
schlag durch Motorboote, mechanische Entkrau
tung in Gewässern, Herbizidanwendung, Brand, 
Rodung und schließlich Sammeln attraktiver Ar
ten.
Weitere Ökofaktoren der Beeinträchtigung von 
Pflanzenarten sind Ausbau, Pflege, Eutrophie
rung und Verunreinigung von Gewässern.
An erster Stelle der Verursacher der Artenge
fährdung und des Artenrückgangs liegt mit wei
tem Abstand die Landwirtschaft, und zwar vor al
lem durch ihre Struktur- und standortverbessern
den Maßnahmen. 519 Arten oder 75,5 % aller 
Arten der Roten Liste, deren Gefährdungsursa
chen ermittelt wurden, sind davon betroffen.



An zweiter Stelle der Verursacher stehen Forst
wirtschaft und Jagd (225 Arten), besonders durch 
Aufforstung von Trockenrasen- und Heideflä
chen sowie durch die Umwandlung von Laubwäl
dern in Nadelholzforste. Hinzu kommen Vollum
bruch, Entwässerung, Forstwegebau, Wildäcker 
u. a. Es folgt der Tourismus (146 Arten) mit sei
nen Aktivitäten wie Wassersport, Wintersport, 
Reiten, Zelten und den Begleiterscheinungen 
von Bergbahnen, Skiliften, Aussichtspunkten 
und ähnlichen Einrichtungen sowie die städtisch
industrielle Nutzung (130 Arten), Rohstoffge
winnung und Kleintagebau (122), vor allem Kies
abbau, Wasserwirtschaft (104) sowie Abfall- und 
Abwasserbeseitigung (75). Alle übrigen Verursa
cher sind weniger bedeutend.
Daß die Landwirtschaft an erster Stelle der Ver
ursacher der Pflanzengefährdung steht, erklärt 
sich durch ihren Flächenanteil von mehr als 50 % 
des Bundesgebietes mit vorwiegend produktions- 
und produktorientierter Intensivnutzung. Um 
der Artengefährdung entgegenzuwirken, wurden 
Maßnahmen wie z. B. die Erhaltung von unpro
duktiven Restflächen, Übergangsbereichen und 
Sonderstandorten, Minimierung problemati
scher Stoffeinträge (außer durch die Landwirt
schaft auch durch Industrie, Gewerbe, Verkehr 
und private Haushalte), stärkere Anpassung der 
Bodennutzung an natürliche Standortbedingun
gen sowie die Entwicklung und Anwendung von 
Wirtschaftsweisen wie die Verbreiterung nicht 
genutzter Feldraine und die Einschränkung der 
Unkrautbekämpfung durch Herbizide ergriffen. 
Was das Monetarisierungszenario anbelangt, so 
erscheint eine vollständige monetäre Bewertung 
volkswirtschaftlicher Verluste durch den Arten- 
und Biotopschwund insbesondere angesichts der 
wenigen Kenntnisse über ökologische Wirkungs
zusammenhänge zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
noch nicht realisierbar. Wohl aber hat die natürli
che Umwelt einen für die betroffene Bevölke
rung ermeßbaren Erlebniswert. Sein Verlust läßt 
sich, wie eine Reihe jüngerer Studien belegt, hin
reichend in Geldeinheiten beziffern (vgl. etwa 
EWERS/SCHULZ, 1982). Und zwar direkt, in
dem man die vom jeweiligen Umweltschaden be
troffenen Bürger selbst nach ihrer Zahlungsbe
reitschaft bzw. Entschädigungsforderung befragt 
(introspektiver Befragungsansatz), oder indi
rekt, indem man die Zahlungsbereitschaft bzw. 
Entschädigungsforderung auf der Basis erhobe
ner oder vermuteter Umweltschadenskosten in 
Form von umweltverschmutzungsbedingten Um
zugs- und Reisekosten, Freizeit- und Erholungs
aufwendungen usw. schätzt (behavioristischer 
Schadenskostenansatz).
Noch weitgehend unerforscht sind dagegen die 
folgenden zusätzlichen Wertkomponenten, die 
im Zusammenhang mit der individuellen Nach
frage nach Arten- und Biotopschutz eine bedeu
tende Rolle spielen können:
Optionswert: Hier handelt es sich um einen 
Wert, der sich nicht auf die heutige, sondern auf 
die zukünftige Inanspruchnahme von Umweltgü
tern bezieht. Berufstätige, die heute aus Zeit
gründen nicht in der Lage sind, etwa ein Natur
schutzgebiet für Erholungs- und Freizeitzwecke 
zu nutzen, werden sich vorsorglich eine zukünfti

ge Nutzung sichern, unabhängig davon, ob diese 
Nachfrage jemals ausgenutzt wird. 
Vermächtniswert: Bei ihm handelt es sich um ei
nen Wert, der sich nicht auf die eigene Inan
spruchnahme von Umweltgütern, sondern auf 
diejenige der Nachkommen bezieht. Das bedeu
tet, daß gegenüber zukünftigen Generationen 
verantwortungsbewußte Bürger einen langfristi
gen Umweltschaden höher bewerten, als jene 
Bürger, die die Bedürfnisse künftiger Generatio
nen aus rein egoistischen Motiven vernachlässi
gen.
Existenzwert: Bei ihm handelt es sich um einen 
Wert, der allein aus dem Wissen um den Bestand 
(die Existenz) von Umweltgütern herrührt: 
Schutz der Arten und Biotope „um ihrer selbst 
willen“
Das erste Feldexperiment, bei dem versucht wur
de, diesen zusätzlichen Wertkomponenten Rech
nung zu tragen, stammt von GREENLEY, 
WALSH und JOUNG (1981). Dabei zeigt sich, 
daß die Summe aus Options-, Vermächtnis- und 
Existenzwert mindestens so groß ist, wie der ei
gentliche Erlebniswert eines Umweltgutes. Im 
Rahmen mehrerer Vorhaben, die das UBA ver
geben hat, soll gezeigt werden, in welcher mone
tären Größenordnung der Arten- und Biotop
schwund diese Werte in der Bundesrepublik 
Deutschland vermindert.

4. Szenario „Boden und Waldschäden“
In der Bodenschutzkonzeption der Bundesregie
rung wird daraufhingewiesen, daß trotz aller An
strengungen zur Verminderung schädlicher Um
welteinwirkungen für den Boden ernsthafte Ge
fahren und langfristige Risiken nicht auszuschlie
ßen sind. Jedes Jahr gelangen beispielsweise drei 
Millionen Tonnen Schwefeldioxid, über drei Mil
lionen Tonnen Stickstoffoxide, über 5.600 Ton
nen Blei und bis zu 235 Tonnen Cadmium unmit
telbar oder über Luft und Wasser in den Boden 
der Bundesrepublik Deutschland. Zu der groß
räumigen Belastung des Boden durch biologisch 
schwer abbaubare chemische Stoffe und Schwer
metalle kommen schließlich mechanische Bela
stungen (z. B. durch landwirtschaftliche Boden
bearbeitung), Bodenerosion durch Wind und 
Wasser, das Abfallaufkommen und der Flächen
verbrauch hinzu.
Bodenversauerung
Schwefeldioxid und Stickstoffoxide werden in 
der Luft teilweise zu Schwefel- und Salpetersäure 
oxidiert und gelangen mit dem Niederschlag als 
„Saurer Regen“ in den Boden. Wegen der Säu
rezufuhr gehen zunächst wichtige Pflanzennähr
stoffe wie beispielsweise Kalzium, Magnesium, 
Kalium und Natrium verloren. Eine weitgehende 
Folge der Versauerung ist die Freisetzung von 
Aluminium-, Cadmium-, Mangan- und Eisenio
nen, die bei höherer Konzentration auch auf Tie
re giftig wirken. In besonders stark betroffenen 
Gebieten, beispielsweise im Harz, sind die Säure
werte im Boden auf unter pH 4 (tödlich für Fi
sche), stellenweise bis auf pH 3 (Essig) gesunken. 
Unter diesen Bedingungen kann auf längere 
Sicht nur noch eine Steppenvegetation überle
ben.

8



Schadstoffe in der Nahrung
Künstlicher Dünger und Chemikalien, die zur 
Bekämpfung von Schädlingen in der Land- und 
Forstwirtschaft eingesetzt werden (Pestizide) so
wie Schwermetalle wie Blei, Cadmium, Kupfer, 
Nickel und Quecksilber, gelangen direkt oder in
direkt über Luft und Wasser Jahr für Jahr in den 
Boden. Über die Nahrungskette (pflanzliche und 
tierische Lebensmittel) geraten diese Stoffe 
schließlich in den menschlichen Körper, wo sie 
nur teilweise wieder ausgeschieden werden. 
Spätestens wenn eine bestimmte Konzentration 
im Körper erreicht ist (Schwellenwert), werden 
gesundheitliche Schäden hervorgerufen. Auf 
Pflanzen wirken höhere Konzentrationen quali- 
tätsmindernd und insbesondere wachstumshem
mend. Da der Mensch am Ende der Nahrungs
kette steht, ist er grundsätzlich den stärksten Ge
fährdungen ausgesetzt.

Mechanische Belastungen
Durch mechanische Eingriffe der Bodenbearbei
tung und Befahrung, vor allem durch schwere 
Schlepper und Ackerwagen, kommt es zur Stö
rungen des natürlichen Bodengefüges durch Bo
denverdichtung. Das begünstigt den oberflächli
chen Wasserabfluß und mit ihm die Erosion so
wie die Ausbildung von Staunässe (vgl. Rat von 
Sachverständigen für Umweltfragen, '-rgut-
achten „Umweltprobleme di urft“
1985).

Bodenerosion
Die Bodenerosion durch Wind und Wasser ist u. 
a. auf die Umwandlung von Grünland in Äcker 
und auf den zunehmenden Anbau von Reihen
früchten wie Mais und Rüben zurückzuführen. 
Wassererosion tritt dann vor allem bei Starkre
gen auf, Winderosion wird durch große Schläge 
in ebenem Gelände ohne Windschutz besonders 
gefördert.

Altlasten
Zu den 35.000 Altlasten, die zur Gefährdungsab
schätzung in der Bundesrepublik Deutschland 
nach Berechnungen des UBÄ anstehen, gehören 
etwa 30.000 Altdeponien und 5.000 Industrie
standorte. Die Kosten zur Sanierung und Über
wachung der Altablagerungen und kontaminier
ten Betriebsgelände für einen zehnjährigen Zeit
raum werden auf rund 17 Milliarden DM ge
schätzt.

Flächenverbrauch
Allein von 1971 bis 1976 vollzog sich in der Bun
desrepublik Deutschland ein aus ökologischer 
Sicht wenig erfreulicher Wandel der Flächennut
zung: Der Anteil der landwirtschaftlich genutz
ten Flächen ging um 1,7 Prozent zurück und der 
Anteil der Waldflächen und „unkultivierten 
Moorflächen“ sank um insgesamt 7,7 Prozent. 
Gestiegen ist dagegen die großräumige „Versie
gelung“ des Bodens mit Asphalt und Beton, die 
„Zerstückelung“ des Landschaftsraumes durch 
das noch dichter gewordene Verkehrsnetz und 
die „Zersiedelung“ durch auswuchernde Städte 
und Gemeinden. So stieg der Anteil der Gebäu
de- und Hofflächen um 25,6 Prozent und der An
teil der Flächen für Straßen, Wege und Eisenbah
nen um 9,7 Prozent.

5. Szenario „Waldschäden“
Lassen Sie mich mit dem „Waldsterben“ oder mit 
den „neuartigen Waldschäden“ fortfahren. Das 
Thema war in den letzten Jahren so oft in den 
Medien, daß eine gewisse Publizitätsmüdigkeit 
nicht zu verkennen ist, obwohl der katastrophale 
Grundtatbestand sich nicht verändert hat. Zwar 
haben die Waldschäden in diesem Jahr um 1,4 
Prozentpunkte abgenommen, dennoch bleibt mit 
52,3 Prozent mehr als die Hälfte der Bäume ge
schwächt oder geschädigt, so das Ergebnis des 
neuesten Waldschadensberichtes.
Von den 7,4 Millionen Hektar Wald in der Bun
desrepublik sind 35 Prozent schwach geschädigt, 
16,2 Prozent mittelstark und 1,1 Prozent stark 
oder schon abgestorben. Während sich der Zu
stand von Kiefern, Tannen und Fichten insge
samt um 4 bis 5 Prozentpunkte verbessert hat, ha
ben die Schäden bei den Laubbäumen weiter zu
genommen; von den Buchen sind 5,6 Prozent
punkte und von den Eichen 3,8 Prozentpunkte 
mehr erkrankt als 1986. Damit sind sie jetzt stär
ker geschädigt als Fichte und Kiefer.
Etwas verringert hat sich das in den Vorjahren 
festgestellte Süd-Nord-Gefälle. Mit Ausnahme 
von Niedersachsen erhöhte sich im Norden die 
Schadensfläche oder nahm nur geringfügig ab. 
Dem stehen Verbesserungen in Baden-Württem
berg und Bayern im Zusammenhang mit dem 
Schadensrückgang bei den Nadelhölzern gegen
über. Während sich die Fläche des geschädigten 
Waldes in Schleswig-Holstein um 10,4 Prozent
punkte auf 50 Prozent vergrößerte und damit be
sonders stark zunahm, verringerte sie sich in Bay
ern um 2,4 Prozentpunkte auf 61,8 Prozent und 
in Baden-Württemberg um 5,1 Prozentpunkte 
auf 59,9 Prozent. Am stärksten nahmen die Schä
den im Saarland um 12,4 Prozentpunkte auf 54,3 
Prozent zu. Von allen Bundesländern kranken 
die Wälder Niedersachsens am wenigsten: hier 
gingen die Schäden um 4,2 Prozent auf 32,8 Pro
zent zurück. Nicht verbessert hat sich die Situa
tion in den Alpen und in den Mittelgebirgen. 
Was die Ursachenforschung anbelangt, gibt es 
gegenwärtig 340 Projekte mit einem Fördervolu
men von 165 Millionen Mark. Kennt man mittler
weile den Übeltäter? Schwefeldioxid und Sticko
xide aus Verbrennungsprozessen sind eindeutig 
als Mitverursacher überführt. Dazu kommt ne
ben anderen Schadstoffen das Ozon als Reak
tionsprodukt des Stickoxids in der Atmosphäre. 
Bis die Wissenschaft über die komplexen Schädi
gungsmechanismen Klarheit hat, dürfte noch viel 
Zeit vergehen, wenn man sie überhaupt jemals in 
der erwünschten Eindeutigkeit erlangt.
Man vermutet, daß es einen Komplex verschie
denartiger Schadenstypen gibt, die auf unter
schiedlichen Ursachenbündeln beruhen. In Er
gänzung zu der bereis länger diskutierten direk
ten Einwirkung von Schwefeldioxid und der Ver
sauerung des Bodens sind zwei Teilergebnisse als 
wichtig erkannt worden: Ozon und Photooxidan
tien wirken direkt auf Blätter und Nadeln. Und 
die Versorgung der Bäume mit Nährstoffen wird 
durch einen übermäßigen Eintrag von Stickstoff 
gestört. Noch nicht möglich ist eine Beurteilung, 
welcher Wirkungsweg am gravierendsten ist. In 
der Vergangenheit wurden immer wieder einmal
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Fehler im Waldbau, Infektionen, Klimastreß 
oder Strahlen aller Art für die Krankheit der 
Wälder verantwortlich gemacht. Hypothesen, 
die von Luftschadstoffen völlig absehen und an
dere Faktoren allein oder kombiniert als überall 
gleiche Ursache annehmen, waren bis jetzt nicht 
zu belegen, so der Forschungsbeirat Waldschä
den und Luftverunreinigungen von Bund und 
Ländern.
Versucht man auf der Grundlage der Waldscha
denserhebungen und der Ergebnisse der bisheri- 

t gen Ursachenforschung Prognosen über die Grö
ßenordnungen der angerichteten Schäden jetzt 
und für die Zukunft, zeigt sich, daß der sog. öko
logische Schaden zwar in Teilbereichen naturwis
senschaftlich beschreibbar, nicht aber ohne wei
teres in Geldeinheiten ziffernmäßig bewertbar 
ist. Ökonomisch annähernd monetarisierbar sind 
die Schadenskosten bei der Forstwirtschaft, Wie- 
deraufforstungs- und sonstige Renaturierungsko- 
sten. Nach neueren Untersuchungen im Aufträge 
des Umweltbundesamtes führen die neuen Wald
schäden in der Bundesrepublik Deutschland zu 
volkswirtschaftlichen Verlusten von mindestens 
5,5 Milliarden DM pro Jahr. Schwer bewertbar 
erscheinen dagegen die ökologischen Risiken 
und Schäden, die insbesondere durch die Irrever
sibilität ökologischer Beeinträchtigungen hervor
gerufen werden. Hier versuchen die Ökonomen 
mit Hilfe des sog. Vermeidungskostenansatzes 
die hydrologischen Prozesse und Wirkungen zu
mindest grenzwertig monetär zu ermitteln, in
dem als Schadensuntergrenze die Aufwendungen 
herangezogen werden, die erforderlich sind, um 
die jmit dem Waldsterben befürchteten Hochwas
serschäden durch geeignete Maßnahmen, wie 
beispielsweise Hochwasserrückhaltebecken, zu 
vermeiden. Oder es werden die Investitions
kosten herangezogen, welche für Wildbachver
bauung, Lawinen- oder Bodenerosionsschutz ge
tätigt werden müssen. Erste Analysen kommen 
in diesem Zusammenhang auf Summen um 400 
Millionen Mark pro Jahr.

6. Sandoz-Szenario
Infolge eines Brandes im Sandoz-Werk Schwei
zerhalle bei Basel wurden bei den Löscharbeiten

ca. 30 t Agrochemikalien, 400 kg Quecksilber 
und andere Chemikalien in den Rhein gespült. 
Dadurch ist fast der gesamte Bestand an Aalen 
im baden-württembergischen Rheinabschnitt 
und eine Vielzahl anderer Fische und Kleinlebe
wesen vernichtet worden. Man schätzt ungefähr, 
daß eine halbe Million Fische verendeten und vor 
allem die Kleintierwelt, für die die Lebensbasis 
der Fisch ist, geschädigt worden ist. Dieser am 
Ökosystem entstandene unmittelbare Schaden ist 
hier der sog. ökologische Schaden, der von den 
Schadensfolgekosten, wie sie in den Tabellen 
zum Ausdruck kommen, zu trennen ist. Eine 
Überschneidung ist nur dort möglich, wo ein Be
standteil des Ökosystems zugleich Gegenstand 
wirtschaftlicher Verwertung ist, also beispiels
weise bei dem fischerei-wirtschaftlich bedeutsa
men Verenden der Fische.
Da eine Schadensinventur möglichst vollständig 
und frei von Doppelzählungen sein muß, ist es 
zweckmäßig, die Unfallfolgekosten für die fol
genden drei Aggregate jeweils getrennt zu ermit
teln:
Aggregat „Staat“ :
Ermittlung der von der Allgemeinheit zu tragen
den Unfallfolgekosten.
Aggregat „Unternehmen“ :
Ermittlung der von Wirtschaftszweigen zu tra
genden Unfallfolgekosten.
Aggregat „Haushalte“ :
Ermittlung der von privaten Haushalten zu tra
genden Unfallfolgekosten. '

Eine Abschätzung dieser Kosten ist zumindest 
aus methodischer Sicht für eine Reihe von Scha
densbereichen und in groben Größenordnungen 
möglich. Allerdings erfordert die für die Ab
schätzung der Folgekosten notwendige Datenbe
schaffung einen erheblichen Personal- und Zeit
aufwand. Relativ einfach dürfte dabei die Ermitt
lungen der von der Allgemeinheit zu tragenden 
Schadensvermeidungskosten sein. Nur in groben 
Größenordnungen bewertbar (und deshalb nur 
in Form von Risikozuschlägen — z. B. auf den 
Gesamtwert der Renaturierungskosten — erfaß
bar) erscheinen dagegen die sog. ökologischen 
Schäden.
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Tabelle 1

Uufallfolgekosten, die von der Allgemeinheit getragen werden

Betroffene Kostenkategorie Erforderliche Informationen zum
Mengengerüst Wertgerüst

Bund
-  Ministerien
-  Oberbehörden

Länder
-  Baden-Württemberg
-  Hessen

Planungs- und Überwa
chungskosten
(z. B. Einsatz von Arbeitsgrup
pen, Durchführung von Schad
stoffmessungen)

— Zeiteinsatz
— Qualifikation
— Zahl der Reisen
— Zahl der Telefonate
— Zahl der Meßgeräte

— Lohnsatz
— Reisekostensatz
— Telefonkosten

Gemeinden
— Lörrach
-  Hattingen

Bund (?) 
Länder (?)

Gemeinden (?)

Sanierungskosten 
(Befreiung der Rheinsohle 
vom Schlick etc.)
— Entschlammungskosten
— Entsorgungskosten

s. o. s. 0 .

s. o. Weitere erforderliche Maß
nahmen zur Erhaltung 
bzw. Wiedererlangung des 
„ökologischen Gleichge
wichts“

Renaturierungskosten 
aller Art

Lohn-, Zeit- und 
Sachkosten

Allgemeinheit Verbliebene ökologische 
Risiken

Risikopotential
(Artenschwund)

Nutzenentgang im 
Bereich
-  Produktion
— Konsum

Abschätzung nur in Form von Risikozuschlä
gen möglich

Von der Allgemeinheit zu tragende Unfallfolge
kosten
Tabelle 1 vermittelt einen groben Überblick über 
jene Folgekosten, die weitgehend von der öffent
lichen Hand getragen werden müssen. Der auf
grund des Chemieunglücks entstandene Pla- 
nungs- und Überwachungsaufwand (z. B. Einbe
rufung von Arbeitsgruppen, Durchführung von 
Schadstoffmessungen) könnte in Zusammenar
beit mit den betroffenen Behörden des Bundes, 
der Länder und Gemeinden abgeschätzt werden. 
Ziemlich einfach dürfte die Ermittlung der bei 
der Befreiung der Rheinsohle von Schlick und 
anderen Schadstoffen anfallenden Sanierungsko
sten sein. Schwieriger ist dagegen die Abschät
zung jener Vermeidungs- bzw. Beseitigungsko
sten, die noch in Kauf genommen werden müs
sen, um das „ökologische Fließ-Gleichgewicht“ 
zu erhalten bzw. wieder zu erlangen. Grundge
danke muß sein: Die Allgemeinheit hat Milliar
denkosten auf sich genommen, um den Rhein in 
seinen Zustand vor dem Sandozunglück mit dem

entsprechenden ökologischen Standard zu ver
setzen. Die Kosten der Wiederherstellungsmaß
nahmen plus einem Zuschlag für das über mehre
re Jahre geschädigte Öko-System sollten billiger
weise ersetzt verlangt werden können. Hier wird 
die Frage akut, ob die biologische Schädigung des 
Rheins für sich genommen einen Anspruch auf 
Schadensersatz begründet und wie er quantifi
ziert werden kann. In diesem Zusammenhang 
wurde kürzlich der Vorschlag unterbreitet, 25 % 
des objektiven Interesses an der Erhaltung und 
Verbesserung der Wasserqualität, errechnet 
nach den auf das Jahr umgelegten Kosten des 
Baus und Betriebs von Kläranlagen als entgange
nen ästhetischen Wert zu veranschlagen. Wenn 
diese Festsetzung zunächst auch willkürlich er
scheint, ist ihre Herleitung und Begründung al
lerdings weniger spekulativ als die in den USA z. 
T. angewandte Methode, durch eine repräsen
tative Befragung die hypothetische Zahlungsbe
reitschaft für intakte Natur zu ermitteln (willin- 
gness to pay).
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Tabelle 2

Unfallfolgekosten, die von der Wirtschaft getragen werden

Betroffene Kostenkategorie Erforderliche Informationen zum
Mengengerüst Wertgerüst

W asserversorgungs- 
unternehmen

Vermeidungs- bzw. Be
seitigungskosten (z. B. 
Kosten der Trinkwasser
aufbereitung) 
Ausweichkosten 
(z. B . Übergang auf Fern
wasserversorgung) , 
Planungs- und Über
wachungskosten

Wieviel Unternehmen 
sind in welchem Aus
maß betroffen?

— Stundensatz
-  Sachkostensatz

Fischereiwirtschaft Einkommensverluste — Hektarertrags
ausfälle

— Verringerte Zahl 
der Verpachtungen 
an Sportfischer

— Fischpreis

— Pachtpreis

Landwirtschaft Ausweichkosten (Ver
zicht auf Rheinwasser für 
Viehtränke und Bewässe
rung, Verzicht auf Frost- 
besprühung von Reb
stöcken etc.)

Zahl der Betroffenen Aufwand

Getränkewirtschaft Ausweichkosten (Ver
zicht auf eigene Brunnen
förderung; ggf. auch Ab
satzrückgang)

Zahl der betroffenen 
Firmen

Aufwand

Übernachtungsgewerbe Einkommensverluste Zahl der rückläufigen 
Übernachtungen

W ertschöpfungs- 
verlust

Gaststättengewerbe s. o. Zahl der rückläufigen 
Gaststättenbesuche

s. o.

Rheinschiffahrt
(Ausflugsverkehr)

s.o. Zahl der rückläufigen 
Dampferfahrten

s. 0 .

Bootsverleih etc. s. o. Zahl der rückläufigen 
Verleihe

s. 0 .

Freibäder (?) s. 0 . Zahl der rückläufigen 
Besuche

s. o.

Vor- und nachgelagerte 
Wirtschaftszweige
— Angelsportindustrie
-  Lebensmittelbranche

Einkommensverluste Zahl der Betroffenen Wertschöpfungsver
luste
(Multiplikator)

Von der Wirtschaft zu tragende Unfallfolgeko
sten
Tabelle 2 vermittelt einen groben Überblick über 
jene Folgekosten, die von einzelnen Unterneh
mensbereichen getragen werden müssen. Um 
nach dem Rheinunglück die Sicherheit der Was
serversorgung garantieren zu können, mußten 
die Wasserversorgungsunternehmen Vermei- 
dungs-, Ausweich- sowie Planungs- und Überwa
chungskosten in Kauf nehmen. Um diesen (und

auch noch den in Zukunft anfallenden) Aufwand 
abschätzen zu können, muß die Zahl der betrof
fenen öffentlichen und privaten Unternehmen 
erfaßt werden. Durch Befragung von Dachorga
nisationen (Verbände etc.) ist u. U. eine schnelle 
und mit wenig Kosten verbundene Abschätzung 
solcher Schäden möglich. In gleicher Weise 
könnte auch bei anderen betroffenen Wirt
schaftszweigen (Fischerei-, Land-, Getränke-, 
Freizeitwirtschaft) verfahren werden.
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Tabelle 3

Unfallfolgekosten, die von privaten Haushalten getragen werden

Betroffene Kostenkategorie Erforderliche Informationen zum
Mengengerüst Wertgerüst

Bevölkerung Gesundheitsschäden (?) Zahl der Betroffenen 
Art der Krankheit

Stationäre und am
bulante Behand
lungskosten 
Ressourcenaus
fallkosten

Bevölkerung Psychosoziale Kosten 
(Beeinträchtigung des 
Wohlbefindens durch vi
suelle und geruchliche 
Beeinträchtigungen, 
Angst, Umweltärger etc.)

Zahl der Betroffenen Individueller mone
tärer Nutzenentgang

Bevölkerung Arbeitsaufwand und 
Zeitverluste 
(z. B. Bequemlichkeits
und Zeitverluste im Rahmen 
der Trinkwassernotversor- 
gung; Beschaffung des 
Trinkwassers in Kübeln)

Zahl der Betroffenen Lohnsatz
Nutzerzeitwert

Anwohner des Rheins Immobilienwertverluste Zahl der Betroffenen Mietpreisrückgang

Freizeit- und Erholungs
suchende

Minderung des Freizeit- 
und Erholungswertes

Zahl der rückläufigen 
Nutzerstunden

individueller mone
tärer Nutzenentgang

Bevölkerung Minderung des Options-, 
Existenz- und Vermächt
niswertes*

Zahl der Betroffenen individueller mone
tärer Nutzenentgang

* Optionswert: Hier handelt es sich um einen Wert, der sich nicht auf die heutige, sondern auf die zukünftige Inan
spruchnahme von Umweltgütern bezieht. Berufstätige, die heute aus Zeitgründen nicht in der Lage sind, etwa ein Ge
wässer für Erholungs- und Freizeitzwecke zu nutzen, werden sich vorsorglich eine zukünftige Nutzung sichern, unab
hängig davon, ob diese Nachfrage jemals ausgenutzt wird.
Vermächtniswert: Bei ihm handelt es sich um einen Wert, der sich nicht auf die eigene Inanspruchnahme von Umwelt
gütern, sondern auf diejenige der Nachkommen bezieht. Das bedeutet, daß gegenüber zukünftigen Generationen ver
antwortungsbewußte Bürger einen langfristigen Umweltschaden höher bewerten, als jene Bürger, die die Bedürfnisse 
künftiger Generationen aus rein egoistischen Motiven vernachlässigen.
Existenzwert: Bei ihm handelt es sich um einen Wert, der allein aus dem Wissen um den Bestand (die Existenz) von 
Umweltgütern herrührt: Schutz der Arten und Biotope „um ihrer selbst willen“.

Von den betroffenen Haushalten zu tragende 
Unfallfolgekosten
Tabelle 3 schließlich vermittelt einen groben 
Überblick über jene Folgekosten, die von den 
privaten Haushalten getragen werden müssen. 
Relativ einfach ist die Abschätzung des Arbeits
und Zeitaufwandes, den die Bevölkerung auf
grund der erforderlichen Not Wasserversorgung 
(Wasser in Kübeln transportieren, Anstehen 
etc.) in Kauf nehmen mußte. Mit Hilfe standardi
sierter Bewertungsansätze (z. B. für eine Stunde 
Freizeit 5,— DM), wie sie vor allem im Rahmen 
der Bundesverkehrswegeplanung verwendet 
werden, ist es ansatzweise möglich, den o. g. 
Schaden zu beziffern. Soweit bekannt ist, in wel
chem Ausmaß die Rheinkatastrophe zu Gesund
heitsbeeinträchtigungen bei der Bevölkerung 
führt bzw. geführt hat (z. B. durch den Verzehr 
belasteter Fische), können diese Schäden auf der 
Basis stationärer und ambulanter Behandlungs

kosten sowie der Kosten des vorübergehenden 
und dauerhaften Arbeitsausfalls ermittelt wer
den.
Schwieriger ist dagegen die Abschätzung der 
durch das Rheinunglück hervorgerufenen psy
chosozialen Kosten, die insbesondere durch opti
sche und geruchliche aber auch psychologische 
Beeinträchtigungen (Ängste) hervorgerufen wer
den. Solche Effekte kann man zum Teil aus Im
mobilienwertminderungen herausfiltern und in 
entsprechende monetäre Größenordnungen Um
setzen. Grundsätzlich bezifferbar ist auch die ge
wässerverschmutzungsbedingte V erringerung
des Erlebnis-, Options-, Existenz- und Ver
mächtniswertes (Erläuterungen siehe Anmer
kungen in Tabelle 3). Allerdings ist die Quantifi
zierung des „Mengengerüsts“ nicht einfach, weil 
sich die Reaktionen der Betroffenen (z. B. weni
ger Spaziergänge am Rhein) nicht ohne weiteres 
Vorhersagen lassen. Trotzdem darf man den Stel
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lenwert einer Beeinträchtigung des „Konsumgu
tes Umwelt“ aus volkswirtschaftlicher Sicht nicht 
unterschätzen. Studien, die sich mit den Kosten 
der Gewässerverschmutzung befassen, zeigen 
immer wieder, daß beispielsweise der Minderung 
des Freizeit- und Erholungswertes ein weitaus 
größeres Gewicht beizumessen ist, als etwa den 
Kosten der Trink- und Brauchwasserversorgung.
Man muß allerdings skeptisch sein, ob diese Mo
netarisierungsversuche zum Gegenstand scha
densersatzrechtlicher Bezifferungen gemacht 
werden können, gleichwohl sind sie wichtig, um 
den volkswirtschaftlichen Nutzen des Umwelt
schutzes größenordnungsmäßig wiederzugeben.

7. Zusammenfassung und Ausblick
Lassen Sie mich zum Schluß noch zu einer kurzen 
Gesamtbewertung kommen:
Allen derartigen Schadensszenarien, beginnend 
vom eher regionalen Eingriff in Natur und Land
schaft über das ganzflächige Waldsterben bis hin 
zu globalen Extrapolationen in der Art von Glo
bal 2.000 begegnet man mit Kritik.
Es werden die Methoden bezweifelt, die Extra
polationen und die Computermodelle. Auch die 
statistischen Annahmen werden bestritten und 
angebliche Einseitigkeiten in der Interpretation 
vorgeworfen. Es ist zweifellos richtig, daß den 
zur Erstellung von Entwicklungsprognosen zu
grunde gelegten Zahlen immer und wesensnot
wendig eine gewisse Willkür anhaftet und bei der 
Hochrechnung bestehender Entwicklungsten
denzen gewisse subjektive Spielräume bestehen. 
Es muß also als Prinzip gelten, daß an allen Stel
len, an denen sich derartige Spielräume ergeben 
und bei allen Rechenschritten jeweils von der für 
die Endprognose günstigeren Annahme auszuge

hen ist. Diese Aussage steht nun in gewissem Ge
gensatz zu der aus dem Vorsorgegrundsatz abge
leiteten „worst-case-Betrachtung“ Sie besagt, 
daß bei der Beurteilung von Umweltrisiken im 
Zweifel die für die Umwelt ungünstigere Alter
native Grundlage der Risikoabschätzung sein 
soll. So richtig und wichtig dieser Grundsatz bei 
der Abschätzung eines konkreten Umweltrisikos 
auch ist, geht die hier vertretene „best-case-Be- 
trachtung“ von der Erfahrung aus, daß globale 
Umweltszenarien nur dann „politisch Erfolg“ 
haben können, wenn ihren Gegnern nicht billige 
methodische Munition geliefert wird. Bedenkt 
man, daß ein so seriöser, mit unvergleichlicher 
„Brain-Power“ erarbeiteter Bericht wie Global
2.000 diesen methodischen Selbstverständlich
keiten gerecht wurde und zugleich so gut wie 
nichts bewirkt hat, muß man sich fragen, ob es an 
der wissenschaftlichen Qualität der Szenarien 
oder an der gesellschaftlichen und politischen Im
mobilität liegt. An der Schlußfolgerung der Wis
senschaftler und Regierungsexperten von Global
2.000 jedenfalls kann es nicht liegen. Sie lautet: 
„Wenn sich die weltweit heute festzustellenden 
Tendenzen und Entwicklungen nicht innerhalb 
sehr kurzer Zeit grundlegend ändern, dann treibt 
dieser Planet mit den auf seiner Oberfläche le
benden Menschen einer Katastrophe entgegen, 
deren Ausmaß in der Geschichte ohne Beispiel 
ist.“

Anschrift des Verfassers:
Wiss. Dir. Dr. Jürgen Knebel 
Umweltbundesamt 
Bismarckplatz 1 
1000 Berlin 33
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Faktische Möglichkeiten der Wiedergutmachung 
ökologischer Schäden
Giselher Kaule

Ökologische Schäden in naturwissenschaftlichem 
Sinne beziehen sich auf Ökosysteme, auf ihre to
tale Vernichtung oder auf die Änderung ihres 
Wirkungsgefüges. Durch einen Schadensfall wer
den die physischen Umweltfaktoren Luft, Bo
den, Wasser verändert bzw. die Lebewesen, Po
pulationen von Tieren oder Pflanzen geschädigt. 
Diese Veränderung oder Schädigung kann bei 
Verbleiben einer Restpopulation reversibel sein. 
In Mitteleuropa, einer viele 1000 Jahre alten Kul
turlandschaft sind fast 100 % der vorkommenden 
Ökosysteme entweder durch menschlichen Ein
fluß entstanden oder von ihm maßgeblich beein
flußt. Schäden sind also nur solche Veränderun
gen, die im normalen Wirküngsgefüge der Kul
turlandschaft nicht abgepuffert werden können. 
Bei der Beurteilung der faktischen Möglichkei
ten der Wiedergutmachung ökologischer Schä
den muß untersucht werden, ob die Vorausset
zungen wieder hergestellt werden können, unter 
denen die Ökosysteme entstanden (physische 
Faktoren) und ob die betroffenen Arten im 
Raum noch vorhanden sind, also das „Standort
angebot“ auch wahrnehmen können. Hinzu 
kommt der Faktor Zeit, denn viele Ökosysteme 
sind sehr alt, ihr absolutes Alter entspricht je
doch nicht unbedingt dem Zeitraum von einem 
Initialstadium bis zu einem Gleichgewicht, bei 
dem nur noch geringe Änderungen auftreten. 
Die Frage der Entwicklung von Ökosystemen als 
Ausgleich oder Ersatz für zerstörte bzw. geschä
digte ist in Bezug auf Störfälle neu; sie stellt sich 
jedoch ganz ähnlich bei der Beurteilug von Ein
griffen nach § 8 BNatSchG. Dazu liegen theoreti
sche Untersuchungen (KAULE 1986; SCHO
BER und KAULE 1985) sowie zahlreiche Praxi
serfahrungen bei Umweltverträglichkeitsstudien 
vor. Aus den zitierten Unterlagen stammen die 
folgenden Zusammenstellungen. Dabei kann 
sich die Beurteilung fallweise stärker an den Po
pulationen von Arten oder an den betroffenen 
Ökosystemen orientieren.
Zunächst muß untersucht werden, ob sich mög
lichst identische Ökosysteme entwickeln können 
oder als Ersatz wenigstens solche mit einer hohen 
Zahl gleicher Arten. So sind z. B. Hartholz-Au
wälder und feuchte Unterhangwälder in ihrer Ar
tenzusammensetzung ähnlich. Magere Wiesen 
und flachgründige, sekundäre Felsstandorte kön
nen teilweise die gleichen Arten beherbergen.

Tabelle 1

Kriterien für ausgleichbare und 
nicht ausgleichbare Eingriffe

A. Populationen von Arten:
Rote-Liste-Arten
Kategorie 1 vom Aussterben bedroht,
Kategorie 2 stark gefährdet, 
regional stark zurückgehende Arten. 
Voraussetzung für „nicht-ausgleichbar“ :

Ersatzbiotope sind nicht erreichbar/besiedelbar
bzw. die Population kann sich nicht kurz- und
mittelfristig regenerieren.
B. Ökosysteme:
Ökosysteme, die prinzipiell nicht machbar sind:
— alle noch vorhandenen primären Ökosysteme,
— alte Kulturlandschafts-Ökosysteme, die auf

grund vergangener Stadien der Kulturland
schaftsentwicklung entstanden sind,

— Ökosysteme, für die die entsprechenden Ent
stehungsvoraussetzungen nicht mehr herstell
bar sind,

— Ökosysteme, deren Arten aufgrund von Ab
ständen zu weiteren Habitaten nicht einwan
dern können,

— alte Ökosysteme (siehe Zeitreihe), aufgrund 
der zeitlichen Dauer des Alterungsprozesses; 
dieser ist kaum beschleunigbar.

Wenn also in einem von einem Eingriff bedroh
ten Gebiet „Rote-Liste-Ackerunkräuter“ Vor
kommen, die mit einer hohen Reproduktionsrate 
entsprechend vorbereitete und bewirtschaftete 
Äcker besiedeln können, so ist der Eingriff an
ders zu beurteilen als bei einer Art mit einer ge
ringen Vermehrungsrate oder hohen Standort
treue (Brachvogel, manche Kröten).
Auch bei Kulturökosystemen sind ihre Entste
hungsvoraussetzungen oft nicht mehr herstellbar. 
Unsere Hügelland-Auen entstanden während 
mittelalterlicher Rodungsperioden, als Erosion 
im Einzugsgebiet und ungehemmte Dynamik in 
den Auen gleichzeitig gegeben waren. Diese Be
dingungen sind großräumig nicht mehr herstell
bar.
Ein begradigter Fluß oder Bachlauf kann zwar bis 
zu einem gewissen Grade saniert werden, es kön
nen eine eingeschränkte Dynamik zugelassen 
und die Voraussetzungen für Sekundärbiotope 
geschaffen werden. Einen gleichwertigen Ersatz 
für eine bislang nicht regulierte Aue bildet das 
nicht.
Erst recht gilt das für natürliche und naturnahe 
Ökosysteme. Von Wäldern an der Waldgrenze 
jmuß angenommen werden, daß sie sich in dieser 
Höhenlage während nacheiszeitlicher Wärmepe
rioden etablierten und sich jetzt in einer „relati
ven Kaltzeit“ zwar im Schutze des Altbestandes 
verjüngen könnten (Wildverbiß ausgeschaltet), 
aber auf waldfreien Flächen kaum mehr hoch
kommen. Wälder in der hochmontanen Stufe, 
die z. B. für die Anlage von Pisten gerodet wer
den, sind nicht ersetzbar. Wenn sie — mit bedingt 
durch die Luftverschmutzung — zerstört werden, 
ist eine Wiedergutmachung dieser Schäden prin
zipiell nicht möglich.
Wälder bilden zwar nach 200 bis 300 Jahren Alt
holzbestände, ihre Böden sind jedoch viel älter, 
d. h. ein Bestand auf einer Halde oder an einer 
neuen Böschung bildet auch nach 100 Jahren
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noch keinen Ersatz („Ausgleich“) für einen zer
störten Bestand.
Im folgenden werden Altersklassen gebildet und 
ihnen beispielhaft Ökosysteme zugeordnet:
• 1000 bis 10 000 Jahre, d. h. unsere Planungsho
rizonte um ein Vielfaches übersteigend:
— Hochmoore
— Niedermoore mit hoher Torfmächtigkeit
— Wälder mit alten Bodenprofilen, z. B. Podso- 

len, manchen Gleyen.
• 250 bis 1000 Jahre, d. h. unseren Planungshori
zont um etwa das 10- bis 20fache übersteigend:
— Niedermoore, Sekundärentwicklung in Aüen 

und an Teichen
— Übergangsmoore, Sekundärentwicklung in 

Auen und an Teichen
— Hecken auf alten Steinriegeln
— Trockenrasen und Heiden.
• 150 bis 250 Jahre, d. h. unseren Planungshori
zont noch erheblich übersteigend:
— Wälder auf hitzigen Böden (Keuper)
— Wälder mit Profilen mit hohem Stoffumsatz 

(Echinger Lohe bei München)
— manche Auwälder (z. B. Grauerlenwälder am 

Inn)
— die meisten Hecken (Wallhecken in Schles

wig-Holstein)
Die jungen waldartigen Anpflanzungen, Erlen- 
bestände in Auen, Haldenbegrünungen etc. ent
sprechen nur physiognomisch, aber nicht in Flora 
und Fauna einem Wald.
— Niedermoore und Übergangsmoore, die sich 

in jüngster Zeit sekundär entwickelt haben.
Die Gruppe 150 bis 10 000 Jahre ist praktisch un
ersetzbar.
•  50 (80) bis 150 Jahre, d. h. im Grenzbereich 
dessen, was langfristig als „machbar“ gelten 
kann, falls die Voraussetzungen herstellbar sind 
und Artenpotential in der Nähe vorhanden ist:
— artenarme, wenig differenzierte Hecken (falls 

nicht auf eutrophem Mutterboden gepflanzt)
— Gebüsche und magerrasenartige Felsfluren 

auf Halden und in Steinbrüchen
— artenarme Verlandungsökosysteme an Wei

hern
— Weidengebüsche
— artenreiche zweischürige Wiesen.
•  15 bis 50 Jahre, d. h. richtige Planung und Anla
ge vorausgesetzt, können diese Lebensgemein
schaften in einem mittelfristigen Planungshori
zont entstehen:
— lückige Felsfluren
— Gebüsche auf Brachen
— Ginsterheiden auf Brachen
— artenarme Mähwiesen
— Hochstaudenfluren
— geschlossene artenreiche Gras- und Stauden

fluren an Böschungen und Dämmen
— Grabensäume (wenn alternierend geräumt)
— eutrophe und mesotrophe sekundäre Stillge

wässer.
•  1 bis 15 Jahre, d. h. für diese Lebensgemein
schaften sind entweder Managementmaßnahmen 
erforderlich, oder sie können nur durch Eingriffe 
in die Landschaft erhalten werden:
— sekundäre Sandrasen mit Flora und Fauna der 

Binnendünen (Vorkommen entsprechend in

Sandgruben, auf Truppenübungsplätzen und 
Motocross-Plätzen)

— Zwergbinsenfluren und ephemere Kleinge
wässer (Kies- und Lehmgruben, Lehmwege)

— Gräben, z. T.
— Ruderalfluren.
Hierbei muß jedoch beachtet werden, daß sich 
artenreiche Ökosysteme nur in unmittelbarer 
Nähe von entsprechenden Beständen entwik- 
keln.

Da Alter nicht herstellbar ist, muß es als einer der 
wichtigsten Bewertungsfaktoren herausgestellt 
werden.
Dies ergibt als Bundesübersicht folgende Priori
tätenliste für Ökosysteme, in die keine Eingriffe 
mehr zugelassen werden sollten, in denen Scha
densfälle entsprechend nicht wiedergutmachbar 
sind (siehe Tabelle 2).
Zu Recht beklagt der Naturschutz, daß für Be
lange des Artenschutzes hochwertige Flächen in 
den letzten Jahrzehnten erheblich reduziert und 
entwertet wurden. Spielen die aufgelisteten Öko
systeme aufgrund ihrer Flächenanteile überhaupt 
noch eine Rolle? Setzt man die Meßlatte für klas
sische Naturschutzgebiete an die Flächenstati
stik, dann sind es sicherlich nicht mehr als 2 bis 5 
% der Fläche in den verschiedenen Teilräumen 
unseres Landes, nur in Ausnahmen (Hochgebir
ge) wesentlich mehr. Diese Gebiete sind zwar im
mer noch durch Planungen direkt bedroht, ihre 
fortlaufende Zerstörung durch schleichende Ein
griffe (randliche Nutzung, Erholungsbetrieb, all
gemeine Luftverschmutzung) ist jedoch noch 
gravierender; sie sind auch vor den Emissionen 
von Schadensfällen nicht geschützt.
Versteht man Naturschutz nicht ausschließlich 
als Konservierung der wertvollsten Gebiete, son
dern als Planungsstrategie (Hilfestellung), den 
Arten des Landes durch Überwachung schlei
chender Veränderungen der Umweltmedien und 
Steuerung von Eingriffen mehr Chancen zur An
passung an neue Umweltbedingungen zu lassen, 
so muß die gesamte Landschaft mit ihrem Arten
inventar in die Schutzbemühungen einbezogen 
werden.
In diesem Sinne sind dann regional und örtlich 
weitere Ökosysteme und selbst Degradationssta
dien der aufgelisteten nicht mehr ersetzbar, da 
die Biotope so stark vereinzelt sind, daß eine Re
generierung unwahrscheinlich oder unmöglich 
ist.
In fortgeschrittenen Umweltverträglichkeitsprü- 
fungen (UVP) und -Studien (UVS) werden alle 
Faktoren flächendeckend bewertet und bilan
ziert:
• Boden als Standort für landwirtschaftliche Pro

duktion
• Grundwasserhöffigkeit
• Grundwassergefährdung aufgrund Bodenei

genschaften und Durchlässigkeit der Deck
schichten

• Oberflächengewässer
• Kleinklima, Anreicherung von Schadstoffen, 

Veränderung des Luftaustausches
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• Lebensraum für Pflanzen und Tiere
• Populationen von Pflanzen und Tieren.
Dabei werden Risiken, z. B. Unfälle bei Gefahr
gut-Transporten, mit in die Analyse und Bewer
tung einbezogen, z. B. die Rückgewinnbarkeit 
von Schadstoffen durch Abbaggerung des Bo
dens, bevor das Material weiträumig verteilt oder 
mit dem Grundwasser vermischt ist.
Große katastrophale Störfälle wie Sandoz/Basel, 
Seveso oder Bhopal werden immer wieder Vor
kommen genau so wie die täglichen nur örtlich 
beachteten mittleren und kleinen Störfälle. Diese 
sind nur marginal durch Standortplanung verrin

gerbar und können auch vom technischen Um
weltschutz nicht verhindert werden. Fehler und 
menschliches Versagen sind unvermeidbar. Die 
ganz großen Katastrophen können nur durch 
Verzicht auf den Umgang mit hoch gefährlichen 
Stoffen vermieden werden.
Kann man aber bei den Schäden, die aufgrund 
von Störfällen, die zum Funktionieren unserer 
Industriegesellschaft genauso gehören wie stän
dige, genehmigte Emissionen, in der gleichen 
Weise verfahren wie bei UVSs und Analysen und 
Maßnahmen zur Eingriffsregelung (§ 8 BNat- 
SchG)? Dazu siehe Tabelle 3.

Tabelle 2________________________________________________________________________________________________
Ökosysteme, in die keine Eingriffe mehr zugelassen werden sollten, da nicht wiedergutmachbar (KAULE 1986, S. 
387 ff)___________________________________________________________________________________________________

Übergangs- und Hochmoore: alle verbliebenen Flächen 
einschließlich Moorfragmente.
Niedermoore: alle verbliebenen Flächen einschließlich 
Moorfragmente. In noch relativ moorreichen Naturräu
men (Voralpengebiet) ist bei kleinen eutrophen Nieder
mooren Ersatz möglich, keinesfalls bei oligotrophen 
Niedermooren (Kalkflachmoore) und bei echten Bruch
wäldern.
Seen: alle natürlichen Seen und Seeuferbereiche, Alt
wässer und Brackwasserseen, Verlandungszonen und 
Pufferstreifen. Bei Teichen und anderen Sekundärge
wässern sind unter Umständen Ersatzmaßnahmen mög
lich; dies muß im Einzelfall überprüft werden. 
Fließgewässer und Auen: alle naturbelassenen oder nur 
gering verbauten Bach- und Flußabschnitte; alle Auen 
mit Naßwiesen, Auwäldern und Rieden. Insbesondere 
darf keine weitere Zerschneidung und keine Verringe
rung der Überflutungsgebiete zugelassen werden. 
Außeralpine Felsfluren: alle primären Standorte. Bei 
alten Sekundärstandorten ist zu überprüfen, ob ein Er
satz möglich ist.
Magerwiesen, Trocken- und Halbtrockenrasen, Sand
rasen mit Gebüschen: In Naturräumen mit mehr als 2 % 
Flächenanteil dieses Biotoptyps (Teile der Alb) sind bei 
eutrophierten Restflächen Ersatzmaßnahmen möglich. 
Im übrigen ist kein Ersatz möglich.
Außeralpine Borstgrasrasen: alle Flächen einschließlich 
kleiner Fragmente.
Heiden: alle Heiden mit altem Bodenprofil (älter als 50 
Jahre). Bei jungen Beständen muß überprüft werden, 
inwieweit Ersatz möglich ist.
Salzwiesen der Meeresküste und Küstendünen: bei
stark beeinträchtigten Beständen Möglichkeit des Er
satzes prüfen. Im übrigen ist kein Ersatz möglich. 
Binnenländische Salzfluren: (einschließlich Fragmen
te): kein Ersatz möglich.
Im besiedelten Bereich: alte Waldbestände, alte Parks 
bzw. Friedhöfe, alte Einzelbäume, Baumgruppen und 
Alleen, alte Naturstein- oder Ziegelmauern mit Kletter- 
bzw. Fugenvegetation.
Bei Wäldern und alpinen Ökosystemen sollten in den 
Ländern, in denen Biotopkartierungen durchgeführt 
werden, alle ausgewiesenen und vorgeschlagenen 
Schutzgebiete unter das Eingriffsverbot fallen. 
Komplexlandschaften: Landschaftskomplexe mit be
drohten Arten, die größere Areale benötigen, dürfen 
nicht mehr verkleinert oder zerschnitten werden (Arten 
den Roten Listen entnehmen).

Alle unzerschnittenen Gradienten (Ökotone) mit Bio
topabfolgen, z. B. Fluß bis Hangwälder, Trockenhang 
und Felsfluren mit Anschluß an ein Waldgebiet, dürfen 
nicht mehr weiter zerschnitten werden, auch wenn klei
ne landwirtschaftlich genutzte Flächen dazwischen lie
gen.
Folgende geormorphologische Erscheinungen sind 
nicht ersetzbar und aufgrund ihrer Seltenheit zusätzlich 
besonders schützenswert:
— Drumlinfelder, Oser
— eiszeitliche Terrassenränder
— Dünen
— Lößterrassen
— Dolmen
— Auen mit erhaltener Morphologie.
Hierher gehören auch einige alte Kulturerscheinungen 
z. B.:
— mittelalterliche Wölbäcker
— Gräber und Gräberfelder.
Ergänzungsliste von Biotopen, die mit hoher Priorität 
geschützt werden müssen:
Für den Schutz solcher Lebensräume sind auch sehr auf
wendige Alternativen zu fordern, bevor auf den Notbe
helf von Ersatzmaßnahmen zurückgegriffen wird:
— ältere Streuobst- und Kopfweidenbestände
— alle zusammenhängenden Waldgebiete
— Feldgehölze in waldarmen Gebieten
— alle mageren und mesotrophen zwei- bis dreischüri- 

gen Wiesen (magere Bergwiesen, Salbeiglatthafer
wiesen, Dotterblumenwiesen)

— alle Gebiete mit hoher „Biotopdichte“ (über 10 %) 
sollten nicht weiter verkleinert werden

— alte Knicks und Hecken.
Eine Reihe von Kleinstrukturen sind in manchen Land
schaften noch zahlreicher vorhanden, müssen aber auf
grund ihres starken Rückgangs sehr hoch bewertet wer
den. In den meisten Räumen sind diese Biotope bereits 
nicht mehr ersetzbar:
— Ackerterrassen
— Lesesteinriegel/Wallhecken
— Trockenmauern
— Gräben
— Hohlwege, unbefestigte Wege mit breitem Saum
— breite Waldränder.
Im besiedelten Bereich fallen hierunter:
— ältere Sukzessionsflächen
— Hecken, Gebüsche einschließlich Staudensaum
— Gärten mit altem Baumbestand (auch Obstbäume).
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Vergleich UVP und Schadensfälle
Tabelle 3_____________________

Auswertung der Unterlagen bei UVPs und Unter- Verwendbarkeit von Methoden und Unterlagen
suchungen zur Eingriffsregelung bei Störfällen

Alternativen bewerten
Gegenüberstellung vom Mit-Fall und Ohne-Fall 
zur Aufzeigung der Konsequenzen
Ausschlußstandorte festlegen

Ersatzmaßnahmen für die Entwicklung dafür ge
eigneter Ökosysteme festlegen

Bei Schäden durch Störfälle nicht möglich
Durch den Störfall ist die Entscheidung bereits ge
fallen

„Ausschlußstandorte“ wurden vor ± langer 
Zeit bereits beansprucht, beim Störfall werden 
die Konsequenzen erst deutlich

Wiedergutmachung

Nur der letzte Punkt ist auch bei Störfällen ana
log behandelbar, jedoch ist auch dieser in Bezug 
auf Störfälle recht problematisch: Die Unterla
gen werden bei Eingriffen vorher erarbeitet, d. h. 
der Status quo ist vor dem Eingriff bekannt. Bei 
Störfällen ist dies nur der Fall, wenn eine Teilzer
störung die Rekonstruktion der ursprünglichen 
Situation ermöglicht oder wenn das Gebiet vor
her sehr gut bekannt war.
Weitere Schwierigkeiten sind:
Bei Ausgleich und Ersatzmaßnahmen sollten die

se vor dem Eingriff eingeleitet werden, um An
fangserfolge zu dokumentieren.
Bei komplexen Auswirkungen von Störfällen 
sind die anteiligen Wirkungen nachträglich kaum 
belegbar.
Zusätzlich muß noch beachtet werden, daß durch 
die schleichende Zerstörung die Ausgangssitua
tion laufend in einer Richtung verschlechtert 
wird, die Störfälle immer „billiger“ werden läßt. 
Zusammenfassend zeigt sich folgende Sachlage 
(Tab. 4):

Tabelle 4

Zerstörung bzw. Schädigung von Ökosystemen durch Störfälle und Konsequenzen im Hinblick auf Ausgleich, Ersatz
maßnahmen und Ausgleichszahlungen

Bereits belastete Gebiete: 
Störfälle verursachen da
her nur geringe Schäden, 
z.B. hoch belastete 
Gewässer

Wertvolle Gebiete, Schäden sind 
jeweils :

ausgleichbar nicht ausgleichbar

1777777777777

?

A) besonders billig, 
da nichts machbar

B) Orientierung an 
den "teuersten" 
ausgleichbaren

C) Festlegen von 
Ersatzzahlungen
wi 11 kürl ich

Unter den genannten
Voraussetzungen:

A) Ökosysteme 
Voraussetzungen 
(s. Kriterien)

B) Zerstörtes 
Ökosystem bekannt, 
möglich, u.U. teuer

ökologische Schäden /\
durch Störfälle sind 
für den Verursacher 
billig, da wenig oder 
keine Maßnahmen zur 
Wiedergutmachung erfor
derlich sind
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Die Zusammenstellung von Tab. 4 verdeutlicht, 
daß es unter bestimmten Voraussetzungen nicht 
das Ziel von Anlagenbetreibern sein kann, gute 
oder sehr gute Umweltbedingungen zu erhalten 
oder zu fördern. Das gilt sogar für Behörden, die 
an sich generell Umweltschutz als Aufgabe ha
ben. So kann Gewässergüte I, unbelastet, nicht 
generell das Ziel der Wasserwirtschaft sein, denn 
Gewässer dieser Gütestufe sind praktisch unbe
lastbar; die Stufen II und II-III haben das größte 
Pufferungsvermögen.
Bei weitergehenden Überlegungen zur Planungs
praxis und Rechtsprechung muß demnach aus 
ökologisch-fachlicher Sicht beacntet werden: 
Eine Rechtspflicht zur Wiedergutmachung öko
logischer Schäden darf nicht dazu führen, daß die 
schleichende Umweltzerstörug in der Umgebung 
einer Anlage dadurch zusätzlich belohnt wird, 
daß ein Störfall nur geringe Schäden anrichtet 
und damit billig wird (d. h. die Auflagen müssen 
die laufenden Beeinträchtigungen bereits so teu
er machen, daß eine Emissionsverringerung ren
tabel ist).
Für die nicht ausgleichbaren Folgen von Störfäl
len müßten (im Rahmen der Verhältnismäßig
keit) Esatzmaßnahmen durch den Verursacher

finanziert werden, die im beeinträchtigten Raum 
für das beeinträchtigte Medium oder den Ökosy
stemtyp eine Entlastung und Verbesserung be
wirken werden. Es muß jedoch dringend ausge
schlossen werden, daß die Zerstörung von Öko
systemen, die nicht regenerieren können, für die 
Verursacher „billiger“ wird als Schäden, die we
nigstens näherungsweise wiedergutgemacht wer
den können.
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Wiedergutmachung ökologischer Schäden nach dem 
Gesetzesantrag des Landes Nordrhein-Westfalen
Dieter Beule

Das Thema ist aus drei Gründen problematisch. 
Erstens enthält der Gesetzesantrag keine unmit
telbare Verpflichtung zur Wiedergutmachung 
ökologischer Schäden. Zweitens existiert er nicht 
mehr. Wie Sie wissen, hat die Mehrheit des Bun
desrates am 6. November 1987 beschlossen, den 
Gesetzesantrag des Landes Nordrhein-Westfalen 
nicht im Deutschen Bundestag einzubringen. Da
mit ist die Landesinitiative zur Verbesserung des 
Umwelthaftungs- und des Umweltstraf- und 
Ordnungswidrigkeitenrechts zunächst geschei
tert. Die darin vorgesehene Kostenerstattung für 
die Beseitigung von Umweltschäden geht — das 
ist das dritte Problem — auf ein hessisches Vor
bild zurück. Dessen Verfasser müßte eigentlich 
hier stehen und könnte Ihnen dazu möglicherwei
se mehr sagen als ich es kann. Erwarten Sie des
halb bitte keine tiefschürfenden juristischen 
Überlegungen. Ich kann Ihnen im wesentlichen 
nur einen kleinen Einblick in die Geschichte des 
Gesetzentwurfs und der hier interessierenden 
Vorschrift geben. Damit werde ich sicher man
chen enttäuschen, anderen aber hoffe ich, etwas 
über eine Ihnen vielleicht bisher wenig vertraute 
Sicht der Dinge vermitteln zu können. Das um
weltpolitisch Wünschbare und das rechtlich 
Machbare sind nämlich nur eine Seite, die politi
schen Realitäten vor und während eines Gesetz
gebungsverfahrens aber die andere Seite des 
Themas.
Die Frage, von welchen Vorstellungen über die 
Wiedergutmachung ökologischer Schäden der 
nordrhein-westfälische Gesetzesantrag ausging, 
läßt sich nicht ohne weiteres beantworten. Die zu 
erläuternde Regelung muß im Zusammenhang 
mit der Entstehungsgeschichte des Gesetzent
wurfs und seiner begrenzten Zielsetzung gesehen 
werden. Ich darf daher zunächst berichten, unter 
welchen Umständen der Gesetzesantrag erarbei
tet wurde, welchen wesentlichen Inhalt und wel
ches Schicksal er hatte.
Bekanntlich wurde eine breite Öffentlichkeit 
spätestens durch die Umweltkatastrophen des 
Jahres 1986 auf die existentielle Bedeutung einer 
intakten Umwelt und damit eines insgesamt ver
besserten Umweltrechts nachdrücklich aufmerk
sam. Deshalb forderten einige Länder, darunter 
Nordrhein-Westfalen, auf einer Sonderkonfe
renz der Umweltminister am 17. Dezember 1986 
die Bundesregierung auf, im Bereich des Um
weltschutzes unverzüglich eine verschuldensun
abhängige Haftung und weitgehende Beweislast
umkehr einzuführen. Zuvor hatte die Bundesre
gierung bereits eine interministerielle Arbeits
gruppe gebildet, die sich insbesondere den aus 
Anlaß der Umweltunfälle ergebenden straf- und 
haftungsrechtlichen Fragen widmen sollte. Aus 
dieser Verfahrensweise und Äußerungen von 
Vertretern der Bundesregierung war zu entneh
men, daß die Probleme zwar eingehend geprüft 
würden, rasche Gesetzesänderungen aber nicht

erwartet werden könnten. Wohl vor diesem Hin
tergrund ist ein Beschluß des nordrhein-westfäli
schen Umweltkabinetts vom 10. Februar 1987 zu 
sehen. Darin wurde der Justizminister gebeten, 
in einer interministeriellen Arbeitsgruppe unter 
Beteiligung anderer Ressorts das Haftungsrecht 
sowie das Ordnungswidrigkeiten- und Strafrecht 
unter Umweltschutzgesichtspunkten zu überprü
fen und alsbald Vorschläge für eine Initiative im 
Bundesrat vorzulegen.
Die erste Sitzung dieser interministeriellen Ar
beitsgruppe „Haftung für Umweltschäden“ fand 
am 19. Februar 1987 statt. Dabei führten eine 
Auflistung der Problemfelder sowie der rege
lungsbedürftig und regelungsfähig erscheinenden 
Teilbereiche einerseits und die vorgegebene als
baldige Bundesratsinitiative andererseits zu der 
Erkenntnis, daß nur eine Entschließung oder ein 
auf einen engen Teilbereich beschränkter Ge
setzentwurf in Betracht kommen könnte. Außer
dem zeigte sich, daß bei denkbaren Rechtsände
rungen in verschiedenen Fragen -  z. B. der mut
maßlichen Belastung für ältere Industrien oder 
die Landwirtschaft — ein Einvernehmen zwi
schen den beteiligten Ressorts nicht oder jeden
falls nicht in kurzer Zeit zu erreichen war.
Nun wurde der Arbeitsgruppe aus dem politi
schen Raum der Wunsch übermittelt, sie möge 
sehr schnell nach ihrer zweiten Sitzung am 10. 
März 1987 eine Bundesratsinitiative ermögli
chen. Das bedeutete praktisch: Es mußte inner
halb von 14 Tagen eine Vorlage für die nächste 
Kabinettsitzung erarbeitet werden, damit ein et
waiger nordrhein-westfälischer Antrag am 3. 
April 1987 eingebracht werden konnte. Der Zeit
plan wurde eingehalten; der Landesregierung 
konnte ein Gesetzentwurf zur Beschlußfassung 
vorgelegt werden.
Der Inhalt des Gesetzesantrags ist vor dem Hin
tergrund des aufgezeigten Termindrucks zu se
hen. Die begrenzten Arbeitskapazitäten in den 
beteiligten Ressorts — daß die zuständigen Refe
renten sich auch bei einer politisch vorrangigen 
Initiative nur mit einem Teil ihrer Arbeitskraft 
dem Entwurf widmen konnten, erwähne ich nur 
am Rande — zwangen zu der Entscheidung, sich 
auf eine Gesetzesinitiative für einen relativ über
schaubaren Bereich zu beschränken. Im Bereich 
des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts, auf 
den ich nicht weiter eingehen werde, wurden im 
wesentlichen bereits früher erörterte Vorschläge 
in den Entwurf eingearbeitet und die Höchst
grenzen der Bußgeldbewehrungen deutlich ange
hoben. Vor allem aber sah der Entwurf vor, bei 
Luftverunreinigungen eine Gefährdungshaftung 
mit einer partiellen Beweislastumkehr einzufüh
ren und dieselbe Beweislastumkehr auch in das 
Wasserhaushaltsgesetz einzustellen.
Nachdem die Kabinettvorlage und der Gesetz
entwurf abgestimmt waren, wurde bekannt, daß 
das Land Hessen beschlossen hatte, den Entwurf
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eines Umweltschädenhaftungsgesetzes dem Bun
desrat ebenfalls am 3. April 1987 zuzuleiten. Die
se Bundesratsitzung fand unmittelbar vor der 
hessischen Landtagswahl statt. Wohl mit Rück
sicht darauf beschloß die nordrhein-westfälische 
Landesregierung, den vom Justizminister vorge
legten Gesetzentwurf zustimmend zur Kenntnis 
zu nehmen und über die Einbringung im Bundes
rat später zu entscheiden. Inzwischen sollte der 
Entwurf mit Blick auf den hessischen Gesetzes
antrag überprüft werden, ob und welche Rege
lungen unter Abwägung umweltpolitischer und 
wirtschaftlicher Gesichtspunkte übernommen 
werden könnten.
Als Ergebnis dieser Überprüfung legten der Mi
nister für Umwelt, Raumordnung und Landwirt
schaft sowie der Justizminister gemeinsam am 11. 
Mai 1987 den Entwurf eines Ersten Gesetzes zur 
Verbesserung des Umwelthaftungsrechts und des 
Umweltstraf- und -Ordnungswidrigkeitenrechts 
in der Ihnen bekannten Fassung vor. Die Landes
regierung billigte den Entwurf und beschloß, ihn 
dem Bundesrat zuzuleiten. Dieser Entwurf ent
sprach — abgesehen von kleineren redaktionel
len Änderungen — dem vom März 1987, war die
sem gegenüber jedoch um zwei rechts- und um
weltpolitisch bedeutsame Punkte erweitert wor
den:
•  Es wird einmal ein Auskunfts- und Einsichts
recht bezüglich solcher bei einer Behörde verfüg
barer Daten und Unterlagen gewährt, die im Zu
sammenhang mit einem konkreten Störfall ste
hen können. Berechtigt sollen sowohl der Ge
schädigte als auch der auf Schadensersatz in An
spruch Genommene sein.
•  Neu aufgenommen ist außerdem der Vor
schlag, für Schädigungen der Natur öffentlich- 
rechtlichen Körperschaften, auf deren Veranlas
sung die Umweltschäden ganz oder teilweise be
seitigt werden, einen Anspruch auf Ersatz der an
gemessenen Aufwendungen zu gewähren. Dar
auf komme ich noch zurück.
Im übrigen beschränkt sich der Gesetzentwurf 
auf solche Verbesserungen des geltenden Rechts, 
die kurzfristig in einer fachlich vertretbaren Wei
se erarbeitet werden konnten. Er versteht sich 
ausdrücklich lediglich als einen ersten Schritt in 
die für richtig gehaltene Richtung, dem weitere 
Schritte folgen müssen. Im Bereich des Umwelt
haftungsrechts sieht der Entwurf insbesondere 
folgende Verbesserungen vor:
• Für die Betreiber genehmigungsbedürftiger 
Anlagen im Sinne des Bundes-Immissionsschutz
gesetzes wird eine verschuldensunabhängige Ge
fährdungshaftung eingeführt. Die betroffenen 
Anlagen (z. B. Kraftwerke, Hochöfen, Chemie
betriebe) sind besonders umweltgefährdend und 
rechtfertigen daher eine verschärfte Haftung des 
Betreibers. So soll es.z. B> bei Vegetationsschä
den eines Landwirtes durch Talliumemissionen 
eines Zementwerkes nicht mehr darauf ankom
men, ob dessen Betreiber den Schaden hätte vor
aussehen können.
• Ferner ist eine teilweise Umkehr der Beweislast 
vorgesehen. Wenn beim Betrieb einer genehmi
gungsbedürftigen Anlage im Sinne des Bundes- 
Imissionsschutzgesetzes Stoffe freigesetzt wer
den, die nach Art, Konzentration und Einwir

kungsdauer geeignet sind, den entstandenen 
Schaden herbeizuführen, so wird vermutet, daß 
sie ihn verursacht haben. Diese Vermutung kann 
der Betreiber der Anlage durch den Nachweis wi
derlegen, daß die Stoffe weder durch einen Stör
fall noch durch einen pflichtwidrigen Betrieb der 
Anlage freigesetzt worden sind.
• Die Gefährdungshaftung des Anlagenbetrei
bers ist nach dem Entwurf der Höhe nach be
grenzt. Der Anlagenbetreiber muß -  vor allem 
durch Abschluß einer Haftpflichtversicherung -  
Vorsorge dafür treffen, daß er im Schadensfall 
seiner Ersatzpflicht nachkommen kann. Daß hier 
noch Einzelfragen zu lösen sein würden, war den 
Entwurfsverfassern klar. Durch eine vorgesehe
ne Rechtsverordnung sollte erreicht werden, daß 
die Versicherungsrisiken näher konkretisiert und 
wirtschaftlich tragbar wurden.
Letztlich sei zum Inhalt des Gesetzentwurfs noch 
erwähnt, daß er auch im Rahmen der Gefähr
dungshaftung des Wasserhaushaltsgesetzes eine 
teilweise Umkehr der Beweislast zugunsten des 
Geschädigten vorsieht. Es wird vermutet, daß ein 
Schaden durch das Einleiten der Stoffe verur
sacht worden ist, wenn dieses seiner Art nach ge
eignet ist, den Schaden hervorzurufen.
Der Gesetzentwurf des Landes Nordrhein-West
falen wurde zusammen mit einem Entschlie
ßungsantrag zur Prüfung eines Haftungsfonds für 
Umweltschäden, der insbesondere auf den Scha
densausgleich für sog. Summations- und Distanz
schäden abzielte, am 5. Juni 1987 im Bundesrat 
behandelt und zur Beratung an die Ausschüsse 
verwiesen. In der Debatte bedauerte der Bundes
minister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi
cherheit zwar, daß Nordrhein-Westfalen nicht 
die Ergebnisse der Sachverständigenarbeit abge
wartet habe, fand im übrigen aber durchaus posi
tive Worte für den Gesetzentwurf und sah seiner 
Behandlung in den Ausschüssen mit Interesse 
entgegen. Um eine gründliche Vorbereitung die
ser Beratungen zu ermöglichen, erklärte sich 
Nordrhein-Westfalen mit einer Vertagung bis 
nach der Sommerpause bereit. Am 22. Septem
ber 1987 befaßte sich ein Unterausschuß des 
Rechtsausschusses des Bundesrates mit dem Ge
setzesantrag. Zu einer Erörterung der Einzelvor
schriften kam es nicht, weil die Mehrheit der 
Länder einer von Bayern beantragten Empfeh
lung zustimmte, den Gesetzentwurf beim Deut
schen Bundestag nicht einzubringen. Die Mehr
heit empfahl weiter eine Entschließung, in wel
cher der Bundesrat die Bundesregierung bittet, 
gesetzliche Regelungen zur Verbesserung des 
Umweltrechts noch in der laufenden Legislatur
periode des Deutschen Bundestages zu ermögli
chen. Nach der Begründung enthält der abge
lehnte Gesetzesantrag Nordrhein-Westfalens 

izwar bedenkenswerte Lösungsvorschläge, er 
wird aber als nicht einbringungsreif bezeichnet, 
weil die Voraussetzungen und Auswirkungen der 
vorgeschlagenen Regelung noch nicht hinrei
chend geklärt seien. Der Rechtsausschuß des 
Bundesrates beschloß entsprechend dem Votum 
seines Unterausschusses. Auch der Umwelt-, In
nen-, Wirtschafts- und Finanzausschuß des Bun
desrates übernahmen im Ergebnis die ablehnen
de Empfehlung. Die Mehrheit der Ländervertre-
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tung folgte in der Plenarsitzung des Bundesrates 
am 6. November 1987 den Ausschüssen und be
schloß, den nordrhein-westfälischen Gesetzesan
trag nicht im Deutschen Bundestag einzubrin
gen. Damit ist vorerst der Versuch gescheitert 
das Umwelthaftungsrecht durch den Gesetzgeber 
weiter entwickeln zu lassen. Zugleich besteht nun 
fürs erste keine Möglichkeit, die hier vor allem 
interessierende Vorschrift über den Aufwen
dungsersatz bei einer Beeinträchtigung des Na
turhaushalts im Gesetzgebungsverfahren einer 
näheren Prüfung zu unterziehen.
Der Gesetzentwurf sieht in Artikel 1 Nr. 2 vor, 
zur Verbesserung des Umwelthaftungsrechts das 
Bundes-Immissionsschutzgesetz zu ergänzen. 
Für dessen Bereich führt der neue § 63 Abs. 1 
BImschG die Gefährdungshaftung ein. Mit Ab
satz 2 dieser Vorschrift wird für in Geld nicht 
oder nur schwer auszudrückende Beeinträchti
gungen der Natur eine besondere Haftungsrege
lung geschaffen. Sie lautet:
„Wird beim Betrieb einer genehmigungsbedürftigen 
Anlage der Naturhaushalt nachhaltig beeinträchtigt, so 
hat der Betreiber der Anlage ungeachtet seiner Haftung 
nach Absatz 1 auch die Kosten zu erstatten, die eine öf
fentlich-rechtliche Körperschaft im angemessenen Um
fang aufwendet, um den Naturhaushalt wiederherzu
stellen oder Beeinträchtigungen des Naturhaushalts 
ganz oder teilweise auszugleichen“
Eine entsprechende Bestimmung enthält der Ge
setzentwurf in folgendem neuen Absatz 4 des § 22 
WHG:
,,Wird das Gewässer nachhaltig beeinträchtigt, hat der 
nach den vorstehenden Vorschriften zum Ersatz Ver
pflichtete auch die Kosten zu erstatten, die eine öffent
lich-rechtliche Körperschaft im angemessenen Umfang 
aufwendet, um das Gewässer wiederherzustellen oder 
Beeinträchtigungen des Gewässers ganz oder teilweise 
wieder auszugleichen.“
Diese Regelungen sind auf dem Hintergrund der 
vorstehend geschilderten Entstehungsgeschichte 
des Gesetzentwurfs zu sehen. Der von der inter
ministeriellen Arbeitsgruppe dem Kabinett zu
nächst vorgelegte Entwurf enthielt derartige Re
gelungen nicht. Die Arbeitsgruppe hatte sich 
zwar bei ihren Beratungen auch mit dem Problem 
der sog. ökologischen, das heißt der nicht mate
riellen Schäden befaßt. Sie war jedoch zu dem 
Ergebnis gekommen, daß in der Kürze der zur 
Verfügung stehenden Zeit von nicht ganz 6 Wo
chen eine von allen beteiligten Ressorts mit ihren 
unterschiedlichen Interessen gebilligte, fachlich 
vertretbare Lösung nicht gefunden werden konn
te.
Dabei waren die Überlegungen zunächst in eine 
ganz andere Richtung gegangen als in die eines 
Erstattungsanspruchs öffentlich-rechtlicher Kör
perschaften für Aufwendungen zur Wiederher
stellung des um weltgeschädigten Naturhaushalts. 
Vielmehr war in Anlehnung an die Überlegungen 
KÖNDGENS (UPR 1983, S. 345/348) zur Fort
entwicklung des Umwelthaftungsrechts erwogen 
worden, die „Umwelt“ allgemein oder doch ein
zelne Umweltgüter wie z. B. „saubere Luft“ als 
Schutzgut in den Katalog des neu zu schaffenden 
Gefährdungshaftungstatbestandes aufzuneh
men. Dieser Gedanke ist jedoch aus folgenden 
Gründen zunächst nicht weiter verfolgt worden: 
• Zum einen würde die Anerkennung der „Um
welt“ als Schutzgut eines Schadensersatzanspru

ches in Verbindung mit dem Grundsatz der Na
turalrestitution, also der Verpflichtung des Schä
digers, den Zustand wiederherzustellen, der be
stehen würde, wenn das schädigende Ereignis 
ausgeblieben wäre (§ 249 Satz 1 BGB), auf die 
Einführung der Popularklage zur Beseitigung 
echter oder auch nur vermeintlicher Umweltbe
einträchtigungen hinauslaufen, und zwar ohne 
die im Nachbar-, Luft- oder Wasserrecht gelten
den Einschränkungen.
• Zum anderen erweist sich der Begriff der „Um
welt“ bei näherem Hinsehen als viel zu konturen
los, um daran Beseitigungs- oder Schadensersatz
ansprüche anzuknüpfen, so daß eine derartige 
Regelung auch nicht praktikabel erscheint.
Wie dargelegt, kam dann Hessen der nordrhein
westfälischen Initiative mit seinem Entwurf eines 
Umweltschädenhaftungsgesetzes zuvor. Dieser 
Gesetzentwurf sah in § 1 Abs. 2 folgende Rege
lung vor:
„Wird durch den Betrieb einer umweltgefährdenden 
Anlage ein Bestandteil des Naturhaushalts nachhaltig 
beeinträchtigt, so hat der Betreiber der Anlage unge
achtet seiner Haftung nach Absatz 1 auch die angemes
senen Kosten zu erstatten, die eine öffentlich-rechtliche 
Gebietskörperschaft im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 
aufwendet, um den Naturhaushalt wiederherzustellen 
oder Beeinträchtigungen des Naturhaushalts ganz oder 
teilweise auszugleichen.“

Damit gebührt Hessen das Urheberrecht an dem 
Erstattungsanspruch öffentlich-rechtlicher Kör
perschaften für Aufwendungen zur Wiederher
stellung des umweltgeschädigten Naturhaushalts. 
Nordrhein-Westfalen hat den hessischen Vor
schlag lediglich leicht abgewandelt übernommen, 
als sich nach der hessischen Landtagswahl ab
zeichnete, daß der hessische Gesetzentwurf zu
rückgezogen werden würde, und dadurch der 
Weg für eine nordrhein-westfälische Initiative 
wieder frei wurde.
Angesichts des hessischen Vorschlags eines Auf
wendungsersatzanspruches konnte und wollte 
Nordrhein-Westfalen bei der Wiedergutmachung 
ökologischer Schäden politisch nicht zurückste
hen. Die bis dahin erwogene Lösung oder eine 
andere Anknüpfung konnte in der verfügbaren 
Zeit offensichtlich nicht zu einem zwischen den 
beteiligten Ressorts konsensfähigen Gesetzes
vorschlag entwickelt werden. Demgegenüber er
schien die Übernahme des von Hessen vorge
schlagenen Aufwendungsersatzanspruchs fach
lich vertretbar. Der Gedanke, daß schädigende 
Eingriffe in die Natur ausgeglichen werden und 
bei nicht ausgleichbaren Eingriffen die Kosten 
für Ersatzmaßnahmen erstattet werden müssen, 
ist nicht grundsätzlich neu. Das Bundesnatur
schutzgesetz stellt in § 8 entsprechende Ver
pflichtungen auf. Auch die §§ 4 und 5 des nord
rhein-westfälischen Landschaftsgesetzes von 26. 
Juni 1980 enthalten Regelungen über den Aus
gleich von Eingriffen in Natur und Landschaft so
wie über die Kosten für Ersatzmaßnahmen an an
derer Stelle. Dieser Gedanke wurde in den neuen 
§ 63 Abs. 2 Bundesimmissionsschutzgesetz über
nommen und damit in Verbindung mit der er
wähnten teilweisen Umkehr der Beweislast zu ei
nem Umweltschutzinstrument — vor allem für 
den Störfall beim Betrieb einer genehmigungsbe
dürftigen Anlage — ausgebaut. Demgegenüber
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gilt die — anders anknüpfende — Beweislastum
kehr des hessischen Entwurfs nur für Individual
schäden. Die Gebietskörperschaften sollen also 
die Ursachen für eine Beeinträchtigung des Na
turhaushalts in vollem Umfang nachweisen.
Der Fortschritt der NRW-Regelung gegenüber 
dem geltenden Recht besteht — abgesehen von 
dem erleichterten Beweis der Ursächlichkeit — 
im folgenden:
Nach geltendem Recht werden Schäden am Na
turhaushalt oder an Gewässern, die nicht Vermö
gensschäden sind, wie etwa
— das Ausbleiben bestimmter Vogelarten,
— die Zerstörung von Biotopen oder ganzen 

Ökosystemen,
— die Vernichtung von Tier- und Pflanzenge

meinschaften,
— nachteilige Veränderungen des Wasserstan

des,
— die Beeinträchtigung des Naturgenusses,
nicht ausgeglichen. Selbst wenn man aber in Ein
zelfällen einen Vermögensschaden bejahen 
kann, läßt sich dieser vielfach nicht beziffern und 
daher nicht geltend machen. Hier schafft der vor
geschlagene Aufwendungsersatzanspruch Abhil
fe. Die immateriellen oder nicht bezifferbaren 
materiellen Schäden werden durch die Pflicht zur 
Erstattung des Wiederherstellungsaufwandes in 
einen materiell bewertbaren Schaden umgewan
delt. Dafür zwei Beispiele: Bei einem Störfall 
entweicht aus einer genehmigungsbedürftigen 
Anlage ein Gas, das in einem größeren Gebiet al
le Vögel und deren Nahrungstiere, wie Insekten 
und andere Kleinlebewesen, tötet. Aus einem 
Chemiewerk gelangen Stoffe in ein Gewässer, 
die dort sowohl den Fischbestand als auch die 
Kleintierwelt zerstören. Im ersten Fall liegt nach 
geltendem Recht kein zu ersetzender Vermö
gensschaden vor. Im zweiten Fall bereitet zumin
dest die Berechnung des über den Ersatz des 
Fischbestandes hinausgehenden Schadens nicht 
unerhebliche Schwierigkeiten. In beiden Fällen 
könnte mit dem Aufwendungsersatzanspruch des 
nordrhein-westfälischen Entwurfs geholfen wer
den.
Wesentlich für die Praktikabilität der Regelung 
erscheint mir, daß nur Erstattung der Kosten ver
langt werden kann, die aufgewandt werden, um 
den Naturhaushalt oder das Gewässer ganz oder 
teilweise wieder in Ordnung zu bringen. Dabei 
soll nur der Zustand wiederhergestellt werden 
können, der vor dem schädigenden Ereignis be
standen hat, nicht ein wünschenswerter Idealzu
stand. Erstattungsfähig sind nur die Kosten, die 
im Hinblick auf die Wiederherstellung im ,,ange
messenen“ Verhältnis stehen. Die Beeinträchti
gung des Naturhaushalts muß also eine gewisse 
Schwere erreicht haben, damit der Kostenerstat
tungsanspruch gerechtfertigt ist. Eine nur unbe
deutende, wenig folgenreiche Störung von Natur 
und Landschaft kann für eine öffentlich-rechtli
che Körperschaft kein Anlaß sein, kostenträchti- 
ge Maßnahmen zum Ausgleich der Beeinträchti
gung zu ergreifen. Wenn in dem Beispielsfall der 
Giftwolke die Lebewesen nur von wenigen Qua
dratmetern betroffen sein sollten und Vögel so
wie Kleintiere aus benachbarten Regionen den 
geschädigten Bereich bald neu beleben können,

so besteht kein Anspruch auf Ersatz etwa gleich
wohl vorgenommener Aufwendungen.
Durch die allgemeine Kontrolle der öffentlich- 
rechtlichen Körperschaften, ihre Zuständigkeits
bindung und durch die Beschränkung auf solche 
Kosten, die in einem angemessenen Verhältnis 
zur Wiederherstellung des Naturhaushalts oder 
des Gewässers stehen, wird zudem einem mögli
chen Mißbrauch des Aufwendungsersatzanspru
ches entgegengewirkt. — Anders als der hessi
sche gewährt der nordrhein-westfälische Entwurf 
den Aufwendungsersatzanspruch nicht nur den 
Gebietskörperschaften, sondern allen für eine 
konkrete Maßnahme zuständigen öffentlich- 
rechtlichen Körperschaften. Zu denken ist dabei 
vor allem an die zahlreichen Boden- und Wasser
verbände. Letztere können z. B. einen Aus
gleichsanspruch für den Fall einer Wasserverun
reinigung geltend machen, in dem zwar auch das 
Wasserhaushaltsgesetz in der geltenden Fassung 
zum Schadensersatz führen würde, dieser aber 
nur schwer zu berechnen ist. Insofern dient die 
vorgeschlagene Regelung lediglich der Klarstel
lung und Vereinfachung.
Der Ausgleichsregelung zur Wiedergutmachung 
ökologischer Schäden im nordrhein-westfäli
schen Gesetzesantrag ist vorgeworfen worden, 
die Größe des Haftungsrisikos sei nicht über
schaubar und daher nicht versicherbar. Die Ent
wurfsverfasser waren sich bewußt, daß die Versi
cherbarkeit von Umweltschäden ein zentrales 
Problem eines jeden Verbesserungsvorschlags 
ist. Sie glaubten aber, im Laufe des Gesetzge
bungsverfahrens zu einer ausreichenden Klärung 
noch offener Fragen kommen zu können. Soweit 
der Aufwendungsersatzanspruch sich auf ökolo
gische Schäden durch Gewässerverunreinigung 
bezieht, stellt er lediglich den umstrittenen Um
fang der Gefährdungshaftung nach dem gelten
den Wasserhaushaltgesetz klar, bringt im Grun
de also nichts wirklich Neues. Soweit die vorgese
hene Regelung andere Schäden des Naturhaus
halts betrifft, sollte sie im Zusammenspiel aller 
Neuerungen des nordrhein-westfälischen Geset
zesantrags gesehen werden. Praktische Bedeu
tung dürfte die Vorschrift wegen der dann ein
greifenden Umkehr der Beweislast im wesentli
chen nur bei einem Störfall oder einem pflichtwi
drigen Betrieb der Anlage erlangen. Schäden in
folge Störung einer genehmigungsbedürftigen 
Anlage sind aber grundsätzlich versicherungsfä
hig. Im übrigen ist in diesem Zusammenhang dar
auf hinzuweisen, daß der Entwurf einen Höchst
betrag für die Kostenerstattung bei der Beseiti
gung von Naturschäden sowie eine Rechtsver
ordnung zur Konkretisierung der Vorsorgepflich
ten vorsieht. In diesem Bereich wären nach mei
ner Einschätzung durchaus Änderungen und Er
gänzungen mit dem Ziel einer besseren Akzep
tanz der vorgesehenen Regelung möglich gewe
sen, wenn man in die Sachberatungen eingetre
ten wäre. Meinem Land ging es hier darum, wirk
lich einen Anfangsschritt in die für richtig gehal
tene Richtung zu gehen. Dieser Anstoß für ein 
besseres, effektiveres Umweltrecht einschließ
lich des rechtlichen Instrumentariums für eine ge
wisse Wiedergutmachung ökologischer Schäden 
geschah aus einem Geist der Aufgeschlossenheit



für konstruktive Kritik und Verbesserungsvor
schläge. Diese konnten leider im Gesetzgebungs
verfahren nicht entgegengenommen werden, 
weil die maßgebende Mehrheit selbst unstreitig 
notwendige Rechtsänderungen nicht aufgrund 
dieser Landesinitiative verwirklicht sehen wollte. 
Ich hoffe und wünsche im Interesse unserer Um
welt, daß diese Tagung sehr dazu beiträgt, daß 
bald ein mehrheitsfähiger Gesetzentwurf vorge
legt wird, der auch Ansätze für eine Wiedergut

machung ökologischer Schäden enthält. Ich dan
ke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Anschrift des Verfassers:
Dieter Beule 
Leitender Ministerialrat 
Justizministerium Düsseldorf 
Postfach 1103 
4000 Düsseldorf
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Ersatz ökologischer Schäden — Begriff, Anspruchs
berechtigung und Umfang des Ersatzes unter Berück
sichtigung rechtsvergleichender Erfahrungen
Eckard Rehbinder*

1. Begriff des ökologischen Schadens
Seit Anfang der siebziger Jahre, als sich die Um
weltpolitik als ein separates Politikfeld konstitu
ierte, bis in die jüngste Zeit hinein herrschte die 
Auffassung vor, daß Schutz und Pflege der Um
welt, einschließlich der Wiederherstellung be
reits beeinträchtigter Umweltgüter, primär mit 
den Mitteln staatlicher Intervention erfolgen 
müßte und das Haftpflichtrecht als Instrument 
der Wiederherstellung und des Ausgleichs, aber 
auch der Verhütung von Umweltschäden, stand 
deutlich im Schatten des Umweltverwaltungs
rechts. Dementsprechend wurde die Rolle des 
Haftpflichtrechts im Umweltschutz eher skep
tisch beurteilt. Erst in jüngster Zeit kann man ei
ne gewisse Renaissance des Haftpflichtdenkens 
im Umweltschutz feststellen.
Im Hinblick auf diese Ausgangslage ist es nicht 
erstaunlich, daß auch der Frage, unter welchen 
Voraussetzungen ein Ersatz ökologischer Schä
den in Betracht kommt, wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt worden ist. Namhafte Autoren haben 
die Auffassung vertreten, daß sich „allgemeine 
ökologische Schäden mangels privatrechtlicher 
Zuordnung“ dem Schadensrecht entzögen1 oder 
daß der Ersatz von Umweltschäden „außerhalb 
der Denkkategorien des Zivilrechts“ liege.2 Von 
dieser Auffassung gehen auch die von Hessen 
und Nordrhein-Westfalen im Bundesrat einge- 
brachten (inzwischen zurückgezogenen bzw. vom 
Bundesrat abgelehnten) Entwürfe zur Verbesse
rung des Umwelthaftpflichtrechts aus.3 Die in 
diesen Entwürfen vorgeschlagene Sonderrege
lung über den Ersatz ökologischer Schäden (§ 1 
Abs. 2 bzw. § 63 Abs. 2) beruht auf der Prämisse, 
daß es sich um monetär nicht bewertbare Rechts
positionen handele, für die das geltende Recht 
rechtlich oder faktisch keinen Ersatz vorsehe: 
„Immaterielle Beeinträchtigungen des Natur
haushalts werden durch die Pflicht zur Erstat
tung des Wiederherstellungsaufwands zu einem 
materiell bewertbaren Schaden umgewandelt“ , 
heißt es dementsprechend in der Begründung 
zum hessischen Entwurf.4
GASSNER5 hat in einer verdienstvollen Ab
handlung nachgewiesen, daß dieser Ausgangs
punkt in dieser Allgemeinheit nicht haltbar ist, 
daß vielmehr ein Ersatz ökologischer Schäden, 
da es sich um Sachbeschädigungen handelt, in er
heblichem Umfang als Kostenanspruch im Rah
men der Naturalrestitution gern. § 249 S. 2 BGB 
möglich ist. Weitgehende Einigkeit besteht frei
lich darin, daß es sich bei den ökologischen Schä
den um Nichtvermögenschäden handele, die je

* Erweiterte Fassung des Vortrags auf der Arbeitsta
gung am 3./4. Dezember 1987 in Karlsruhe.

denfalls nicht im Wege der Kompensation nach § 
251 BGB ersatzfähig sind.
Gleich welche Position man einnimmt, stellt sich 
die Frage, wie man den ökologischen Schaden 
von anderen Schadenskategorien, d. h. vom Ver
mögensschaden abgrenzen soll. Eine rein phäno
menologische Begriffsbestimmung des ökologi
schen Schadens, die auf den Gegenstand des 
Schadens abstellt und als ökologischen Schaden 
alle Eingriffe in die natürliche Umwelt oder auch 
nur in den Naturhaushalt bezeichnet6, ist zwar 
nicht unrichtig, bleibt aber unbefriedigend, weil 
sie nur eine klassifikatorische Funktion hätte. 
Die Aufgabe geht aber dahin, mit der Begriffsbe
stimmung eine gehaltvolle rechtliche Aussage 
über die Ersatzfähigkeit oder jedenfalls die Art 
der Ersatzfähigkeit ökologischer Schäden im Un
terschied zu anderen Schäden zu verbinden.
Geht man vom Gegenstand des Schadens aus, so 
wird man als ökologischen Schaden Eingriffe in 
die Naturgüter Wasser, Boden, Luft, Klima so
wie Pflanzen- und Tierwelt und die Bezüge zwi
schen ihnen bezeichnen müssen. Bei derartig^ 
weiter Begriffsbestimmung wären Waldschäden,' 
Bodenkontamination, die Zerstörung eines Bio
tops, die Grundwasserverseuchung, die Beein
trächtigung des Kleinklimas oder die Vernich
tung von jagdbaren wilden Tieren als ökologi
scher Schaden zu bezeichnen. Es erscheint mir 
nicht sinnvoll, eine Einengung dieses weiten öko
logischen Schadensbegriffs auf der klassifikatori- 
schen Ebene dadurch zu versuchen, daß man ein
zelne Naturgüter, wie z. B. den Boden, aus der 
Definition ausschließt und sich auf die Pflanzen- 
und Tierwelt (einschließlich der Mikroflora und - 
fauna) beschränkt. Soweit man damit der Tatsa
che multipler Nutzung von Naturgütern, d. h. ih
rer ökonomischen und ökologischen Funktionen, 
Rechnung tragen will, läßt sich die Abgrenzung 
nicht in der genannten Weise leisten, weil auch 
die Tier- und Pflanzenwelt multipler Nutzung un
terliegt.7 Allenfalls wäre es möglich zu unter
scheiden, je nachdem ob die Naturgüter wirt
schaftlicher Nutzung unterliegen oder nicht wirt
schaftlich genutzt werden. Im Hinblick auf mul
tiple Funktionen von Naturgütern läßt sich aber 
eine gegenständliche Abgrenzung in dieser Wei
se nicht treffen. Wird z. B. Boden oder Wald be
einträchtigt, so werden im allgemeinen sowohl 
die wirtschaftlichen als auch die ökologischen 
Funktionen dieses Naturguts geschädigt sein. Die 
Abgrenzung kann daher nicht allein nach dem 
Gegenstandsbereich, sondern muß wohl zumin
dest zusätzlich nach schadensrechtlichen Krite
rien erfolgen.
In schadensrechtlicher Sicht scheint es sich anzu
bieten, nur diejenigen Schäden an Naturgütern 
dem Begriff des ökologischen Schadens zuzuord
nen, die nicht im Sinne des § 251 BGB einen Ver-
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mögensschaden darstellen. Ökologische Schäden 
wären daher nur solche Beeinträchtigungen von 
Naturgütern, die nicht in Geld ausdrückbar sind, 
also keine Beeinträchtigung von Vermögens-, 
sondern von immateriellen Naturschutzinteres
sen darstellen. 8 Eingriffe in Naturgüter könnten 
danach zu einem Vermögens- oder ökologischen 
Schaden führen, je nachdem, ob das Naturgut 
wirtschaftlich genutzt wird oder nicht. Es ist aber 
auch denkbar, daß ein und derselbe Eingriff ei
nen Vermögens- und gleichzeitig einen ökologi
schen Schaden verursacht, weil sowohl die wirt
schaftliche Nutzbarkeit wie die Leistungsfähig
keit des Naturguts für den Naturhaushalt beein
trächtigt ist. Wird z. B. Wald geschädigt, so ist 
der Holzverlust als wirtschaftlicher, die Beein
trächtigung der Wohlfahrtswirkungen des Wal
des als ökologischer Schaden zu bezeichnen. Bei 
einer Kontamination landwirtschaftlich genutz
ten Bodens steht der Vermögensschaden, der 
durch mögliche Nutzungsbeschränkungen für das 
betreffende Land verursacht wird, im Vorder
grund; gleichzeitig kann aber auch ein ökologi
scher Schaden vorliegen, wenn und soweit die 
Belastung des Bodens auch Bodenschichten er
faßt, die für die landwirtschaftliche Nutzung 
nicht mehr von Bedeutung sind. Schadensrecht
lich gehört die letztere Konstellation zu den Fäl
len, in denen der Eigentümer einer beschädigten 
Sache über deren Verkehrswert hinaus ein be
sonderes (gesellschaftlich anerkanntes) immate
rielles Interesse besitzt. Es ist anerkannt, daß ei
nem derartigen Interesse im Rahmen von § 251 
Abs. 2 BGB Rechnung zu tragen ist, so daß Wie
derherstellung der Sache trotz ihres erheblich 
niederen Verkehrs wertes verlangt werden kann. 
Beim Ersatz von Parkbäumen wird in dieser Wei
se auf landespflegerische Gesichtspunkte Rück
sicht genommen,9 und es steht nichts im Wege, 
ebenso bei Beschädigung anderer multifunktio
nal genutzter natürlicher Ressourcen zu verfah
ren.
Die scheinbar klare Abgrenzung von Schäden an 
Naturgütern je nachdem, ob es sich um einen 
Vermögensschaden oder um einen Nichtvermö
gensschaden handelt, wirft jedoch in zweierlei 
Richtung Fragen auf: Einmal ist die Möglichkeit 
in Rechnung zu stellen, daß Naturgüter über de
ren übliche wirtschaftliche Nutzung hinaus ver
marktet werden. Man denke an Gewässer oder 
an Feuchtbiotope hinsichtlich derer der (private) 
Eigentümer den Zugang nur gegen Entgelt ge
stattet. Bezeichnet man als ökologischen Scha
den nur den immateriellen Schaden, so muß man 
in Kauf nehmen, daß Eingriffe in qualitativ ver
gleichbare Naturgüter einmal einen materiellen, 
das andere Mal einen immateriellen Schaden dar
stellen. Dieser Gesichtspunkt ist freilich nicht ge
eignet, die Tragfähigkeit der erwogenen Defini
tion in Frage zu stellen, da Art und Umfang einer 
wirtschaftlichen Nutzung von Naturgütern weder 
der Art nach noch geographisch ein für allemal 
feststehen.
Zum anderen ist zu beachten, daß es Grenzen für 
die Naturalrestitution und den dieser zugeordne
ten Kostenanspruch gibt. Die Herstellung muß 
möglich sein.10 Bei Nichtvermögensschäden ist 
zwar großzügig zu verfahren, da Geldersatz aus

geschlossen ist und der Geschädigte bei der Ver
neinung der Herstellungsmöglichkeit sonst leer 
ausginge. Als Naturalrestitution gilt daher auch 
die Herstellung eines Zustands, der dem Zustand 
möglichst nahe kommt, der jetzt ohne das schädi
gende Ereignis bestünde. Es genügt die Herstel
lung eines funktionell einigermaßen gleichwerti
gen Zustands, im Extremfall, daß der durch Her
stellung erreichbare Zustand eine deutliche An
näherung an denjenigen bringt, der durch Beach
tung der Rechte der Betroffenen erreichbar ge
wesen wäre.11 Gleichwohl muß bezweifelt wer
den, ob Ersatzmaßnahmen im Sinne von § 8 Abs. 
9 BNatSchG — im Gegensatz zu Ausgleichsmaß
nahmen — noch der Naturalrestitution zugeord
net werden können.12 Jedenfalls dürfte es zahlrei
che Eingriffe in natürliche Ressourcen geben, bei 
denen eine Wiederherstellung auch bei großzügi
ger Deutung nicht möglich ist.
Außerdem wird die Naturalrestitution und daher 
auch der Kostenanspruch nach § 242 BGB, wenn 
nicht gar entsprechend § 251 Abs. 2 BGB, dem 
Umfang nach begrenzt. Maßnahmen, die auf
grund einer umfassenden Interessenabwägung 
als völlig unverhältnismäßig erscheinen, können 
nicht verlangt werden.13 Ob dann wenigstens 
Wiederherstellung oder Kostenersatz bis zur 
Grenze der Unverhältnismäßigkeit gefordert 
werden kann,14 ist zweifelhaft.15 
Berücksichtigt man diese Gesichtspunkte, so ist 
offensichtlich, daß die unbesehene Einordnung 
der ökologischen Schäden als immaterielle Schä
den die Gefahr birgt, daß Haftungslücken entste
hen. Im Interesse der Verhütung von ökologi
schen Schäden, aber auch der Lastengleichheit 
aller Verursacher von Umweltschäden bleibt da
her die Aufgabe, Überlegungen über eine Fort
entwicklung des Ersatzes ökologischer Schäden 
anzustellen. Ob dies eine privatrechtliche oder 
eine öffentlich-rechtliche Lösung sein soll, ob Er
satzmaßnahmen in die Herstellungspflicht einbe
zogen oder vielmehr eine Monetarisierung von 
ökologischen Schäden erfolgen sollte, ist damit 
freilich nicht entschieden.

2. Anspruchsberechtigung: Einfache oder dop
pelte Zuordnung von Naturgütern?

Soweit eine Ersatzfähigkeit ökologischer Schä
den im Schrifttum bejaht wird, geht man wie 
selbstverständlich davon aus, daß ersatzberech
tigt der — und man kann ergänzen: nur der — Ei
gentümer (oder sonstige dingliche Berechtigte) 
ist.16 Dieser ist also berechtigt, Naturalrestitution 
zu verlangen und ggf. den Kostenanspruch nach § 
249 S. 2 BGB geltend zu machen. Im Hinblick auf 
die überwiegend auf wirtschaftliche Verwertung 
seines Eigentums ausgerichtete Interessenlage 
des Eigentümers ist allerdings nicht ohne weite
res gewährleistet, daß dieser an Naturalrestitu
tion interessiert ist und den geltend gemachten 
Betrag tatsächlich für die Wiederherstellung des 
Naturguts verwendet. Daß jemand die Kosten 
für die Wiederherstellung eines Feuchtbiotops 
verlangt und den erhaltenen Betrag dann in eine 
Diskothek investiert, ist vielleicht ein Horrorbei
spiel, beleuchtet aber die Interessenlage. 
Allerdings wird man bei ökologischen Schäden 
die bei Sachschäden grundsätzlich bestehende
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Dispositionsfreiheit des Eigentümers hinsichtlich 
der Verwendung des Kostenersatzes17 einzu
schränken haben, weil sonst im Ergebnis Scha
densersatz für immateriellen Schaden geleistet 
würde18 oder weil — bei Zuerkennung eines Ko
stenanspruchs, obwohl die Herstellungskosten 
erheblich über dem Sachwert liegen, um einem 
zusätzlichen ökologischen Interesse des Betroffe
nen Rechnung zu tragen — nach dem Grundge
danken des § 251 Abs. 2 BGB der Kostenersatz 
unbillig wäre.19 Gleichwohl läßt sich das vielfach 
mangelnde Interesse des Eigentümers an einer 
Wiederherstellung nicht völlig überwinden. Es ist 
deshalb nicht erstaunlich, daß man seine Hoff
nung in erster Linie auf die öffentliche Hand als 
Eigentümer von Wald und der (meisten) Gewäs
ser sowie auf Naturschutzorganisationen setzt, 
die Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtig
te von besonders schutzwürdigen Flächen sind. 
Der Ansatz beim Eigentum geht davon aus, daß 
dem — privaten oder öffentlichen — Eigentümer 
nicht nur die marktwertprägenden, sondern auch 
die umweltqualitätsprägenden Attribute einer 
bestimmten Landfläche zugeordnet sind. Inwie
weit dies tatsächlich zutrifft, erscheint freilich 
durchaus zweifelhaft.
Abzustellen ist auf den Schutzbereich des Grund
eigentums; eine separate schadensrechtliche Er
fassung einzelner ökologischer Grundstücksbe
standteile kommt im Hinblick auf die §§ 93, 94 
BGB nicht in Betracht.20 Im Schutzbereich des 
Grundeigentums liegen sicherlich Beeinträchti
gungen des Bodens (einschließlich von nicht dem 
Bergrecht unterliegenden Bodenbestandteilen), 
kleiner Wasserflächen wie Tümpel und Teiche 
und der mit dem Boden fest verbundenen Vege
tation wie Bäume, Sträucher und sonstige Pflan
zen.21 Dabei kommt es nicht darauf an, ob das 
Grundstück oder die Grundstücksbestandteile 
wirtschaftlichen oder nichtwirtschaftlichen 
Zwecken dienen. Diese Frage ist nur für die Art 
des Ersatzes erheblich. Schutzfähig ist also auch 
ein vom Eigentümer auf seinem Grundstück an
gelegtes oder gewachsenes Feuchtbiotop oder 
V ogelschutzgehölz.
Zum Schutzbereich des Grundeigentums gehört 
auch die Luft über dem Grundstück. § 905 BGB 
ordnet die Luft über dem Grundstück dem Ei
gentümer zu, und die §§ 1004, 906 BGB räumen 
dem Eigentümer Abwehr- und Ausgleichsan
sprüche wegen auf das Grundstück einwirkender 
Luftverunreinigung ein. Trotz der „Ubiquität“ 
der Luft wird man daher einen eigentumsrechtli
chen Schutz kaum in Abrede stellen können. 
Entsprechendes dürfte allgemein für das Klein
klima gelten.
Andererseits ist nach der Naßauskiesungsent- 
scheidung des Bundesverfassungsgerichts22 die 
Grundwasserausstattung nicht dem Grundeigen
tum zuzurechnen. Auch vor dieser Entscheidung 
hatten die Zivilgerichte den Schutz des Grundei
gentümers gegen Beeinträchtigugen des Grund
wassers erheblich eingeschränkt, z. B. einen 
Schutz gegen Entzug von Grundwasser durch 
Grundwasserförderung auf einem Nachbar
grundstück verneint.23 Es herrschte aber bisher 
die Auffassung vor, daß das Grundeigentum 
auch das Grundwasser als Teil des „Erdkörpers“

nach § 905 S. 1 BGB umfaßt, jedenfalls der Ei
gentümer nach § 903 BGB grundsätzlich die Be
fugnis besitzt, über das unter seinem Grundstück 
befindliche Grundwasser zu verfügen.24 Bei die
ser Konzeption kam -  trotz analoger Anwen
dung von § 2 Abs. 2 WHG — ein eigentumsrecht
licher Schutz des Grundeigentümers gegen 
rechtswidrige Verunreinigung des Grundwassers 
unter seinem Grundstück über den Grundwas
serstrom oder jedenfalls mittels Einwirkung auf 
den Boden seines Grundstücks in Betracht. Heu
te wird jedoch im Gefolge der Naßauskiesungs- 
entscheidung überwiegend angenommen, daß 
das Grundwasser zivilrechtlicher Herrschaft 
gänzlich entzogen sei.25 Ob die Klassifizierung 
des Grundwassers als zivilrechtliches „Nie
mandsland“ unter Umweltschutzgesichtspunk
ten glücklich ist, mag man bezweifeln, weil damit 
auch die für den Schutz des Grundwassers e r 
setzbare Ausschließungsbefugnis des Eigentü
mers entfällt.
Fraglich ist auch, inwieweit ein „Normalbe
stand“ an wildlebenden Tieren dem Grundeigen
tum zuzuordnen ist. Das Gesetz (§ 960 BGB) be
zeichnet wilde Tiere als herrenlos. Soweit es sich 
um jagdbare Tiere handelt, steht jedoch das jagd
rechtliche Aneignungsrecht -  als besonderes 
Recht — dem Eigentümer zu und ist untrennbar 
mit dem Eigentum verbunden; in der Ausübung 
ist es freilich vom Eigentum durch das Erforder
nis der Ausübung in Jagdbezirken getrennt (§ 3 
BJagdG). Dementsprechend hat der Jagd(ausü- 
bungs)berechtigte (sowie Jagdpächter) nach § 
1004, 823 Abs. 1 BGB Recht auf Unterlassung 
und Schadensersatz, wenn seinem Aneignungs
recht unterliegende wilde Tiere getötet werden 
oder die Jagd rechtswidrig gestört wird. 26Die 
Rechte des Eigentümers treten aber nicht völlig 
zurück. Sein Verhältnis zum Jagdberechtigten ist 
vielmehr ähnlich wie das des Eigentümers zum 
Nießbraucher ausgestaltet. Der Eigentümer hat 
ein berechtigtes Interesse am Schutz der Sub
stanz des Jagdrechts und kann daher insoweit 
auch Ansprüche auf Naturalrestitution und Ko
stenersatz geltend machen; im Verhältnis zum 
Jagdberechtigten unterliegt er dabei einer Ver
wendungsbindung .27
Bei wildlebenden, nicht jagdbaren Tieren schei
tert die eigentumsrechtliche Schutzfähigkeit da
gegen daran, daß diese weder als Bestandteil des 
Eigentums gelten können noch einer physischen 
Sachherrschaft des Grundeigentümers unterlie
gen. Immerhin erscheint es nicht undenkbar, 
dem Eigentümer den „ökologischen Normalbe
stand“ jedenfalls an solchen wildlebenden Tieren 
zuzuordnen, die standortgebunden sind.28
Besondere Probleme stellen sich schließlich bei 
ökologischen Gewässerschäden, gleich ob man 
Ansprüche auf § 823 BGB oder § 22 WHG stützt; 
auch in letzterem Fall ist u. a. die eigentums
rechtliche Güterzuordnung des Wassers zur Be
stimmung des Schutzbereichs dieser Haftpflicht
norm heranzuziehen.29 Zu den anspruchsberech
tigten Personen gehört aufgrund seines — regel
mäßig mit dem Eigentum verbundenen — Aneig
nungsrechts sicherlich der Fischereiberechtigte.30 
Dieser kann wegen Vernichtung des Fischbe
stands durch Wasserverunreinigung Ansprüche
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auf Schadensersatz, aber auch auf Ersatz der an
gemessenen Kosten für Wiederbesatz einschließ
lich der Wiederherstellung des ökologischen Le
bensraums geltend machen.
Ob daneben auch entsprechende Befugnisse des 
Gewässereigentümers als Inhaber des („nack
ten“) Fischereirechts bestehen, ist aus mehreren 
Gründen fraglich, freilich nicht von gleicher 
praktischer Bedeutung wie beim Jagdrecht. Ein
mal müßte man konkurrierende Befugnisse von 
Fischereiberechtigtem und Eigentümer bejahen, 
was nach der hier vertretenen Auffassung aller
dings ohne weiteres möglich ist, weil das Interes
se des Eigentümers über das des Fischereiberech
tigten hinausgeht. Zum anderen reicht als 
Grundlage eines derartigen Eigentumsschutzes 
das Eigentum am Gewässerbett nicht aus (das 
aber im Hinblick auf die Belastung von Sedimen
ten nicht unerheblich ist); einzubeziehen ist viel
mehr das Gewässereigentum an der „fließenden 
Welle“ Ein solches Eigentum ist trotz der be
grifflichen Bedenken von der Rechtssprechung 
bei Bundeswasserstraßen anerkannt worden31 
und wird heute auch von der großen Mehrzahl 
der Landeswassergesetze zugrunde gelegt32 Die
ses privatrechtliche Eigentum ist zumindest 
ähnlich wie nach § 905 BGB als Eigentum des 
Flußbetteigentümers an der fließenden Welle 
über dem Flußbett zu verstehen; es enthält 
grundsätzlich das Recht, „alle Betätigungen zu 
verbieten, die sich in dem Raum über dem Bette, 
also in dem Raum, den das Fließwasser ausfüllt, 
abspielen“33 Jedoch besitzt der Gewässereigen
tümer analog § 2 Abs. 2 WHG kein Recht auf Zu
fluß von Wasser bestimmter Menge und Beschaf
fenheit und darüber hinaus sind nach § 24 Abs. 1 
WHG seine Befugnisse auf ein Minimum redu
ziert, weil sie von der öffentlichrechtlichen Be
nutzungsordnung überlagert werden34
Ersteres schließt Schadensersatz nach § 22 WHG 
nicht aus, wenn der Schaden des Eigentümers die 
Folge eines rechtswidrigen Einleitens oder eines 
Störfalls ist; insoweit ist der Gewässereigentümer 
in der gleichen Position wie andere Benutzer des 
Gewässers. Das Problem ist vielmehr, daß das 
Gewässereigentum ein residuales Stammrecht 
darstellt; die volle Geltendmachung von Ab
wehr- und Ersatzbefugnissen könnte zu Kollisio
nen mit der öffentlichrechtlichen Bewirtschaf
tung und den auf sie bezogenen Befugnissen der 
Behörden im Rahmen der Gewässerunterhaltung 
führen, die heute vielfach die Erhaltung und Ver
besserung der Gewässerqualität einschließt35 
Unter diesem Gesichtspunkt ist an einen Vorrang 
der behördlichen Befugnisse zu denken36 Inso
weit ist der Gewässereigentümer freilich in kei
ner anderen Lage als der Inhaber einer Bewilli
gung, hinsichtlich derer derartige Einschränkun
gen seiner privatrechtlichen Ansprüche bisher 
noch nicht erwogen worden sind, weil insoweit 
von einer Koexistenz der privat- und öffentlichen 
Benutzungsordnung ausgegangen wird37 Be
grenzungen der Befugnisse des Gewässereigentü
mers können sich daher, wenn überhaupt, wohl 
nur aus der inhaltlichen Beschränkung seines 
Rechts auf den eigenen Bedarf (§ 24 WHG) erge
ben38 Man könnte argumentieren, daß diese 
Einschränkung nicht nur Schadensersatz in Geld,

sondern auch die Wiederherstellung des Gewäs
sers als Ökosystem einschließlich des Kostenan
spruchs betreffe, weil und soweit diese für die 
Deckung des eigenen Bedarfs — verstanden als 
wirtschaftlicher Bedarf für Privathaushalt, Klein
gewerbe und Landwirtschaft -  nicht erforderlich 
sei. Die h. M.39macht aber eine solche Einschrän
kung nicht, sondern gewährt dem Gewässerei
gentümer umfassende Abwehrrechte gegenüber 
rechtswidrigen, von ihm nicht zu duldenden Be
einträchtigungen seines Gewässers. Dies muß 
folgerichtig auch Schadensersatz im Wege der 
Naturalrestitution und des ihm zugeordneten Ko
stenersatzes umfassen.
Insgesamt läßt sich jedenfalls festhalten, daß das 
Privateigentum zwar als Ansatz für den Ersatz 
ökologischer Schäden durchaus geeignet ist, es 
freilich keinen umfassenden Schutz zu gewährlei
sten vermag.
Bei dieser Sachlage ist es klar, daß Platz für eine 
schadensrechtliche Konzeption ist, die die An
spruchsberechtigung für ökologische Schäden 
nicht nur nach Privatrecht dem Eigentümer, son
dern auch nach öffentlichem Recht40 der öffentli
chen Hand zuweist. Damit werden zu allererst 
Schutzlücken ausgefüllt, die sich aus den inhalt
lich beschränkten Eigentümerbefugnissen erge
ben, und es werden schadensrechtliche Konse
quenzen aus der Zuordnung von Naturgütern zur 
Allgemeinheit, auch über die Qualifizierung als 
öffentliche Sache hinaus, gezogen41. Insoweit er
gibt sich hinsichtlich der Wiederherstellung be
einträchtigter natürlicher Ressourcen eine annä
hernd lückenlose Haftungsordnung, die überdies 
den Vorteil hat, daß sie durch Einbeziehung von 
Ersatzmaßnahmen Zweifel hinsichtlich des Um
fangs der Naturalrestitution ausräumt. Aber die 
Entwürfe gehen weiter. Sie sind nicht lediglich als 
Ergänzung, sondern auch als Überlagerung pri
vatrechlicher Befugnisse zu verstehen. Indem sie 
die öffentlichrechtlichen Ansprüche völlig unab
hängig von der Existenz privatrechlicher ausge
stalten, nehmen sie eine doppelte Zuordnung 
ein- und desselben Naturguts je nach seiner Ei
genschaft als privates oder öffentliches Gut vor. 
Für diesen Ansatz kann man ins Feld führen, daß 
isoliert gesehene Eigentumsrechte nicht geeignet 
sind, ökologischen Zusammenhängen ausrei
chend Rechnung zu tragen. Man denke an den 
erheblichen Flächenbedarf bestimmter Biotope, 
der es ausschließt, daß durch Maßnahmen auf ei
nem einzelnen Grundstück eine Wiederherstel
lung oder ein Ersatz erfolgreich bewirkt werden 
könnte. Ähnliches mag für die Ausstattung einer 
Fläche mit wilden Tieren sowie für das Kleinkli
ma gelten. Insoweit besteht ein Konflikt zwi
schen isoliertem Eigentumsdenken und dem Re
alphänomen der Unteilbarkeit ökologischer Zu
sammenhänge, ohne daß freilich genau festzuma
chen wäre, wo isoliertes Eigentum funktionslos 
wird. Es liegt nahe, daß die hier angedeuteten 
Grenzen des Eigentums dadurch überwunden 
werden könnten, daß die Geltendmachung der
artiger übergreifender Gesichtspunkte dem Staat 
zugeordnet wird.
Darüber hinaus ist die Frage zu stellen, ob der 
Staat nicht allgemein als Sachwalter des Allge
meininteresses an Erhaltung der natürlichen Le
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bensgrundlagen, sozusagen als Treuhänder aller 
Bürger, berufen ist oder berufen sein sollte, öko
logische Schäden geltend zu machen42 
In der Tat ist der Gedanke einer doppelten Zu
ordnung von Naturgütern dem geltenden Recht 
nicht völlig fremd. Zahlreiche umweltrechtliche 
sowie allgemein-polizeirechtliche Regelungen er
mächtigen die staatlichen Behörden, Personen, 
die rechtswidrig in ein Naturgut eingegriffen ha
ben (Störer), auf Wiederherstellung des Zu
stands in Anspruch zu nehmen, der ohne den 
Eingriff bestanden haben würde. Kommt der 
Störer seiner Verpflichtung nicht nach, so ist un
ter bestimmten Voraussetzungen eine Ersatzvor
nahme mit Kostenerstattungspflicht des Störers 
zulässig. Regelungen dieser Art (z. T. allerdings 
auf Gefahrenbeseitigung begrenzt) finden sich im 
Naturschutzrecht bei ungenehmigten und aufla
genwidrigen Eingriffen sowie aufgrund der in den 
Landesgesetzen regelmäßig vorgesehenen beson
deren Ermächtigungen zur Gefahrenabwehr43 
Zu nennen sind ferner die abfallrechtlichen Re
gelungen der § 8 Abs. 1,2, § 9, § 10 Abs. 2 AbfG, 
die eine Verpflichtung des Inhabers stillgelegter 
Abfallbeseitigungsanlagen zur Rekultivierung 
und zu Schutzmaßnahmen mit Kostenbelastung 
des Inhabers vorsehen sowie die wasserrechtli
chen Regelungen über die Ersatzvornahme bei 
Nichterfüllung der Unterhaltungspflicht Priva
ter44 Ergänzend greifen je nach Ausgestaltung 
der betreffenden Regelung, insbesondere im 
Hinblick auf die Möglichkeit der Ersatzvornah
me mit Kostenbelastung des Störers, die allge
meinen polizeireichtlichen Vorschriften ein. Die 
betreffenden Regelungen sind allerdings nicht 
nur gegen „Drittstörer“ gerichtet, die das private 
Schadensrecht allein im Auge hat, sondern sie er
fassen auch den Eigentümer selbst, der die ökolo
gische Ausstattung der ihm gehörigen Fläche be
einträchtigt, ohne daß Auswirkungen auf das Ei
gentum dritter Personen zu befürchten wären. 
Insgesamt wird man diese Vorschriften jedoch als 
ein Indiz dafür ansehen können, daß der Staat als 
Sachwalter des Allgemeininteresses berufen ist, 
die Wiederherstellung rechtswidrig beeinträch
tigter Naturgüter oder Ersatzmaßnahmen für die 
Beeinträchtigung zu verlangen.
Schließlich sieht der Bundesgerichtshof in ständi
ger Rechtsprechung auch in Fällen, in denen das 
öffentliche Recht Kostenerstattungsansprüche 
nicht gewährt, den Störer unter dem Gesichts
punkt der Geschäftsführung ohne Auftrag als 
verpflichtet an, der Behörde, die im Rahmen ih
rer Zuständigkeit zur Gefahrenabwehr tätig 
wird, daraus entstehende Kosten zu ersetzen45 
Wenngleich diese Rechtsprechung auf — nicht 
unberechtigte — Kritik gestoßen ist, weil durch 
den Einsatz des Zivilrechts die materiell- und ver
fahrensrechtlichen Garantien des öffentlichen 
Rechts unterlaufen würden46, so ist sie doch als 
ein vielleicht zu verallgemeinernder Ausdruck 
des Gedankens anzusehen, daß nicht nur der be
troffene Eigentümer, sondern auch der Staat als 
Sachwalter von Allgemeininteressen berufen sein 
kann, die Kosten für Maßnahmen der Wieder
herstellung von Naturgütern gegen den Eingrei
fer geltend zu machen.
Das Konzept einer doppelten Zuordnung von

Naturgütern, wie es den beiden Gesetzesentwür
fen zugrunde liegt, ist daher dem geltenden 
Recht durchaus nicht fremd. Die Problematik 
der Lösung der Entwürfe liegt freilich darin, daß 
sie Konflikte zwischen der Dispositionsbefugnis 
des privaten Eigentümers und dem öffentlichen 
Interesse nicht ausreichend berücksichtigt. Ab
gesehen von Fällen, in denen die zuständige Be
hörde aufgrund einer Zuständigkeit oder in Ab
sprache mit einem öffentlichen Eigentümer für 
Wiederherstellung oder Ersatz sorgen kann, wie 
z. B. in Naturschutzgebieten oder Wäldern in öf
fentlichem Eigentum, gegenüber Privaten auch 
im Rahmen einer Duldungspflicht nach § 10 
BNatSchG, bleibt das private Grundeigentum 
vorrangig, und die grundsätzliche Dispositions
freiheit des Grundeigentümers setzt sich im Kon
fliktfall durch. Die Entwürfe beschränken dem
entsprechend die Ersatzpflicht für Wiederher- 
stellungs- und Ersatzmaßnahmen auf Aufwen
dungen, d. h. tatsächliche Vermögensopfer, die 
die Behörden im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
machen. Abgesehen davon, daß die Beschrän
kung auf bereits gemachte Aufwendungen wohl 
eine angemessene Planung von Wiederherstel- 
lungs- und Ersatzmaßnahmen zu sehr erschwert, 
macht diese Regelung die Treuhandstellung des 
Staates für die natürlichen Ressourcen von der 
Interessenparallelität von (privatem) Eigentü
mer und öffentlicher Hand abhängig, die es ge
ben mag, mit der aber nicht sicher zu rechnen ist. 
Ohne eine wirkliche Konfliktsentscheidung bei 
Divergenz zwischen dem wirtschaftlichen Ver
wertungsinteresse des Eigentümers und dem öf
fentlichen Wiederherstellungsinteresse erscheint 
die Ersatzpflicht daher von vornherein wenig ef
fektiv47
Es ist daher zu erwägen, durch flankierende na
turschutzrechtliche Regelungen eine derartige 
Kollisionsentscheidung herbeizuführen, sei es 
durch naturbezogene allgemeine Verhaltens
pflichten nach dem Muster von § 6 Abs. 1 
PflSchG oder durch eine Ausweitung der Dul
dungspflicht nach § 10 BNatSchG.

3. Monetarisierung ökologischer Schäden?
Es bleibt die Frage, ob über die Aktivierung des 
Prinzips der Naturalrestitution und seine Aus
dehnung auf die öffentliche Hand hinaus ein Be
dürfnis für die Eröffnung einer „zweiten Front“ 
des Ersatzes ökologischer Schäden in Form des 
Schadensersatzes in Geld besteht. Sicherlich läßt 
sich hier rechtspolitisch argumentieren, daß die 
Einräumung von Ansprüchen auf Kostenersatz 
für Wiederherstellungs- und sogar Ersatzmaß
nahmen der öffentlichen Hand bereits die wich
tigsten Schutzlücken schließe. In dieser Sicht er
scheint die Gewährung von Geldersatz für ökolo
gische Schäden nur als eine auf den Eigentümer 
fixierte Alternative zum Kostenersatz der öffent
lichen Hand. So muß man die Dinge aber nicht 
sehen. Es dürfte feststehen, daß der hinter der 
Eingriffsregelung des § 8 BNatSchG stehende 
Gedanke, ein physisch-realer Ausgleich von Ein
griffen in Natur und Landschaft sei möglich und 
Ersatzmaßnahmen könnten etwas „Gleichwerti
ges“ bewirken, in ökologischer Sicht weitgehend 
illusorisch ist48 Man muß daher damit rechnen,
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daß in Einzelfällen weder Wiederherstellung 
noch Ersatz möglich sind oder daß eine nicht aus
geglichene oder ersetzte ökologische Entwertung 
einer natürlichen Ressource verbleibt49 
Ein Ausbau des Haftpflichtrechts bei ökologi
schen Schäden durch Monetarisierung des ökolo
gischen (Rest-) Schadens könnte — als flankie
rende Maßnahme — das Umweltverwaltungs
recht gerade in solchen Bereichen entlasten, in 
denen administrative Präventivregelungen zur 
Schadensverhütung nicht ausreichen, nämlich bei 
rechtswidrigen Umweltbelastungen und bei Stör
fällen50 Auch im Interesse der Durchsetzung des 
Verursacherprinzips und der mit diesem inten
dierten Allokationswirkungen51 sollte der Schä
diger diesen Restschaden nicht auf die Allge
meinheit abwälzen können. Von daher gilt es, 
noch einmal den Ausgangspunkt dieser Untersu
chung aufzugreifen, wonach ökologische Schä
den immaterielle Schäden oder materielle Schä
den mit einem überschießenden immateriellen 
Element sind.
Die Abgrenzung zwischen Vermögens- und 
Nichtvermögensschaden kann im Lichte der 
neueren Rechtsentwicklung kaum trennscharf 
vorgenommen werden. Nach dem sog. normati
ven (abstrakten) Schadensbegriff wird eine Rei
he von Beeinträchtigungen, die man aufgrund 
des natürlichen (konkreten) Schadensbegriffs als 
immateriellen Schaden bezeichnen müßte, wie z. 
B. Nutzungsausfall oder Beeinträchtigung des 
Urlaubs, unter bestimmten Voraussetzungen als 
Vermögensschaden angesehen (was in einem 
Sonderfall, nämlich beim durch Mängel der Rei
sedienstleistung vertanen Urlaub, auch vom Ge
setzgeber bestätigt worden ist). Hinsichtlich der 
theoretischen Begründung konkurrieren im we
sentlichen zwei Ansätze52 Der sog. Kommerzia
lisierungsansatz stellt darauf ab, daß es sich bei 
den beeinträchtigten Positionen nach der Ver
kehrsanschauung um solche handelt, denen ein 
objektiver Vermögenswert zukommt. Nach dem 
Frustrationsansatz liegt ein Schaden deshalb vor, 
weil der Rechtsgutträger Vermögen für einen 
speziellen Zweck gewidmet hat und dieser Zweck 
durch den Eingriff fehlgeschlagen ist.
Es erscheint nicht ausgeschlossen, diese Ansätze 
auch im Bereich ökologischer Schäden fruchtbar 
zu machen. Die Anerkennung der Automobil
nutzung und des Urlaubs als Vermögenswerte 
bzw. von Störungen hierauf bezogener Vermö
gensdispositionen als Vermögensschaden bei Ab
lehnung der Vermögensqualität der natürlichen 
Umwelt ist, so könnte man argumentieren, Aus
druck einer auf individuellen Konsum fixierten 
Wertordnung, die durch die Verknappung natür
licher Ressourcen überholt erscheint. LA- 
DEUR53hat in diesem Sinne versucht, den ökolo
gischen Schaden als Vermögensschaden auszu
weisen, der auch dann ersetzt werden müsse, 
wenn eine Wiederherstellung nicht mehr möglich 
oder unzumutbar sei. LADEUR weist zutreffend 
darauf hin, daß die Erhaltung der Naturgüter für 
sich genommen — ohne Berücksichtigung ihres 
objektivierbaren Nutzens — einen hohen Auf
wand an Geld „wert“ sei. Wie in anderen Fällen 
der Abgrenzung von ersatzfähigen materiellen 
und nicht ersatzfähigen immateriellen Gütern

müsse es auf soziale Konsense ankommen54, so 
daß der Gegensatz zwischen materiellen und im
materiellen Schäden von vornherein zu relativie
ren sei. „Wenn eine generelle, und nicht nur in
dividuelle Wertschätzung eines Verlusts möglich 
erscheint, so ist dieser auch in Geld zu ersetzen, 
auch wenn bei der Quantifizierung im einzelnen 
Unklarheiten entstehen“ So könnte man im Sin
ne des Kommerzialisierungsansatzes eine ab
strakte Bewertung des Nutzungswerts von Natur
gütern vornehmen, indem man z. B. die Bereit
schaft der Bürger ermittelt, für die Erhaltung die
ses Naturguts Zahlungen zu leisten. Das Problem 
ist, daß es sich um öffentliche Güter handelt, bei 
denen die private Zahlungsbereitschaft oft ein 
falsches Bild von deren wahrem Wert gibt55 LA
DEUR befürwortet mehr im Sinne des Frustra
tionskonzepts eine Schadensberechnung, die von 
den tatsächlichen Aufwendungen ausgeht, die 
die öffentliche Hand oder kraft staatlichen Be
fehls der Private in der Vergangenheit gemacht 
hat, um das betreffende Naturgut in einem um
weltverträglichen Zustand zu erhalten; durch 
Eingriff in das Naturgut wären dann diese Auf
wendungen frustriert, und es wäre ein Vermö
gensschaden entstanden.
Es ist zuzugeben, daß bei Anknüpfung an öffent
liche oder durch die öffentliche Hand veranlaßte 
Aufwendungen für die Erhaltung einer natürli
chen Ressource manche der gängigen Einwände 
gegen das Frustrationskonzept entfallen, weil da
mit eine objektivierbare, standardisierte Berech
nungsgrundlage vorhanden ist. Freilich dürfte die 
Quantifizierung des ökologischen Schadens er
hebliche Schwierigkeiten machen und hohe 
Transaktionskosten verursachen, insbesondere 
in Fällen, in denen es um die Berechnung eines 
„überschießenden“ ökologischen Schadens bei 
Beeinträchtigung eines Wirtschaftsguts geht. Das 
zeigt das noch vergleichsweise einfache Beispiel 
der Wasserreinhaltung, das LADEUR zum Aus
gangspunkt nimmt. Auch sind die öffentlichen 
oder durch die öffentliche Hand veranlaßten 
Aufwendungen nicht immer ein brauchbarer 
oder ausreichender Gradmesser für den Wert ei
nes Naturguts, da man in gewissem Umfang auch 
darauf vertraut, daß der Eigentümer Umwelter
haltungsleistungen freiwillig erbringt. Schließlich 
dürfte es in der Gemengelage zwischen privater 
und öffentlicher Zuordnung von Naturgütern, 
um die es hier geht, erhebliche Probleme bei der 
Bestimmung des Anspruchsberechtigten geben. 
All das spricht dafür, die Monetarisierung nicht 
so sehr als Aufgabe richterlicher Rechtsfortbil
dung zu verstehen, sondern de lege ferenda ein 
Modell der Schadenspauschalierung zu verfol
gen, bei dem die Anspruchsberechtigung bei der 
öffentlichen Hand liegt und eine Zweckbindung 
der Ersatzbeträge für den Ressourcenschutz ein- 
tritt. Auch LADEUR neigt einem solchen Mo
dell zu56
Anregungen hierfür kann man aus der Rechts
vergleichung gewinnen, auf die sogleich einzuge
hen ist. Gewisse Vorbilder gibt es jedoch auch im 
deutschen Recht. Zu denken ist insbesondere an 
das Modell der naturschutzrechtlichen Aus
gleichsabgabe, soweit sie sich an dem durch den 
Eingriff in Natur und Landschaft verursachten
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Schaden orientiert57 Dies gilt insbesondere für 
die in Baden-Württemberg erhobene Ausgleichs- 
abgasbe, die pauschal aufgrund Flächeninan
spruchnahme, Entnahme von Bodenbestandtei
len oder Baukosten nach einer Abgabentabelle ( 
berechnet wird58, Bei allen Mängeln im Detail 
handelt es sich hierbei um eine Schadenspauscha
lierung mit Modellcharakter, die es wert ist, aus
gebaut zu werden.

4. Rechtsvergleichende Erfahrungen
4.1. Vereinigte Staaten
In den Vereinigten Staaten ist der Ersatz ökologi
scher Schäden heute in mehreren Gesetzen gere
gelt. Diese Regelung knüpft an Grundsätze an, 
die die amerikanischen Gerichte zuvor entwik- 
kelt hatten.
In zahlreichen Fällen, die meist Meeresver- 
schmutzung durch Öl betrafen, haben die unte
ren Bundesgerichte sog. Parens-Patriae-Klagen 
anerkannt. Unabhängig von der Eigentumsstel
lung in bezug auf die betroffenen natürlichen 
Ressourcen haben die Gerichte angenommen, 
daß der Staat als Schutzherr natürlicher Ressour
cen Treuhänder für die Gesamtheit der Bürger ist 
und in dieser Eigenschaft gegen die Beeinträchti
gung der betreffenden Ressourcen, insbesondere 
des Meeres, von Feuchtgebieten und Parks, aber 
auch gefährdeter Arten, Küstengebiete und 
Trinkwasservorräte Vorgehen kann. Diese 
Rechtsprechung beschränkte sich ursprünglich 
auf die Abwehr drohender Beeinträchtigungen 
und stellte wohl nichts weiter als eine besonders 
konstruierte polizeirechtliche Befugnis dar. In 
neuerer Zeit ist dem Staat jedoch auch das Recht 
auf Schadensersatz gegen Beeinträchtigung na
türlicher Ressourcen zuerkannt worden59 Vor
aussetzung für die Anerkennung einer eigenen 
Anspruchsberechtigung des Staates ist zunächst, 
daß der Staat ein eigenes Interesse unabhängig 
von den möglicherweise ebenfalls betroffenen 
Vermögensinteressen einzelner Bürger besitzt. 
Umstritten ist dagegen die Frage geblieben, ob 
die Anspruchsberechtigung des Staats voraus
setzt, daß dieser bereits Regelungen zum Schutz 
der betreffenden natürlichen Ressource getrof
fen oder gar die Anspruchsberechtigung für sich 
bereits gesetzlich in Anspruch genommen hat, 
oder ob seine allgemeine Eigenschaft als Schutz
herr natürlicher Ressourcen ausreicht60 Zu
nächst haben die frühen Fälle nur Ersatz in der 
Form eines Kostenanspruchs für die Wiederher
stellung der beeinträchtigten natürlichen Res
sourcen nach dem Muster von § 249 S. 2 BGB ge
währt. Die Frage, ob darüber hinaus auch der 
durch Wiederherstellungsmaßnahmen nicht zu 
behebende Wertverlust natürlicher Ressourcen 
zu ersetzen ist, wurde erstmalig in der berühmten 
Entscheidung Commonwealth of Puerto Rico v. 
SS Zoe Colocotroni61 aufgeworfen. In diesem 
Fall war durch Auspumpen eines auf Grund ge
gangenen Tankers ein großes, fast unberührtes 
mit Mangroven bewachsenes Gebiet in Puerto 
Rico auf Dauer beeinträchtigt worden. Der Di- 
strict Court gewährte dem Staat Puerto Rico ca. 6 
Millionen US Dollar Schadensersatz wegen Ko
sten für die Wiederherstellung des Ökosystems 
und - zu einem überwiegenden Teil, nämlich zu

über 5 Millionen US Dollar - wegen der verblei
benden, nicht wiedergutzumachenden Wertmin
derung der natürlichen Ressourcen. Diese Wert
minderung berechnete das Gericht auf der 
Grundlage ökologischer Sachverständigengut
achten nach ökonomischen Theorien, die eine 
abstrakte Bewertung des Ersatzwertes der be
troffenen Kleinlebewesen gestatteten. Die Ent
scheidung ist eine Fundgrube für eine gelungene 
Zusammenarbeit zwischen Ökologie, Ökonomie 
und Recht und hat nicht zu Unrecht Aufsehen er
regt. Es ist jedoch zu berücksichtigen, daß die 
Entscheidung in der Berufungsinstanz nur zum 
Teil aufrecht erhalten worden ist.
Das zuständige Bundesberufungsgericht teilt 
zwar den Ausgangspunkt des Instanzgerichts, 
wobei es an die Entscheidung des amerikani
schen Supreme Court im Fall Hughes v. Oklaho
ma62 anknüpft, in dem das oberste amerikanische 
Gericht, obwohl es die Kompetenz der Einzel
staaten zur Regelung des Schutzes wildlebender 
Tiere in gewisser Weise einschränkte, doch „das 
legitime Interesse der Einzelstaaten an der Erhal
tung oder am Schutz wilder Tiere (anerkannte), 
das der gesetzlichen Fiktion des 19. Jahrhunderts 
vom Eigentum des Staates an wildlebenden Tie
ren zugrunde lag“ 63 Das Gericht bestätigt auch 
die Auffassung vieler untergerichtlicher Ent
scheidungen, daß der Staat als Schutzherr natür
licher Ressourcen primär Ersatz der Wiederher
stellungskosten verlangen kann, d. h. der Auf
wendungen, die er gemacht hat, um die Umwelt 
im betroffenen Gebiet wiederherzustellen oder 
jedenfalls in einen Zustand zu versetzen, der dem 
hypothetischen Zustand ohne den Eingriff mög
lichst nahekommt. Das Gericht gibt dabei auch 
Faktoren an, die bei den staatlichen Maßnahmen 
zur Wiederherstellung zu berücksichtigen sind, 
wie insbesondere technische Möglichkeiten der 
Wiederherstellung, schädliche Nebenwirkungen, 
Vereinbarkeit mit natürlicher Regenerierung der 
Umwelt bzw. Unnötigkeit von Wiederherstel
lungsmaßnahmen im Hinblick auf die natürliche 
Regenerierung; insbesondere wird hervorgeho
ben, daß es eine Grenze für Wiederherstellungs
maßnahmen gibt, jenseits derer die Wiederher
stellung unverhältnismäßig teuer ist und deshalb 
dem Eingreifer nicht angelastet werden kann. 
Das Gericht geht aber noch weiter: Es erkennt 
an, daß, wenn eine Wiederherstellung nicht mög
lich oder unverhältnismäßig ist, der Eingreifer 
auch die Kosten von Ersatzmaßnahmen zu tragen 
hat; dabei nennt das Gericht als Beispiel die Auf
forstung von anderen Flächen mit Mangroven.
Jedoch hat das Gericht einen darüber hinausge
henden Ersatz für den verbleibenden Wertver
lust der beeinträchtigten natürlichen Ressource 
abgelehnt und insoweit das untergerichtliche Ur
teil aufgehoben. Es wendet sich ausdrücklich ge
gen eine „rein abstrakte Schadensberechnung“ 
(purely abstract recovery) auf der Grundlage ei
nes nach ökonomischen Theorien berechneten 
Ersatzwertes unabhängig vom aktuellen (und 
möglichen) Ersatz.
Dem Präjudiz des Colocotroni-Falls folgte kürz
lich auch das zuständige Distriktsgericht im Fall 
der Ölverschmutzung der bretonischen Küste im 
Jahre 1978 durch den Tanker „Amoco Cadiz“
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(der aufgrund nachträglicher Rechtswahl nach 
amerikanischem Recht entschieden wurde)64 
Auch hier beschränkte das Gericht den Ersatzan
spruch Frankreichs, von Anliegergemeinden und 
privaten Klägern auf die Kosten von Wiederher
stellungsmaßnahmen, lehnte aber Ersatz für ver
bleibende ökologische Schäden mit der Begrün
dung ab, es handele sich nicht um „reale“ , son
dern um „theoretische Schäden“
Die neuere amerikanische Gesetzgebung ist aber 
über diesen relativ engen Ausgangspunkt Be
schränkung des Schadensersatzes auf Kosten der 
Wiederherstellung oder des Ersatzes an anderer 
Stelle zum Teil hinausgegangen. Gegenwärtig 
sehen mehrere Umweltgesetze vor, daß der Ein
greifer (insbesondere im Fall von Ölverschmut
zung) Ersatz für Schäden an natürlichen Ressour
cen leisten muß (§ 107 (a) Comprehensive Envi
ronmental Response, Compensation and Liabili
ty Act (CERCLA); § 311 (f) (4),(5) Clean Water 
Act (CWA); § 1813 (a) (2) (d) Outer Continental 
Shelf Lands Act, § 18 (i) (3) Deep Water Port 
Act). Die wichtigsten Regelungen sind die nach 
dem Comprehensive Environmental Response, 
Compensation and Liability Act und nach dem 
Clean Water Act, die für die Beeinträchtigung 
natürlicher Ressourcen durch Austritt oder Ein
leiten von Öl und gefährlichen Stoffen gelten. 
Die Vorschriften bestimmen ausdrücklich, daß 
der Staat (der Bund bzw. die Einzelstaaten) als 
Treuhänder der natürlichen Ressourcen Klage
rechte besitzt (§ 107 (f) CERCLA und § 311 (f) 
(5) CWA).
§ 301 (c) CERCLA ermächtigt den Präsidenten, 
durch Verwaltungsvorschrift für Zwecke dieses 
Gesetzes sowie des Clean Water Act das Verfah
ren der Schadensfeststellung und Art und Um
fang des zu leistenden Ersatzes festzulegen. Für 
die Schadensberechnung hebt das Gesetz die 
Wiederherstellungskosten, den Nutzwert und die 
Fähigkeit zur Regeneration als maßgebliche Fak
toren hervor (§ 301 (c) (2) CERCLA). Im einzel
nen ist die Durchführung eines Verwaltungsver- 
fahrens zur Schadensbestimmung unter Beteili
gung des Verantwortlichen und der Allgemein
heit und mit einem behördeninternen Überprü
fungsverfahren vorgesehen; die in diesem Ver
fahren getroffene Schadensfeststellung ist vom 
Gesetz als widerlegbare Vermutung ausgestaltet 
(§111 (a) (2) CERCLA)65 In einer Verwaltungs
vorschrift66 hat der Innenminister (aufgrund ei
ner Subdelegation) Berechnungsverfahren für 
die Bestimmung des Schadens an natürlichen 
Ressourcen festgelegt. Dabei handelt es sich ein
mal um ein vereinfachtes Verfahren für Routine
fälle, das grundsätzlich im Fall der Meeres- und 
Küstenverschmutzung angewendet wird (sog. A- 
Verfahren), und um ein Verfahren für individuel
le Bewertung (sog. B-Verfahren).
Für das B-Verfahren sind die folgenden drei Pha
sen vorgesehen: Bestimmung des Eingriffs, Be
stimmung (Quantifizierung) des Ausmaßes und 
der Folgen des Eingriffs und eigentliche Scha
densberechnung; zugehörig ist auf allen Stufen 
die Wahl der entsprechenden Methoden67 Im 
Rahmen der beiden ersten Phasen ist durch einen 
Vergleich des gegenwärtigen Zustands und der 
prognostizierten Entwicklung der natürlichen

Ressource und des hypothetischen Zustands und 
der prognostizierten Entwicklung ohne den Ein
griff das Ausmaß und die Schwere des Eingriffs 
zu bestimmen (es ist z. B. zu bestimmen, wieviel 
Fische durch Wasserverschmutzung vernichtet 
worden sind). Diese Erkenntnisse sind dann in 
funktionale Kategorien umzusetzen, d. h. es ist 
zu ermitteln, welche Leistungen die beeinträch
tigte Ressource für andere Ressourcen oder den 
Menschen erbracht haben und inwieweit ihre 
Leistungsfähigkeit beeinträchtigt ist.
Hinsichtlich der Schadensberechnung ist zu un
terscheiden: Soweit die Wiederherstellung des 
beeinträchtigten Umweltguts in Betracht kommt, 
ist für die Kostenberechnung ein Plan erforder
lich, der die zu treffenden Maßnahmen nach Art, 
Umfang und Zeithorizont darstellt. Interessanter 
sind die Vorgaben der VerwaltungsVorschrift 
hinsichtlich der Berechnung der Wertminderung, 
da die Vorschrift insoweit Neuland betritt. Die 
Ersatzpflicht wird auf die öffentliche Nutzung der 
betreffenden natürlichen Ressource begrenzt; 
einbezogen wird die lediglich geplante Nutzung, 
die durch staatliche Maßnahmen im Bereich des 
Haushalts, der Verwaltung oder der Gesetzge
bung belegt sein muß. Für die Schadensberech
nung werden marktmäßige oder -analoge Metho
den bevorzugt. Sofern die betroffene Ressource 
einen Markwert hat, ist dieser zugrunde zu legen. 
Hilfsweise soll eine Schätzung nach dem Markt
wert vergleichbarer natürlicher Ressourcen ent
sprechend dem staatlichen Verfahren zur Bewer
tung von Boden vorgenommen werden. Nur 
wenn diese Methoden versagen, soll eine nicht
marktmäßige Bewertung erfolgen. Die Präferenz 
gilt dabei dem Nutzwert, während Options- und 
Existenzwert68 nur bei fehlender Feststellbarkeit 
eines Nutzwerts errechnet werden sollen. Im ein
zelnen sind der Verlust der öffentlichen Nutzun
gen, der mögliche Verlust von Gebühren, die der 
Staat für Nutzungen verlangen kann, und die 
Ressourcenrente zugrunde zu legen. Für die Be
rechnung von Gegenwartswerten geht die Ver
waltungsvorschrift von einer Diskontrate von 10 
% aus (was ausdrücklich als „Konvention“ be
zeichnet wird).
Für die nichtmarktmäßige Schadensberechnung 
werden - z. T. in Anlehnung an eine Veröffentli
chung des Ministeriums aus dem Jahre 198369- 
folgende alternative Methoden70 vorgegeben:
— Berechnung des Faktoreinkommens, soweit 

die natürliche Ressource Produktionsfaktor 
für ein Herstellungsverfahren ist, in dem ein 
marktgängiges Gut hergestellt wird,

— Vergleich der Reise- und Aufenthaltsaufwen
dungen von Erholungssuchenden vor und 
nach dem Eingriff,

— Vergleich mit Faktoren für die Preisbildung 
für Märkte, über die eine vergleichbare 
Dienstleistung (z. B. im Bereich der Erho
lung) nachgefragt wird,

— hypothetische Marktbewertung durch Kon
struktion eines Marktes,

— Vergleich mit angenommenen Werten für an
dere nichtmarktmäßig angebotene öffentliche 
Güter,

— Ermittlung der Zahlungsbereitschaft von pot
entiellen Nutzern.
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Beim A-Verfahren findet keine individuelle Er
mittlung und Quantifizierung des Eingriffs und 
seiner Folgen und Schadensberechnung statt, 
vielmehr erfolgt eine bloße Berechnung anhand 
eines EDV-Modells, in das freilich hinsichtlich 
der Schadensberechnung Annahmen hinsichtlich 
des Wertes von Verlusten an Fischen, Seesäuge
tieren, Vögeln und Kleinlebewesen, Fischerei
verlusten und Beeinträchtigungen von Erho
lungsmöglichkeiten eingehen, die denen im B- 
Verfahren weitgehend entsprechen.
Die Anerkennung einer Schadensberechnung 
nach dem Wertverlust natürlicher Ressourcen, 
die keinen Marktwert haben, und die Vorgabe 
von ökonomischen Bewertungsmethoden hierfür 
stellt eine wichtige Innovation im Bereich des Er
satzes ökologischer Schäden dar71. Man darf die 
Bedeutung dieser Innovation aber nicht über
schätzen. In Anlehnung an das Common Law, 
das Schadensersatz auf der Grundlage des Ver
kehrswertes einer beschädigten Sache gewährt, 
aber nur Ersatz der Kosten der Naturrestitution 
zuspricht, wenn diese niedriger als der Verkehrs
wert sind, ist in der Verwaltungsvorschrift festge
legt, daß nur entweder Ersatz der Kosten der 
Wiederherstellung oder Ersatzbeschaffung oder 
Ersatz des Wertverlusts verlangt werden kann, je 
nachdem, welcher Betrag niedriger ist72 Die 
nicht-marktmäßige Bewertung einer natürlichen 
Ressource dient also letztlich nur der Begrenzung 
des Kostenanspruchs.
Ob diese Methode mit dem Gesetz vereinbar ist, 
war im Verfahren vor Erlaß der Verwaltungsvor- 
schrift umstritten, da § 107 (f) CERCLA aus
drücklich vorschreibt, daß das Ausmaß des Scha
densersatzes nicht durch den Betrag begrenzt ist, 
der zur Wiederherstellung oder zum Ersatz der 
beeinträchtigten Ressource verwendet werden 
kann. Es wurde argumentiert, daß die Kosten der 
Wiederherstellung und des Ersatzes nur das Mi
nimum des Schadenssatzes ausmachten und daß 
der verbleibende Wertverlust ebenfalls kompen
siert werden müsse73.Die Behörde hat sich je
doch in Ermangelung einer klaren Absicht des 
Kongresses für die Anlehnung an das Commmon 
Law entschieden und diese Auffassung auch in ei
nem späteren Verfahren über die mögliche Än
derung der Vorschrift aufrecht erhalten 74 Inso
weit kann das amerikanische Recht nicht als Be
leg für die Notwendigkeit einer Monetarisierung 
ökologischer Schäden herangezogen werden.
Der Wert der Methode, die in den Verwaltungs
vorschriften niedergelegt ist, wird durch diesei 
Einschränkung natürlich nicht beeinträchtigt. In
dessen sind auch gegen diese Methode Einwände 
geltend gemacht worden 75 Es wird hervorgeho
ben, daß die Begrenzung des Schadensersatzes 
auf gegenwärtig ausgeübte oder zukünftige, 
planerisch oder administrativ verfestigte Nutzun
gen zu selektiv sei, daß die Beschränkung auf öf
fentliche Nutzungen die Treuhandstellung des 
Staates für die ökologischen Funktionen privaten 
Eigentums ignoriere, daß der Ansatz beim Nutz

wert unter Nichtberücksichtigung des Existenz
wertes zu einer systematischen Unterschätzung 
des Wertes beeinträchtigter natürlicher Ressour
cen führe, und daß die Alternativregelung für die 
Wahl von Kosten- oder Schadensersatz einen an

gemessenen Ersatz für die Beeinträchtigung ein
zigartiger Ressourcen nicht gestatte, weil nach 
den angegebenen Methoden ihr Geldwert so 
niedrig bewertet werden müsse, daß eine Wie
derherstellung oder ein Ersatz durch Verwen
dung dieses Geldbetrags nicht möglich sei. Auf 
diese Kritik kann im vorliegenden Zusammen
hang nicht näher eingegangen werden. Sie zeigt 
jedoch, daß auf dem Wege zu einem angemesse
nen Modell der monetären Bewertung der Beein
trächtigung natürlicher Ressourcen selbst in 
Staaten, die ausdrücklich Ersatz ökologischer 
Schäden vorsehen, noch einige Stolpersteine lie
gen.

4.2. Schweiz
Abgesehen vom amerikanischen Recht kann ins
besondere das schweizerische Recht besondere 
Aufmerksamkeit beanspruchen, da im Zuge der 
Abwicklung des Sandoz-Unfall mehrere Bundes
länder auch ökologische Schäden geltend ge
macht haben oder die Geltendmachung solcher 
Schäden angekündigt haben76 In neueren Veröf
fentlichungen wird nicht selten die Auffassung 
vertreten, daß nach schweizerischem Recht, ins
besondere im Rahmen der gewässerschutzrecht
lichen Gefährdungshaftung (Art. 36 Gewässer
schutzgesetz - GSG) und der nachbarrechtlichen 
Haftung (Art. 679 ZGB), zwar ein Ersatz von 
Schäden von Fischereiberechtigten und von 
Kommunen als Grundeigentümer oder Nut
zungsberechtigte wegen Grundwasserverschmut
zung (einschließlich der zugehörigen Rettungs
kosten), nicht aber ein Ersatz eigentlicher ökolo
gischer Schäden an die öffentliche Hand in Be
tracht komme77 So eindeutig ist die Rechtslage 
nach schweizerischem Recht jedoch nicht. Das 
Bundesgericht hat in einem älteren Fall78 aner
kannt, daß der Staat als Inhaber des Fischereire
gals und Herr einer öffentlichen Sache Ersatzan
sprüche wegen Beeinträchtigung dieser Sache 
geltend machen könne. In BGE 90 II, 417 aus 
dem Jahre 1964 ist diese Auffassung nur zum Teil 
zurückgenommen worden.
In dem neueren Fall machten zwei Kantone, die 
von Wasserverschmutzung betroffen waren, Er
satzansprüche wegen des Wertverlustes ihrer 
Fischbestände, hilfsweise wegen des Verlusts an 
Fischausbeute und der Wiederbesatzkosten gel
tend. Ausgangspunkt des Bundesgerichts war ein 
streng eigentumsrechtliches Konzept. Nur der 
Eigentümer, und damit auch der Staat als Eigen
tümer öffentlicher Sachen, nicht jedoch der Staat 
als bloßer Treuhänder oder Schutzherr natürli
cher Ressourcen soll prinzipiell anspruchsberech
tigt sein. Nach Auffassung des Bundesgerichts 
verleiht das Fischregal dem Kanton kein Eigen
tumsrecht an den Fischen, sondern nur das Recht 
zur Regelung der Sachmaterie. Das Bundesge
richt konzediert allerdings, daß die Rechtslage 
anders zu bewerten ist, wenn das betreffende 
kantonale Recht dem Staat das Eigentum zu
spricht79 Das Bundesgericht lehnt abgesehen 
von diesem Ausnahmefall prinzipiell einen Wer
tersatz für die Fische ab80 Ausgehend von der 
traditionellen Differenzhypothese des Schadens
begriffs meint das Gericht, soweit der Kanton 
nicht Eigentümer der Fische sei und ihm auch

33



kein Gewinn entgangen sei, komme ein Ersatz 
wegen Wertverlusts der natürlichen Ressource 
nicht in Betracht. Die gegenteilige Auffassung 
von MEIER-HAYOZ81 wird mit leichter Hand 
abgetan. Es komme nicht darauf an, so meint das 
Bundesgericht, „daß der Fischereischatz ein la
tentes Vermögen sei, wie es die Antragsteller be
haupten. Damit ein Eingriff in diesen Schatz ei
nen Schaden im eigentlichen Sinne erzeugt, ist es 
notwendig, daß er eine Vermögensminderung 
darstellt“82. Auch Ersatz für Fische, die norma
lerweise gefischt worden wären, lehnt das Ge
richt ab, da die Kantone ihr Fischereiregal selbst 
nicht ausübten, sondern hieran Berechtigungen 
vergaben.
Andererseits hat das Gericht83-von seinem Aus
gangspunkt aus nicht ganz konsequent - einen Er
satz für tatsächlich entstandene Wiederbesatzko
sten zugesprochen, obwohl es eine Verpflichtung 
des Staates gegenüber den Inhabern von Fische
reirechten zum Wiederbesatz ausdrücklich ver
neint. Insoweit soll es für die Ersatzfähigkeit der 
Aufwendungen ausreichen, daß die Kantone zu 
legitimen Zwecken und im öffentlichen Interesse 
(z. B. für die Gewährleistung von Erholungsmög
lichkeiten von Fischern) gehandelt haben. In die
ser Begrenzung wird also die Ersatzfähigkeit 
ökologischer Schäden anerkannt. Damit ist in der 
Schweiz bereits durch Rechtsfortbildung ein 
Rechtszustand erreicht worden, den man in der 
Bundesrepublik Deutschland glaubt, durch Ge
setzesänderung erreichen zu müssen. Es ist dar
auf hinzu weisen, daß heute zum Teil öffentlich- 
rechtliche Regelungen eingreifen, die dem Staat 
bei Maßnahmen zur Wiederherstellung rechtswi
drig beeinträchtigter Gewässer Recht auf 
Kostenersatz gegenüber den Verschmutzern ge
ben. Nach Art. 8 GSG können „die Kosten von 
Maßnahmen, welche die zuständigen Behörden 

zur Feststellung und Behebung einer Verun
reinigung treffen, den Verursachern überbun- 
den werden“84.

4.3. Internationale Regelungen
Im internationalen Bereich spielt die Frage der 
Ersatzfähigkeit ökologischer Schäden insbeson
dere im Rahmen der Haftungskonventionen für 
Meeresverschmutzung durch Ölunfälle eine er
hebliche Rolle (Internationales Übereinkommen 
von 1969 über die zivilrechtliche Haftung für Öl
verschmutzungsschäden85; Internationales Über
einkommen über die Errichtung eines Fonds für 
Ölverschmutzungsschäden von 197186; sowie die 
ergänzenden freiwilligen Regelungen Tovalop 
und Christal87). Nach der bisherigen Fassung des 
Haftungsübereinkommens (Art. I Nr. 6) und des 
Fondsübereinkommens (Art. II Nr. 2) steht fest, 
daß angemessene Kosten des Küstenstaats und 
Privater zur Wiederherstellung der beeinträchtig
ten Meeresfauna und -flora (einschließlich der 
Meeresküste) zu ersetzen sind88 Gewisse Proble
me hat es - ähnlich wie bei den Schadensersatz
forderungen im Sandoz-Fall - insoweit hinsicht
lich der Frage gegeben, ob „fixe Kosten“ der Re
gierungen ersatzfähig sind. Man hat hier eine fle
xible Haltung eingenommen und im Interesse der 
Schadensgeringhaltung teilweise Ersatz gelei
stet89

Dagegen war die Frage, inwieweit Umweltschä
den erstattungsfähig sind, streitig geblieben. Ver
einzelt haben die Gerichte von Vertragsstaaten 
ohne Rücksicht darauf, ob und mit welchen Ko
sten Arbeiten zur Wiederherstellung der Meeres
flora oder -fauna ausgeführt wurden, Umwelt
schäden abstrakt, z. B. berechnet auf der Grund
lage eines bestimmten Betrages pro Kubikmeter 
verschmutzten Meerwassers, als ersatzfähige 
Verschmutzungsschäden anerkannt. Dies ist z. 
B. im Fall der „Antonio Gramsci“ geschehen. 
Die Sowjetunion hatte wegen Ölverschmut
zungsschäden durch eine Havarie dieses Schiffes 
den Schaden nach einer mathematischen Formel 
berechnet und auf dieser Grundlage Ersatz er
reicht. Da der nach dem Haftungsübereinkom
men zur Verfügung stehende Betrag nicht aus
reichte, um auch Ersatz an Schweden zu leisten, 
mußte auch der Ölverschmutzungsfonds tätig 
werden, der sich grundsätzlich gegen diese Art 
der Schadensberechnung wandte90 Das Exeku- 
tivkommittee und die Versammlung des Fonds 
haben gegen diese Art der Berechnung von Um
weltschäden Stellung genommen91 Später hat 
sich eine Arbeitsgruppe der Versammlung mit 
der materiellen Frage befaßt, ob und in welchem 
Umfang Umweltschäden nach der Haftpflicht
konvention und der Fonds-Konvention ersatzfä
hig sind. Die Arbeitsgruppe vertrat die Auffas
sung, daß der Staat zwar berechtigt sei, die Ko
sten für die Wiederherstellung der beeinträchtig
ten Umwelt zu verlangen, daß aber der mögliche 
Restschaden (d. h. der Wertverlust) der Meeres
umwelt nicht zum Ersatz führen könne, wenn der 
Schaden keine Auswirkungen auf wirtschaftliche 
Interessen hat. Es sei, so meinte die Arbeitsgrup
pe, unmöglich, die Person zu identifizieren, die 
als Anspruchsberechtigter in Betracht komme, 
wenn solche wirtschaftlichen Interessen nicht be
troffen seien. Diese Auffassung ist in der Folge in 
globaler Form auch von der Versammlung bestä
tigt worden92 Streitig ist auch die Frage geblie
ben, inwieweit Aufwendungen vor einem dro
henden, aber nicht erfolgten Ölunfall oder nach 
einem Ölunfall, der nicht zu einer Ausbreitung 
von Öl geführt hat, von der Haftungskonvention 
und dem Fondsübereinkommen gedeckt sind. 
Die überwiegende Meinung lehnte auch insoweit 
einen Ersatz ab93 Die Frage war allerdings von 
geringer Bedeutung, da die freiwilligen Überein
kommen derartige Vorsorgemaßnahmen voll ab
deckten.
Durch die Zusatzprotokolle zum Haftungsüber
einkommen von 1984 und zum Fonds-Überein
kommen vom gleichen Jahre ist durch eine Neu
fassung der Definition des Begriffs Verschmut
zungskosten in Art. I Nr. 6 des Haftungsüberein
kommens bzw. Art. II Nr. 2 des Fonds-Überein
kommens klargestellt, daß eine abstrakte Be
rechnung von Umweltschäden nicht in Betracht 
kommt. Nach der Neufassung „wird der Scha
densersatz für eine Beeinträchtigung der Um
welt, ausgenommen der aufgrund dieser Beein
trächtigung entgangene Gewinn, auf die Kosten 
tatsächlich ergriffener oder zu ergreifender ange
messener Wiederherstellungsmaßnahmen be
schränkt“94 Andererseits hat man das Problem 
der Vorsorgemaßnahmen dadurch zu lösen ge-
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sucht, daß als Verschmutzungsschäden auch die 
Kosten von Schutzmaßnahmen und weitere 
durch Schutzmaßnahmen verursachte Verluste 
oder Schäden gelten und daß als Haftpflichtereig
nis auch eine „schwere, unmittelbar drohende 
Gefahr der Verursachung“ von Verschmutzungs
schäden gilt (Art. I Nr. 66 und Nr. 8 Haftungs
übereinkommen, Art. III b und Art. II Nr. 2 
Fonds-Übereinkommen).
Die Neuentwicklungen im internationalen Ver
tragsrecht des Ersatzes von Ölverschmutzungs
schäden sind ein Beleg für die zunehmende Ten
denz, die Ersatzfähigkeit ökologischer Schäden 
zwar anzuerkennen, gleichzeitig aber den Um
fang des Ersatzes auf Wiederherstellungsmaß
nahmen zu begrenzen.

5. Ausblick
Bei den durch den Sandoz-Störfall angestoßenen 
Überlegungen der Bundesregierung, das 
Umwelthaftungs recht weiterzuentwickeln95, 
steht der Ersatz ökologischer Schäden gewiß 
nicht im Vordergrund. Gleichwohl kann eine Re
form des Umwelthaftungsrechts kaum an diesem 
Problem Vorbeigehen. Es ist zu hoffen, daß dabei 
Lösungen gefunden werden, die in die Zukunft 
weisen. Die in den Entwürfen Hessens und 
Nordrhein-Westfalens enthaltene subsidiäre An
spruchsberechtigung der öffentlichen Hand ist ei
ne Minimallösung. Wenn man sich mit ihr be
gnügt, so sollte den Ländern zumindest freie 
Hand für weitergehende Regelungen gelassen 
werden. § 8 Abs. 9 BNatSchG kann hier als Mo
dell dienen.

6. Anmerkungen und Literatur
1) HAGER, NJW 1986, 1961
2) DIEDERICHSEN, Referat zum 56. Deutschen Juri
stentag, 1986, L 49, 50; ähnlich auch NAWRATH, Die 
Haftung für Schäden durch Umweltchemikalien, 1982, 
S. 69 f.
3) BR-Drucks. 100/87 - Entwurf eines Gesetzes über die 
Haftung für den Betrieb umweltgefährdender Anlagen 
(Umweltschädenhaftungsgesetz UHG); BR-Drucks. 
217/87 Entwurf eines ersten Gesetzes zur Verbesse
rung des Umwelthaftungsrechts und des Umweltstraf- 
und -Ordnungwidrigkeitenrechts
4) AaO, zu § 1
5) GASSNER, Der Ersatz des ökologischen Schadens 
nach geltendem Recht, U P R 1987, 370
6) So GASSNER, aa.O; und auch die genannten Ent
würfe
7) Dies gegen GASSNER aaO, S. 371, der zwar den Bo
den aus der Definition ökologischer Schäden heraus
nehmen will, jedoch Waldschäden prinzipiell als ökolo
gische Schäden bezeichnet und erst auf einer anderen 
Begriffsebene - nämlich der rechtlichen Abgrenzung - 
eine Einschränkung macht.
8) So GASSNER, aaO, S. 371 und in der Sache auch die 
Gesetzesvorschläge der Länder Nordrhein-Westfalen 
und Hessen
9) Vgl. Staudinger/MEDICUS, BGB, 12. Aufl., 1983, § 
251 Rdnr. 77; Soergel/MERTENS, BGB, 11. Aufl. 
1986, § 249 Rdnr. 119; allg. § 251 Rdnr. 11; Münch 
Komm/GRUNSKY, 2. Aufl. 1986, § 249 Rdnr. 11
10) BGHZ 81, 385, 389; BGH, NJW 1985, 2413, 2414; 
Soergel/MERTENS, aaO, § 249 Rdnr. 25
11) Staudinger/MEDICUS, aaO, § 249 Rdnr. 203, 204, 
206; Soergel/MERTENS, aaO, § 249 Rdnr. 6,10; LAN
GE, Schadensersatzrecht, 1979, S. 142.
12) A. M. GASSNER, aaO, S. 372

13) BGHZ 63, 295, 297; Soergel/MERTENS, aaO, 
Rdnr. 9; OETKER, Unverhältnismäßige Herstellungs
kosten und Affektionsinteressen im Schadensersatz- 
recht, NJW 1985, 345, 347 (§ 242); MünchKomm/ 
GRUNSKY, aaO, § 251 Rdnr. 13a (§ 251 Abs. 2).
14) So Soergel/MERTENS, aaO, § 251 Rdnr. 9; a. M. 
MünchKomm/GRUNSKY, aaO, § 251 Rdnr. 9d
15) Weniger bedeutsam dürfte sein, daß § 249 S. 2 BGB 
auf Beschädigungen von Sachen und Sachgesamtheiten 
(z. B. Hauptsache mit wesentlichen Bestandteilen; vgl. 
BGHZ 76, 216, 221 f.) beschränkt ist und dah^ü bei Zer
störung einer Sache nicht eingreift; ökologische Schä
den sind meist als Beschädigung einer Sachgesamtheit 
zu erfassen. Immerhin wird es ökologische Schäden ge
ben, die keine Sachschäden darstellen (z. B. Klimabe
einträchtigungen). Hier bleibt jedoch der Anspruch auf 
Naturalrestitution.
16) GASSNER, aaO, S. 271 f.; LADEUR, Schadenser
satzansprüche des Bundes für die durch den Sandoz-Un- 
fall entstandenen „ökologischen Schäden“?, NJW 
1987, 1236, 1237 ff.
17) BGHZ 97, 14; Soergel/MERTENS, aaO, Rdnr. 22; 
Staudinger/MEDICUS, aaO, Rdnr. 226 f . , jeweils m. 
w. Nachw. zum Streitstand
18) So die in Fn. 17 Genannten
19) Vgl. MERTENS/Soergel, aaO, Fn. 6; ähnlich die 
Argumentation für Baumschäden; Soergel/MERTENS, 
aaO, Rdnr. 121; Staudinger/MEDICUS, aaO, Rdnr. 
79; ähnlich (für Kfz-Reparatur) BGH, NJW 1985,2469; 
vgl., KG, VersR 1978, 524; a. M. KOCH, VersR 1979, 
16, 19.
20) LG Osnabrück, VersR 1986, 398 m. w. Nachw. zum 
Streitstand, mit Anm. KOCH
21) Vgl. BGHZ 90, 255 (Beeinträchtigung von Boden 
und Pflanzen durch abfließende Pestizide); BGH, 
VersR 1972, 274; OLG Düsseldorf, VersR 1974, 439 
(Bodenverschmutzung oder -Verfestigung); BGH, NJW 
1975, 2061; KG, VersR 1979, 139; OLG Celle, NJW 
1983, 2391 (Baumschäden); BGHZ 87, 66; 90, 4 und 17 
(Bodenbestandteile)
22) BVerfGE 58, 300, 328, 332 f.
23) BGHZ 47, 1, 13; 69, 1, 7; s. aber BGH, ZfW 1984, 
269 zu § 823 II i. V m. Landeswasserrecht
24) BGHZ 69, 1, 3 f.; BGH, NJW 1978, 2290; WEST
ERMANN, Sachenrecht, 5. Aufl. 1973, § 7 II IO b; 
Staudinger/SEUFFERT, BGH 11. Aufl. 1956, § 905 
Rdnr. 3
25) OLG Frankfurt, NJW-RR 1986, 819, 820; Palandt/ 
BASSENGE, BGB 46. Aufl. 1987, § 905 Anm. lb; 
MünchKomm/SÄCKER, BGB, Band 4, 2. Aufl. 1986, 
§ 905 Rdnr. 5; kritisch HILDESHEIM, Zum Umfang 
des Herrschaftsrechts des Grundstückseigentümers 
nach §§ 903, 905 BGB - BVerfGE 58, 300, JuS 1985, 96; 
Staudinger/ROTH, BGB, 12. Aufl. 1987, § 905 Rdnr. 6

26) BGH LM Nr. 10 (F) zu § 823 BGB; JZ 1982, 647; 
Staudinger/SCHÄFER, BGB, 12. Aufl. 1986, Rdnr. 97; 
MITZSCHKE/SCHÄFER, BJagdG, 4. Aufl. 1982, § 1 
Rdnr. 43, § 11 Rdnr. 4, 63
27) Vgl. zum Fischereirecht RGZ 53, 98; 55, 314;
BERGMANN, Fischereirecht, in: v. BRAU-
CHITSCH/ULE, Verwaltungsgesetze des Bundes und 
der Länder, Band VI, 1966, S. 126 f.; zum Nießbrauch 
RGR-Kommentar/ROTHE, 12. Aufl. 1977, § 1065 
Rdnr. 4
28) Weitergehend bezüglich der (gesamten) Gewässer
fauna LADEUR, aaO, S. 1237 ff. Die Sachlage ist dort 
freilich anders, weil Fische sich im Medium Wasser be
finden, das selbst eigentumsfähig ist.
29) Vgl. BGH, DVB1 1972, 457; GIESECKE/WIEDE- 
MANN/CZYCHOWSKI, WHG, 4. Aufl. 1985, § 22 
Rdnr. 22; BREUER, Öffentliches und privates Wasser- 
recht, 2. Aufl. 1987, Rdnr. 801 ff.
30) BGHZ 34, 231, 234; 50, 73, 74; BGH, VersR 1969, 
928, OLG Nürnberg, BB 1964, 497; BREUER, aaO, 
Rdnr. 759; Staudinger/SCHÄFER, aaO, Rdnr. 97
31) BGHZ 49, 69, 71 f.; 28, 34, 37 f.; vgl. SCHIMI-

35



KOWSKJ, Gewässereigentum, Gewässerbenutzung 
und „kalte Sozialisierung“ , ZfW 1986, 209
32) Anders nur noch §§ 4, 5 HessWG sowie § § 4 -6  bad- 
württWG (hier aber grundsätzlich öffentliches Eigen
tum)
33) BGHZ 28, 34, 38
34) BREUER, aaO, Rdnr. 161 f., 453 m. w. Nachw.
35) Zu § 28 Abs. 1 WaStrG a. F. OVG Münster, ZfW 
1986, 262, 263 f.; FRIESECKE, Bundeswasserstraßen
gesetz, 2. Aufl. 1981, S. 52
36) Vgl. LADEUR, aaO, S. 1238
37) BREUER, aaO, Rdnr. 450, 464 ff., 762
38) So wohl auch BREUER, aaO, Rdnr. 740; weiterge
hend LADEUR, aaO
39) BGHZ 49, 68, 73 f., BGH, VersR 1969, 925; LG 
Kiel, NuR 1980, 179; SALZWEDEL, in Recht der 
Wasserwirtschaft 12 (1962), 69; FRIESECKE, Das Ei
gentum des Bundes an den Bundeswasserstraßen und 
seine Gestaltung, DÖV 1960, 821, 823
40) Daß es sich bei § 1 Abs. 2 hess. Entwurf, § 63 Abs. 2 
Entw. NW der Sache nach um öffentliches Recht, wenn
gleich in einem privatrechtlichen Gesetzeswerk (Hes
sen) oder einer privatrechtlichen Vorschrift (Nord
rhein-Westfalen) handelt, sollte nicht zweifelhaft sein.
41) Vgl. BVerfGE 58, 300, 328: Grundwasser der Allge
meinheit zugeordnet; auch BVerwG, ZfW 1970, 149
42) Zum - m. E. nur begrenzt tragfähigen - „Gegenmo- 
dell“ des Staates als „Anstifter“ von ökologischen Schä
den siehe etwa SUHR, Grundrechte in sterbender Um
welt, in: Baumann (Hrg.), Rechtsschutz für den Wald, 
1986, S. 45 ff .; MURSWIEK, Staatliche Verantwortung 
für die Umwelt, 1986, S. 88 ff.
43) z. B. § 30 Hess NatG
44) z. B. § 51 HessWG
45) Siehe insb. BGHZ 40, 28; BGH BB 1976, 486; 
BGHZ 65, 354
46) M AURER, Polizei und Geschäftsführung ohne 
Auftrag, JuS 1970, 561; ESSER/WEYERS, Schuld
recht, Besonderer Teil, Band 2, 6. Aufl. 1984, § 4 6 II2 d
47) Grundsätzlich a. M. LEISNER, Umweltschutz 
durch Eigentümer, 1986, passim, der - m. E. übertrie
ben optimistisch - von einer grundsätzlichen Interessen
parallelität ausgeht, freilich gegenüber staatlichen Ein
griffen überaus zurückhaltend ist.
48) Vgl. GASSNER, Eingriffe in Natur und Landschaft 
- ihre Regelung und ihr Ausgleich nach § 8 BNatSchG, 
NuR 1984, 81, 84 ff.
49) Vgl. LADEUR, aaO, S. 1238 f. zur Rheinver
schmutzung aufgrund des Sandoz-Unfalls
50) Allg. zur Präventionswirkung des Umwelthaft
pflichtrechts ADAM S, Ökonomische Theorie der Ver
schuldens- und Gefährdungshaftung, 1985, S. 56 ff., 111 
ff., 136 ff.; KÖNDGEN, Überlegungen zur Fortbildung 
des Umwelthaftpflichtrechts, UPR 1983, 345, 347
51) Zu den Allokationswirkungen des Verursacherprin
zips Rat von Sachverständigen für Umweltfragen, Um
weltgutachten 1978, S. 534 ff.; OBERHÄUSER, in 
Bullinger/Rincke/Oberhauser/Schmidt, Das Verursa
cherprinzip und seine Instrumente, 1974, S. 51, 56 ff.
52) Vgl. dazu Soergel/MERTENS, aaO, vor § 249 
Rdnr. 61 ff., 71 ff., 9 2 ff.; Staudinger/MEDICUS, aaO, 
§ 249 Rdnr. 126 ff.
53) AaO, S. 1238 ff.
54) Im Anschluß an KÖNDGEN, Ökonomische Aspek
te des Schadensproblems, AcP 177 (1977), 1, 7
55) Vgl. SIEBERT, Ökonomische Theorie der Umwelt, 
1978, S. 70 ff.
56) Aao, S. 1241
57) Zu den verschiedenen Abgabensystemen und ihrer 
Vereinbarkeit mit § 8 Abs. 9 BNatSchG vgl. GASS
NER, Systematische Aspekte der naturschutzrechtli
chen Ausgleichsabgabe, NuR 1985, 180
58) § 11 Abs. 5 Bad-württ. NatG, Verordnung des Mini
sters für Ernährung, Landwirtschaft und Umwelt über 
Ausgleichsabgaben nach dem Naturschutzgesetz vom

1.12.1977, GBl. S. 704, geändert durch Verordnung 
vom 22.12.1980, GBl. 1981, S. 67
59) State of Maine v. M/V Tamano, 357 F. Supp. 1097 
(S. D. Maine 1973); Maryland v. Amerada Hess. Corp., 
350 F. Supp. 1060 (D. Md. 1972); California v. SS Bour
nemouth, 307 F. Supp. 922 (C. D. Calif. 1969) und 318 
F. Supp. 839 (C. D. Cal. 1970); In Re Steuart Transpor
tation C o., 495 F. Supp. 38 (E. D. Va. 1980); allg. SAX, 
The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Ef
fective Judicial Intervention, 68 Mich. L. Rev. 471 
(1970).
60) Siehe im ersteren Sinn Commonwealth v. Agway, 
Inc., 232 A. 2 d 69 (Pa. Super. 1967); im letzteren Sinn 
dagegen Maryland v. Amarada Hess. Corp. aaO, 1066 
f . ; wohl auch State of Maine v. M/V Tamano, aaO.
61) 456 F. Supp. 1327 (D. P R. 1978), reversed 628 F. 
2d 652 (1st Cir. 1980), cert, denied, 450 U.S. 912 (1981)
62) 441 U.S. 322 (1979)
63) ebda, 335 f.
64) In re Oil Spill by the Amoco Cadiz off the Coast of 
France on March 18, 1978, 2 Lloyd’s Law Reports 304, 
20 Envt. Reporter - Cases 2041 (N.D. 111. 1984) (betr. 
die grundsätzliche zivilrechtliche Verantwortlichkeit 
der verschiedenen Beklagten); Urteil vom 11.1.1988, 
nach FAZ v. 13.1.1988, S. 7; FR v. 13.1.1988, S. 22 
(Umfang des Schadensersatzes)
65) Vgl. MENEFEE, Recovery for Natural Resource 
Damages Under Superfund: The Role of the Rebuttable 
Presumption, 12 ELR 15057 (1982)
66) 43 C.F.R. § 11, 51 Fed. Reg. 27674 (1986); 52 Fed. 
Reg. 9042 (1987)
67) Dazu gibt es „Technische Informationsdokumen
te“; vgl. 52 Fed. Reg. 43763 (1987)
68) Existenzwert ist der Wert, den ein Individuum ohne 
konkrete Nutzungsabsicht der potentiellen Verfügbar
keit der Ressource beimißt.
69) Department of the Interior, Water Resources Coun
cil, National Economic Development Benefit Evalua
tion Procedures, in: Economic and Environmental Prin
ciples and Guidelines for Water and Related Land Re
sources Implementation Studies, Ch. II, Sec. VIII, 
App. 1-3, 1983
70) Vgl. YANG, Valuing Natural Resources Damages: 
Economics for CERCLA Lawyers, 14 ELR 10311 
(1984)
71) Vgl. auch LORD NATHAN, Fencing our Eden, 
Inaugural Garner Environmental Law Lecture, 16. Ja
nuar 1987, S. 16 ff., der in Anlehnung an das amerikani
sche Vorbild für eine Änderung der englischen Recht
sprechung eintritt; ferner Advisory Committee on Pol
lution of the Sea (ACOPS), Concept and Scope of Com
pensating Damages Caused by Marine Oil Pollution 
with Special Reference to Environmental Damage, 
1983.
72) 43 C.F.R. § 11. 35
73) Vgl. 51 Fed. Reg. 27674, 27704-05 (1986); für Er
satzfähigkeit nur der Kosten für Wiederherstellung und 
Ersatz - wenngleich in weitgehendem Umfang - bei öf
fentlichem Eigentum BREEN, CERCLA’s Natural Re
source Damage Provisions: What Do We Know So 
Far?, 14 ELR 10304, 10306 ff. mit Fn. 84 (1984); BLEI
CHER, The Impact of Superfund on Government 
Claims for Damages to Natural Resources, Environ
mental Protection Reporter 1, 3 (August 1981); vgl.; 
Commmonwealth of Puerto Rico v. Colocotroni aaO, S. 
674 f. unter Hinweis auf die Entstehungsgeschichte des 
Clean Water Act (Conference Report No. 95-830, 95th 
Congress, 1st. Session, 92); aber auch S. 676 Fn. 24; 
U.S. v. Reilly Tar und Chemical Corp., 546 F. Supp. 
1100,1118L (D. Minn. 1982). Einige weitere zu § 107(f) 
CERCLA ergangene Entscheidungen betreffen das hier 
interessierende Problem nicht.
74) 52 Fed. 22454 (1987).
75) Vgl. insbesondere 52 Fed. Reg. 22454 (1987); KE- 
NISON/BUCHHOLZ/MULLIGAN, State Action for

36



Natural Resource Damages: Enforcement of the Public 
Trust, 17 ELR 10434, 10437 ff. (1987).
76) Vgl. Umweltschutz-Informationen des Hess. Mini
steriums für Umwelt und Energie v. 30.12.86
77) So REST, Tijdschrift voor Miljeu Anspraaklijkheit 
1987, 59, 62, 64; ders., VersR 1987, 6, 10; vgl. BGE 88 
II, 263 (1962); 104 II, 16 (1978)
78) BGE 75 II, 116 (1949)
79) Vgl. hierzu MEIER-HAYOZ, in: Berner Kommen
tar, Sachenrecht, 1. Abt., 2. Teilband (1964), Art. 664 
Anm. 53; LIVER, in: Gutzwilleru. a., Schweizerisches 
Privatrecht, Band V /l, 1977, S. 127 ff.
80) BGE 90 II, 417, 423 f
81) AaO, Art. 664, Anm. 96
82) Übersetzt vom Verfasser
83) AaO, S. 422 f.
84) Vgl. hierzu BGE 102 I b 203 ff. (1976).
85) BGBl 1975 II S. 301, 305; 1980 II S. 721, 724
86) BGBl 1975 II S. 301, 320; 1980 II S. 721, 729
87) Vgl. du PONTAVICE/CORDIER, La mer et le 
droit, 1984, S. 497 ff.
88) Vgl. BROWN, The International Oil Pollution 
Compensation Fund: An Analytical Report on Fund 
Practice, Oil & Petrochemical Pollution 1983, 269, 271,

274 m. w. Nachw.; GANTEN, The International Oil 
Pollution Compensation Fund, Envt’l Pol. & Law 12 
(1984), 5, 8; FORSTER, The 1984 Protocols to the Oil 
Pollution Compensation Conventions, Envt’l Pol. & 
Law 12 (1984), 42, 43 f.
89) Vgl. BROWN, aaO, S. 274 ff. m. w. Nachw.
90) Vgl. BROWN, aaO, S. 272 f. mit Nachw.; GAN- 
TEN, aaO; BR-Drucks. 307/87, S. 45
91) BROWN, aaO, S. 272 f.
92) BROWN, aaO, S. 273 m. Nachw.
93) Vgl. BROWN, aaO, S. 276
94) Vgl. FORSTER, aaO
95) Regierungserklärung des Bundeskanzlers vom 
8.3.1987, Bulletin des Presse- und Informationsamtes 
der Bundesregierung Nr. 27, S. 205

Anschrift des Verfassers:
Prof. Dr. Eckard Rehbinder 
J. W. Goethe-Universität 
Senckenberganlage 31 
6000 Frankfurt/Main

37



Wiedergutmachung ökologischer Schäden nach 
§ 22 WHG?
Günther-Michael Knopp

Der Sandoz-Chemieunfall am 1. November 1986 
wirft u. a. die Frage auf, ob und in welchem Um
fang ökologische Schäden Gegenstand zivilrecht
licher Schadensersatzansprüche nach § 22 WHG 
sein können.
„Ökologische Schäden“ bei oberirdischen Ge
wässern, die in erster Linie betroffen sind, stellen 
Umweltbeeinträchtigungen dar, die als Ganz
heitsschaden das oberirdische Gewässer erfas
sen. Sie beziehen sich auf die fließende Welle und 
das Gewässerbett unter Einschluß der Ufer und 
damit insbesondere auf die biologische Kette von 
den Fischen über die Fischnährtiere bis hin zum 
Plankton.
Die Auffassung von HAGER, daß „allgemeine 
ökologische Schäden mangels privatrechtlicher 
Zuordnung“ dem Schadensrecht entzogen sei
en1* , trifft in dieser Allgemeinheit nicht zu. Das
selbe gilt für DIEDERICHSENs Stellungnahme 
auf dem 56. Deutschen Juristentag, daß die Per
sonen- und Rechtsgüterbezogenheit des Zivil
rechts die Restituierbarkeit von Schäden und All
gemeingütern, wie z. B. Artenrückgang verhin
dere2* Es wird hier übersehen, daß jedenfalls § 
22 WHG eine komplexere Zusammenschau von 
Zivilrecht und öffentlichem Recht fordert. Eine 
Zwecksetzung des WHG ist nämlich der umfas
sende und weitgehende Ausgleich solcher Schä
den und Nachteile, die auf menschliches Verhal
ten in einem weiten Sinn zurückzuführen sind. 
Dies wird auch durch § 22 Abs. 3 WHG bestätigt. 
Nach § 22 haftet derjenige, der auf ein Gewässer 
derart ein wirkt, daß dessen physikalische, chemi
sche oder biologische Beschaffenheit verändert 
wird, ohne Rücksicht auf Verschulden für den 
daraus entstehenden Schaden.
Allerdings setzt das geltende Recht selbst bei 
nachhaltiger Beeinträchtigung des Naturhaus
halts und der Gewässer als seiner Bestandteile für 
die Schadensersatzpflicht voraus, daß bei einem 
„anderen“ ein Vermögensschaden eintritt. Hier
an knüpft die aktuelle Fragestellung an, ob öko
logische Schäden zwangsläufig aus diesem Norm
kontext herausfallen. Über die unmittelbaren 
Sach- und Vermögensschäden hinaus führt eine 
nachhaltige Beeinträchtigung des Naturhaus
halts, hier der Biozönose in einem Gewässer, zu 
spezifischen Beeinträchtigungen des Gewässers 
in seiner zukunftsorientierten Funktion als Nut
zungsgrundlage. Hierin zeigt sich die Nahtstelle 
zwischen dem Gewässer als Bestandteil des Na
turhaushalts und der gewässerbezogenen Nut
zungsordnung als Bestandteil privaten Rechtsgü
terschutzes. Zutreffend weist GASSNER darauf 
hin, daß es nahe liegt anzunehmen, daß sich der 
Artenschutz als zivilrechtlich schutzfähiger Be
lang bisher außerhalb der zivilrechtlichen Denk
gewohnheiten bewegt3* Ähnlich ist REST der 
Auffassung, daß es zwar äußerst problematisch 
sei, ökologische Allgemeingutschäden exakt in

Geldwert auszudrücken, so daß man letztlich auf 
eine Schätzung angewiesen sei, andererseits es 
aber nicht angehe, daß deshalb der Verursacher 
für die Schadensposition „Allgemeingutsach
schaden“ nicht zur Verantwortung gezogen wer
de4*

1. Allgemeine Überlegungen zur Fragestellung 
im Zusammenhang mit § 22 WHG

1.1 § 22 WHG als Tatbestand der Gefährdungs
haftung

§ 22 WHG formuliert zwei selbständige und 
gleichrangige Haftungstatbestände. In Absatz 1 
wird eine Handlungshaftung normiert. Danach 
ist, „wer in ein Gewässer Stoffe einbringt oder 
einleitet oder wer auf ein Gewässer derart ein
wirkt, daß die physikalische, chemische oder bio
logische Beschaffenheit des Wassers verändert 
wird, zum Ersatz des daraus einem anderen ent
stehenden Schadens verpflichtet“ Absatz 2 ent
hält eine Anlagenhaftung. Danach ist, wenn „aus 
einer Anlage, die bestimmt ist, Stoffe herzustel
len, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu be
fördern oder wegzuleiten, Stoffe in ein Gewässer 
gelangen, ohne in dieses eingebracht oder einge
leitet zu sein, der Inhaber der Anlage zum Ersatz 
des daraus einem anderen entstehenden Scha
dens verpflichtet“
§ 22 WHG normiert eine Gefährdungshaftung. 
Er hebt sich jedoch von anderen Gefährdungs
haftungen ab. Eine Besonderheit liegt darin, daß 
die Haftung nicht an die erlaubte Verwendung 
gefährlicher Sachen oder Kräfte anknüpft, son
dern an die Gefährdung des Wassers als eines für 
alle benötigten Lebensstoffes. Dabei bezieht sich 
§ 22 WHG auf alle Gewässer im Sinne des § 1 
WHG, damit sowohl auf oberirdische Gewässer, 
Küstengewässer als auch auf das Grundwasser. 
Eine weitere Besonderheit liegt darin, daß jeden
falls vom Tatbestand her die vorgängige Verlet
zung bestimmter Rechtsgüter oder Schutzgesetze 
nicht erforderlich ist. Deshalb wird auch über 
Personen- und Sachschäden hinaus für bloße 
Vermögensschäden gehaftet.
Sachschaden liegt z. B. vor, wenn der Fischbe
stand im Gewässer vernichtet oder verringert 
wird.
Weiteres Merkmal des § 22 WHG ist das Fehlen 
einer sonst für Tatbestände der Gefährdungshaf
tung kennzeichnenden Haftungshöchstgrenze. 
Im Unterschied zur Verschuldungshaftung 
schließt die Gefährdungshaftung des § 22 den 
Einwand aus, es sei die jeweils objektiv im Ver
kehr erforderliche Sorgfalt erfüllt. Die Haftung 
nach § 22 WHG beruht auf der typischen Gefahr
erhöhung bestimmter Verhaltensweisen oder 
Anlagen für die Wasserbeschaffenheit. Maßge
bend ist deshalb nicht die subjektive Sorgfaltswi
drigkeit, sondern die objektive Gefährlichkeit.
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Lediglich Schadensverursachung durch höhere 
Gewalt schließt eine Haftung für schadensstiften
de nachteilige Veränderung der Wasserbeschaf
fenheit aus. § 22 Abs. 2 WHG legt dies ausdrück
lich fest. Höhere Gewalt ist ein außergewöhnli
ches, betriebsfremdes, von außen durch elemen
tare Naturkräfte oder Handlungen dritter Perso
nen herbeigeführtes Ereignis, das nach menschli
cher Einsicht und Erfahrung nicht vorhersehbar 
und mit wirtschaftlich erträglichen Mitteln auch 
durch die äußerste, vernünftigerweise zu erwar
tende Sorgfalt nicht verhütet oder unschädlich 
gemacht werden kann.

1.2 Rechtswidrigkeit und Kausalität beim Scha
densersatzanspruch nach § 22 WHG

Die Haftung nach § 22 WHG setzt Rechtswidrig
keit voraus. Sie wird durch die schädliche Be
schaffenheitsveränderung indiziert. Der Geschä
digte hat deshalb die Rechtswidrigkeit der Verur
sachung nicht zu beweisen. Beweispflichtig ist 
vielmehr der in Anspruch genommene Schädi
ger, der sich auf den Rechtfertigungsgrund be
ruft. Anders als eine wasserrechtliche Bewilli
gung nach § 8 WHG2 * * S) gibt eine wasserrechtliche 
Erlaubnis nach § 7 WHG kein Recht zur Gewäs
serbenutzung, sondern nur eine öffentlich-recht
liche Befugnis, eine öffentlich-rechtliche Unbe
denklichkeitsbescheinigung. Sie schließt daher 
Schadensersatzansprüche nach § 22 WHG nicht 
aus.
Zwischen Handeln bzw. Anlagenauswirkung und 
Schaden muß adäquate Kausalität bestehen, wie 
sich aus den Worten in § 22 Abs. 1 bzw. Abs. 2 
Satz 1 WHG (der „daraus einem anderen entste
hende Schaden ist zu ersetzen“) ergibt. Nach der 
Rechtsprechung genügen weitläufige Zusam
menhänge. Gleichgültig ist, ob der Schaden 
durch eingeleitetes Abwasser selbst oder erst 
durch daraus sekundär entstandene Schlamm
stoffe verursacht wurde. Haftungsbegründende 
Ursache ist jede Bedingung, die nach der Lebens
erfahrung generell geeignet ist, den konkreten 
Schaden wie eingetreten herbeizuführen. Der 
Schadenserfolg darf lediglich nicht außerhalb je
der Wahrscheinlichkeit hegen. Neben die haf
tungsbegründende Kausalität muß die haftungs- 
ausfüllende treten. Sie hegt vor, wenn zwischen 
eingetretenem Schaden und Ursache ein Zusam
menhang dergestalt besteht, daß der zu ersetzen
de Schaden „daraus“ entstanden ist. Für den Ur
sachenzusammenhang ist zwar grundsätzlich be
weispflichtig, wer den Anspruch geltend macht. 
Bei typischen Geschehensabläufen reichen je
doch zur Erfüllung der Beweispflicht die Grund
sätze des Anscheinbeweises (prima facie-Be- 
weis).

2. Gesichtspunkte für eine Wiedergutmachung 
ökologischer Schäden im Rahmen des § 22 
WHG

2.1 Fischverluste unter Einbeziehung der Biozö
nose

Für die Frage, ob ökologische Schäden zivilrecht
lich auf der Grundlage von § 22 WHG auszuglei
chen sind, wird als Ausgangsfall zugrundegelegt, 
daß nicht nur der vorhandene Fischbestand, son-

dern speziell das Gewässer in seinen Bestandtei
len, fließende Welle und Gewässerbett, in Mitlei
denschaft gezogen wurde und ohne ökologische 
Wiederherstellungsmaßnahmen in Zukunft eine 
Nutzung des Fischbestands wie bisher längerfri
stig nicht möglich ist.
Die Haftung nach § 22 WHG besteht gegenüber 
dem Inhaber eines Fischereirechts, dem ein An
eignungsrecht an den Fischen als durch Art. 14 
GG verfassungsrechtlich geschütztes eigentums
gleiches Recht zusteht, wenn er durch die Verän
derung der Wasserbeschaffenheit in seinem 
Fischbestand „persönlich betroffen“ wird. Von 
besonderer Bedeutung wird die Frage des Scha
densersatzes auch bei den gewerblichen Nutzun
gen des Gewässers zu Zwecken der Fischzucht 
oder als Berufsfischer sein. Bei Fischsterben hat, 
bezogen auf die Wirtschaftsfische, die Schätzung 
insbesondere die Größe und den Besatz des ge
schädigten Gewässers, den zu erwartenden Er
trag und den Preis der Fische zu berücksichtigen. 
Die darüber hinaus zu behandelnde Frage ist je
doch, ob bei einem Fischsterben der Fischereibe
rechtigte auf der Grundlage von § 22 WHG in 
Verbindung mit § 249 BGB im Wege der Natural
restitution nicht nur geldwerten Ersatz für Er
tragseinbußen verlangen kann, sondern gewäs- 
serschadensausgleichende Maßnahmen. Die 
Wiederherstellung bezieht sich zunächst auf den 
Neubesatz mit Wirtschaftsfischen. Bedingung für 
den wirkungsvollen Neubesatz ist jedoch, daß im 
Gewässer besondere Fischnährtiere existieren. 
Sie sind Voraussetzung dafür, eine möglichst na
turnahe Lebensgrundlage der Fische zu erhalten. 
Fischnährtiere sind z. B. Insekten, Kleinkrebse, 
Muscheln, Moostierchen, Egel und Wasser-Re
genwürmer. Dort, wo Fischnährtiere dem ver
bliebenen Fischbestand als Nahrungsgrundlage 
entzogen wurden, sind auch in Zukunft selbst 
beim Einsatz von Fischbrut Zuwachsdefizite bei 
den Fischbeständen zu erwarten. Deshalb ist ein 
Neubesatz der Fischnährtiere, soweit er biolo
gisch möglich ist, als notwendige Grundlage aus- 
übbarer Fischerei in den zivilrechtlichen Schutz 
des Fischereirechts mit einbezogen.
Selbst wenn sich das ökologische Umfeld in mehr 
oder weniger kurzer Zeit von selbst regeneriert, 
hegt darin kein Rechtfertigungsgrund für den 
Schädiger, nicht zu gewässerspezifischen Scha
densausgleichsmaßnahmen herangezogen zu 
werden. Vielmehr entspricht es der Zielsetzung 
von § 22 WHG in Verbindung mit § 249 Satz 1 
BGB, daß innerhalb einer für den Fischereibe
rechtigten oder Berufsfischer zumutbaren Zeit 
das vor dem Schadensfall bestandene sog. „Ge- 
wässerklima“ als Bedingung für die Fischregene
rierung durch besondere Maßnahmen annähernd 
wieder herzustellen ist. Die zeitliche Zumutbar
keitsgrenze eines Zuwartens auf die Selbstrege
nerierung dürfte in dem Zeitpunkt überschritten 
sein, in dem die Fischbrut vom biologischen Jah
resablauf her eingesetzt werden muß.
Bei einem solchen umfassenden Verständnis vom 
Fischereirecht bzw. vom Recht am eingerichte
ten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Fisch
zuchttreibenden bzw. Berufsfischers ist davon 
auszugehen, daß Naturalrestitution nach § 249 
Satz 1 BGB hier die Herstellung eines annähernd
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gleichwertigen nutzungstauglichen „Gewässerzu
stands“ bedeutet, wie er ohne das schädigende 
Ereignis bestand. Der für die Werthaftigkeit des 
Fischereirechts maßgebende Zustand beruht in 
dem unauflösbaren Verbund mit der Gewässersi
tuation. Ein Fischbestand kann nur dann den an
nähernd gleichen Umfang und die annähernd 
gleiche Qualität wieder erreichen, wenn das Ge
wässer in seiner Eignung als notwendige Lebens
grundlage für die Fische wieder hergestellt ist. Es 
ist deshalb davon auszugehen, daß zivilrechtliche 
Schadensersatzansprüche auch darauf gerichtet 
sind, das Gewässer in das vor dem Schadenser
eignis existente natürliche Gleichgewicht wieder 
zurückzuversetzen.
Diese Auslegung des § 249 Satz 1 BGB ist durch 
Art. 14 GG geboten. Nach herkömmlichem Ver
ständnis umfaßt das Recht am eingerichteten und 
ausgeübten Gewerbebetrieb, das unter dem Ei
gentumsschutz des Art. 14 Abs. 1 GG steht, nicht 
nur den eigentlichen Bestand des Betriebes, son
dern all das, was in seiner Gesamtheit den wirt
schaftlichen Wert des konkreten Gewerbebe
triebs ausmacht; u. a. geschäftliche Verbindun
gen, Beziehungen und Kundenstamm. Geschützt 
ist namentlich der „Kontakt nach außen“ bei ei
nem Anlieger-Gewerbebetrieb. Auch Ausstrah
lungen und Erscheinungsformen des konkreten 
Betriebs genießen Eigentumsschutz, wenn sie ei
ne Sach- und Rechtsgesamtheit konkretisieren. 
Im Vergleich hierzu geht es nicht an, die natürli
chen und notwendigen Grundlagen eines Fische
reirechts bzw. einer Fischzucht weniger zu schüt
zen, als die dargestellten Ausformungen eines 
Rechts. Eine solche umfassende Zuordnung hat 
auch für das lebensnotwendige Umfeld im Ge
wässer im Rahmen der auf den Fischbestand be
zogenen Naturalrestitution zu gelten.
Deshalb ist dem Fischereiberechtigten für „sei
nen“ Gewässerabschnitt, an dem das Fischerei
recht besteht, ein Anspruch auf Ausgleich unter 
Einbeziehung der Entstörung des Ökosystems 
zuzubilligen. Dies wird auch durch den Gesichts
punkt bekräftigt, daß sein Aneignungsrecht die 
Pflicht zur Fischhege, der Gesamtheit aller Be
mühungen um die Erhaltung und Förderung ei
nes lebensfähigen, ausgewogenen Fischbestan
des, umfaßt und damit wirkungsunmittelbar in 
den Naturhaushalt eingebettet ist.
Die Nachweisführung zur Kausalität dürfte in der 
Praxis keine unüberwindbaren Schwierigkeiten 
bieten. Anhand der Gewässergütebestimmun
gen, auf die noch eingegangen wird, ist ein Ver
gleich der Gewässerqualität vor und nach einem 
Schadensfall möglich und die in Parametern 
quantifizierbare Verschlechterung haftungsbe
gründend einem bestimmten Verursacher zure
chenbar. Nach § 22 Abs. 2 in Verbindung mit 
Abs. 1 Satz 2 WHG reicht es für die Haftung be
züglich des gesamten Schadens, wenn der Scha
densbeitrag zumindest im Zusammenwirken mit 
anderen Schadstoffen geeignet war, die Schäden 
herbeizuführen. Der BGH geht von einer Ver
mutung zugunsten des Geschädigten aus, daß ein 
Gefährdungsbeitrag, der den Schaden mit be
wirkt haben könnte, ihn auch tatsächlich herbei
geführt hat. Der in Anspruch Genommene kann 
diese Vermutung widerlegen, wenn er nachweist,

daß die von ihm zu vertretende Einwirkung auch 
bei Berücksichtigung des Zusammentreffens mit 
anderen Wirkungen unschädlich, also nicht ur
sächlich gewesen ist.
Die Gewässergütesituation richtet sich nach der 
biologisch-chemischen Gütebestimmung, mit der 
die erforderlichen Daten erfaßt werden können. 
Fischnährtiere (tierischer Plankton und Ben- 
thon) stellen ganz spezielle Ansprüche an ihre 
Umwelt. Sie dienen seit längerem als Leitorga
nismen für einen bestimmten, über einen länge
ren Zeitraum ausgeprägten Gütezustand. Dieser 
wird in Güteklassen, -  zwischen unbelastet bis 
sehr gering belastet und durch Abwassereinlei
tungen übermäßig verschmutzt aufgeschlüsselt 
- ,  eingeteilt. Dadurch wird ein Vergleich unter
schiedlicher Gewässerabschnitte ermöglicht. 
Zwischen der durchschnittlichen Abwasser- und 
sonstigen Sauerstoffbelastung eines Gewässers 
und der Artenzusammensetzung sowie Organis
menzahl in der Lebensgemeinschaft am Untersu
chungsort besteht ein enger Zusammenhang.
Die biologische Gewässergütekartierung, die für 
die Bemessung des ökologischen Schadens ent
scheidend ist, kann prinzipiell nur den Gewässer
belastungszustand erfassen, der die Belastung 
des Gewässers mit biologisch abbaubaren organi
schen Substanzen betrifft. Solche Substanzen 
sind z. B. im normalen häuslichen Abwasser, in 
Abwässern der Lebensmittelindustrie, in Zell
stoffabwässern u. ä ., aber auch in Jauche oder Si
losaft enthalten. Die schädliche Wirkung dieser 
Stoffe beruht auf dem Verbrauch des im Wasser 
gelösten Sauerstoffes durch den bakteriellen Ab
bau im Gewässer, d. h. auf einer Störung des Sau
erstoffhaushalts. Die biologische Gewässerbeur
teilung basiert letztlich auf der unterschiedlichen 
Empfindlichkeit verschiedener Arten von Was
serorganismen gegenüber Sauerstoffmangel. Sie 
beschreibt einen mehr oder weniger langfristigen 
dauerbelastungsabhängigen durchschnittlichen 
Gewässerzustand. Von ihm hängt ab, ob ein Ge
wässer „umkippt“ Dabei werden sauerstoffbe
dürftige Organismen (Fischnährtiere) erheblich 
in Mitleidenschaft gezogen. Andere Arten wie
derum, z. B. Bakterien, manche Würmer und In
sektenlarven, können trotzdem noch überleben. 
Anders liegen jedoch die Dinge bei Gewässer
schädigungen durch anorganische Stoffe oder 
Giftstoffe, wie es beim Sandoz-Chemieunfall der 
Fall war. Sie beeinträchtigen weniger den Sauer
stoffhaushalt des Gewässers, als vielmehr durch 
direkte Vergiftung die Wasserorganismen, und 
zwar, je nach Art und Konzentration des Gift
stoffes, die gesamte Biozönose, von den Bakte
rien bis zu den Fischen. Selbst ungiftige anorgani
sche Stoffe, wie z. B. Waschwässer aus Stein
bruchbetrieben, können sich schadensverursa
chend auswirken; beispielsweise durch Verlegen 
der Kiemen von Fischen oder durch Überdecken 
der Lebensräume mit Schlamm.
War der ökologische Zustand vor dem Schadens
fall bekannt, z. B. durch entsprechende Kartie
rung, ermöglicht eine Vergleichsuntersuchung 
das Ausmaß des ökologischen Schadens. Fehlt ei
ne solche Beurteilungsgrundlage, können trotz
dem nach dem Schadensfall Untersuchungen 
ober- bzw. unterhalb der vermuteten Einlei
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tungsstelle zu einer aussagefähigen Feststellung 
des Schadensumfangs führen.
Durch diese Ermittlungen läßt sich, außer bei Fi
schen und Teilen der Fischnährtiere, nicht sagen, 
welche direkten Maßnahmen zur Regenerierung 
der aquatischen Biozönose erforderlich sind. 
Verstärkt wird dieses Problem dadurch, daß bei 
direkten ökologischen Ausgleichsmaßnahmen zu 
beachten ist, daß faunistischer Neubesatz lebens
raumgemäß erfolgen muß und deshalb dem glei
chen Lebensraum, u. U. einem noch nicht ökolo
gisch gestörten Altwasser, das mit dem gleichen 
Gewässer verbunden ist, entnommen werden 
muß.
Die naturwissenschaftliche Erkenntnis ist aber 
heute bereits so weit fortgeschritten, daß zumin
dest bei Sauerstoffzehrungen schnellstmögliche 
Wiederherstellung der Biozönose, wie sie der Si
tuation vor dem Schadensereignis entspricht, 
möglich ist. Zivilrechtlich ist an die von der Na
turalrestitution erfaßten natürlichen regenera
tionsfördernden unmittelbaren technischen Maß
nahmen zu denken, wie das Entfernen des ver
seuchten oder vergifteten Sediments (Schlam
mes) oder das Reinigen der Uferbereiche, bei
spielsweise von Ölrückständen. Diese Maßnah
men kann der Schädiger selbst oder durch eine 
von ihm beauftragte Firma durchführen lassen. 
Soweit dabei Grundstücke Dritter beansprucht 
werden müssen, ist es Aufgabe des Schädigers zu 
versuchen, mit ihnen zu angemessenen Verein
barungen zu kommen. Gewässereigentümer und 
Eigentümer von Ufergrundstücken haben, so
weit ihre Zustimmung erforderlich ist, entspre
chende Mitwirkungspflichten6)
Im Mittelpunkt der weiteren Betrachtungen hat 
die Schädigung der natürlichen Selbstreinigung 
des Gewässers zu stehen. Letztere funktioniert 
nur bei einer intakten Nahrungskette von den 
Bakterien bis zu den Fischen im Gewässer. Wird 
diese Kette zerstört oder auch nur in wesentli
chen Teilen unterbrochen, vermag das Gewässer 
die zugeführten Belastungen (z. B. Kläranlagen
einleitungen) nicht mehr im notwendigen Aus
maß abzubauen. An die Kläranlagenbetreiber 
müßten dann im geschädigten Gewässerbereich 
höhere Anforderungen gestellt werden, deren 
Kosten gleichfalls der Schadensverursacher nach 
§ 22 WHG im Sinne der gebotenen umfassenden 
Schadensbehebung tragen dürfte. Diese Maß
nahmen dienen dazu, innerhalb der aufgezeigten 
zeitlichen Zumutbarkeitsgrenze die ursprüngli
che oder zumindest gleichwertige Situation zu er
reichen. Selbst wenn Bakterienpopulationen be
reits nach Stunden oder Tagen wieder vorhanden 
sein können, benötigen manche Insektenlarven 
eine Entwicklungsdauer von mehreren Jahren. 
Je nach Ausgangssituation der Besiedlung, wel
che vom Gewässertyp und der vorher vorhande
nen „Grundbelastung“ abhängig ist, kann die Re
generation unterschiedlich lange dauern. Im Ex
tremfall, nach völliger Vernichtung einer Biozö
nose in einem ökologisch intakten Gewässer, 
wird mit mindestens zwei Jahren zu rechnen sein. 
Solche Impulse für die Regenerierung des Ge
wässerhaushalts sind faktisch notwendig. Auch 
sie stellen eine Kompensation von Schäden im 
aufgezeigten umfassenden Sinne gemäß § 249

Satz 1 BGB dar. Insofern ist die Rechtslage nicht 
anders zu beurteilen, als bei Personenschäden, 
wo sich die Ersatzpflicht auch auf die Kosten der 
Heilbehandlung bezieht.
Für den Fall, daß nach einem Schadensereignis 
selbst der gleichwertige Zustand nicht mehr er
reichbar ist, weil z. B. eine im Gewässer zuvor 
vorhandene, bedrohte Tierart (Rote Liste-Art) 
endgültig durch den Schadensfall ausgestorben 
ist, besteht eine gesetzliche Lücke. Für einen sol
chen Fall könnte eine Ausgleichsabgabe, wie sie 
als Rechtsinstrument bereits im baden-württem
bergischen Naturschutzgesetz vorhanden ist, ein
geführt werden. Mit Hilfe einer solchen Abgabe, 
gewissermaßen einem „ökologischen Schmer
zensgeld“, könnten potentielle ökologische Re
fugien, wie bestehende Altwässer optimiert wer
den, um darin enthaltene Populationen im Be
darfsfall für Aktivierungsmaßnahmen im Sinne 
eines artgerechten ökologischen Ausgleichs in 
geschädigten Gewässerabschnitten zur Verfü
gung zu haben.

2.2 Ausgleich ökologischer Schäden durch nicht 
vermögensrechtlich Geschädigte?

Die Frage, wer Sachwalter des Allgemeinwohls 
und damit der entstandenen ökologischen Schä
den sein kann, wird sich stellen, wenn ein an sich 
Schadensersatzberechtigter aus seinem egoisti
schen Interesse keine Naturalrestitution im auf
gezeigten Umfang verlangt.
Bei dieser Frage ist zugleich die sozialethische 
Grundaussage einzubeziehen, daß ein gemeinsa
mes Überleben von Natur und Mensch die einzi
ge Zukunftschance ist. Ökologische Opfer darf es 
nicht geben.
In erster Linie wäre hier an den Gewässerunter
haltungspflichtigen zu denken.
Nach § 28 Abs. 1 Satz 2 WHG ist bei der Unter
haltung den Belangen des Naturhaushalts Rech
nung zu tragen. Weiter heißt es in § 28 Abs. 1 
Satz 3 und § 4 WHG, daß „die Länder bestimmen 
können, daß es zur Unterhaltung gehört, das Ge
wässer und seine Ufer auch in anderer wasser
wirtschaftlicher Hinsicht (als in Satz 1 aufge- 
führt7)) in ordnungsmäßigem Zustand zu erhal
ten. Das gilt auch für Maßnahmen zur Verbesse
rung und Erhaltung des Selbstreinigungsvermö
gens, soweit nicht andere dazu verpflichtet sind; § 
4 Abs. 2 Nr. 3 bleibt unberührt“
Zwar gehört es nicht zur Unterhaltung nach § 28 
Abs. 1 WHG, das Wasser zu „reinigen“, z. B. 
von eingeleitetem Öl zu befreien. Jedoch gibt 
Absatz 1 Satz 3 und 4 den Ländern die Möglich
keit, die Unterhaltungspflicht auch an den Erfor
dernissen der Gewässergüte (Selbstreinigungs
vermögen) zu orientieren und dabei eine Erhal
tung des bestehenden Zustandes zu verlangen. 
So wird in der beispielhaften Umreissung der öf
fentlich-rechtlichen Unterhaltungspflicht des 
Art. 42 Satz 2 Nr. 3 Bayer. Wassergesetz die Er
haltung der biologischen Wirksamkeit des Ge
wässers aufgeführt8) Biologische Wirksamkeit 
meint das Gewässer als geschlossenen Betriebs
organismus und seine natürliche Ausgleichsfunk
tion durch organische Prozesse im Gewässer
kreislauf. Vor allem der biologische Abbau von 
Stoffen, die durch Abwasser in die Gewässer ge-
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langen, rechnet hierher. Von wesentlicher Be
deutung dafür ist der Sauerstoffgehalt eines Ge
wässers. Die Wiederherstellung des vor dem 
schädigenden Ereignis bestandenen Zustands der 
Gewässergüte ist noch der Zustandssicherung im 
Sinne der Erhaltung zuzuordnen. Es dürfte sich 
im übrigen um eine Verpflichtung handeln, die 
unabhängig vom Vorhandensein einer solchen 
landesrechtlichen Ausgestaltung des Unterhal
tungsrahmens heute besteht, da gesamtschau
orientierte Unterhaltung stets auch die Erhaltung 
des Selbstreinigungsvermögens für tierisches und 
pflanzliches Leben im Gewässer zu gewährleisten 
hat. Nur dadurch kann bei der Unterhaltung im 
Sinne des § 28 Abs. 1 Satz 2, 1. Halbsatz WHG 
wirksam den Belangen des Naturhaushalts Rech
nung getragen werden.
Bei der Unterhaltung einer Bundeswasserstraße 
beschränkt sich die Unterhaltung durch die Bun
desrepublik Deutschland, wie sich aus § 8 Abs. 1 
des Bundeswasserstraßengesetzes ergibt, auf die 
Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für 
den Wasserabfluß und die Erhaltung der Schiff
barkeit. Für die aus anderen Gründen, und damit 
auch dem der Aufrechterhaltung der biologi
schen Wirksamkeit des Gewässers, notwendigen 
Unterhaltungsmaßnahmen gelten dagegen § 28 
WHG und die landesrechtlichen Ausfüllungsvor
schriften. Sie fallen in die Zuständigkeit des für 
Gewässer 1. Ordnung verantwortlichen Unter
haltungspflichtigen .
Wird die Gewässergüte durch einen ökologi
schen Schadensfall beeinträchtigt, kommen Maß
nahmen zur Wiederherstellung der vor dem Er
eignis vorhandenen Gewässergüte im Rahmen 
der Unterhaltungspflicht in Betracht, wenn öko
logische Ausgleichsansprüche nicht unmittelbar 
gemäß § 249 Satz 1 BGB gegen den Verursacher 
geltend gemacht werden oder wenn Einzelmaß
nahmen des Verursachers keinen genügenden 
Erfolg versprechen, was z. B. bei der Aufspal
tung der erforderlichen Schadensausgleichsmaß
nahmen auf eine Vielzahl von Fischereiberech
tigten und Berufsfischern der Fall sein kann. Die 
aufgezeigten Kompensationsmaßnahmen wer
den hier als Teil der Gewässerunterhaltungs
pflicht durchgeführt und sind dann als Vermö
gensschaden vom eigentlichen Verursacher des 
Schadens aufgrund eines gegen diesen gerichte
ten öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruchs, 
als Ersatz von Aufwendungen, um weiteren 
Schaden vom Gewässer abzuwenden, zu erset
zen. Hierzu gehören auch Kosten für erforderlich 
werdende Untersuchungen, die es erst ermögli
chen, den Schaden in vollem Umfang zu erken
nen, um darauf aufbauend die Schadensbeseiti- 
gungs- oder zumindestens -minderungsmöglich- 
keiten zutreffend beurteilen zu können.
Aus seiner Eigentümerstellung kann der Gewäs
sereigentümer nach § 22 WHG einen Schaden
sersatzanspruch gemäß § 249 Satz 1 BGB für den 
Nachteil geltend machen, der sich durch das 
Schadensereignis ergibt. Der Schaden kann sich 
im einzelnen am Gewässerbett selbst und den fest 
mit dem Gewässerbett verbundenen Wasser
pflanzen ergeben. Letzteres gilt auch, wenn sie 
einen ausschließlich ökologischen Wert haben 
und sich zu einem späteren Zeitpunkt regenerie

ren. Der Schadensausgleich besteht dann in den 
bereits aufgezeigten Impulsmaßnahmen, um eine 
Regeneration zu einem früheren Zeitpunkt zu er
reichen. Der Schaden kann sich weiter aus dem 
auf der Gewässersohle abgelagerten giftigen 
Schlamm ergeben. Schlamm und Geschiebe
fracht auf dem Gewässerboden sind wesentlicher 
Bestandteil im Sinne des § 94 BGB des Bodens 
(Gewässersohle), da sie nicht von diesem trenn
bar sind, und damit eigentumsrechtlich in glei
cher Weise zu beurteilen. Die Entfernung des gif
tigen Schlammes vom Gewässerboden durch Ab
baggern bzw. Absaugen stellt eine Naturalresti
tution dar, die nach § 22 WHG Gegenstand des 
Schadensersatzanspruchs ist.
Ein Eigentum des Gewässereigentümers an der 
fließenden Welle scheidet aus, da sie in ihrer na
türlichen Unbeherrschbarkeit nicht eigentumsfä
hig ist. Auch die Frage, ob nicht zumindest für ei
ne Körperschaft des öffentlichen Rechts als Ge
wässereigentümerin ein Abwehrrecht und damit 
ein Ausgleichsanspruch bei Beeinträchtigungen 
an der fließenden Welle und darauf aufbauend 
den eingetretenen ökologischen Schäden be
steht, ist zu verneinen, da auch insoweit eine Ei
gentümerstellung Voraussetzung ist. Auch der 
Programmsatz des § 1 a Abs. 1 WHG, nach dem 
bei der Gewässerbewirtschaftung die Gewässer 
als Lebensräume der gewässergebundenen Tier- 
und Pflanzenwelt zu sichern sind, kann für den 
Gewässereigentümer zu keinem anderen Ergeb
nis führen. Der Programmsatz richtet sich ledig
lich an die Wasserbehörden, die für die Gewäs
seraufsicht zuständig sind, nicht aber an den Ei
gentümer.
Selbstverständlich ist, daß, wenn ein Sachwalter 
des Allgemeinwohls und damit des entstandenen 
ökologischen Schadens einen solchen Schadens
ausgleich geltend macht, ein Schadensersatzan
spruch, und sei es auf Geldentschädigung, des Fi
schereiberechtigten oder Berufsfischers in die
sem Umfang entfällt.

3. Ordnungsrechtliche Störungsbeseitigung
Unberührt von den vorstehenden Ausführungen 
bleibt, daß die Ordnungsbehörde als Wahrerin 
des Allgemeinwohls im Rahmen des Ordnungs
rechts in der Praxis, gerade in eilbedürftigen Si
tuationen, am nächsten und wirkungsvollsten 
zum Ausgleich ökologischer Schäden beitragen 
kann. Auf diese ordnungsrechtlichen Gesichts
punkte sei im folgenden nur ansatzweise einge
gangen:
Die Kosten für Sofortmaßnahmen der zuständi
gen Behörden oder eines beauftragten Dritten 
zur ordnungsrechtlichen Gefahrenabwehr bzw. 
Unterbindung einer eingetretenen Störung im 
Wege der Ersatzvornahme vom Schädiger sind 
aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Erstat
tungsanspruchs zu begleichen. Es dürfte wohl 
dem heutigen Verfassungsverständnis entspre
chen, wie es durch die Aufnahme des Umwelt
schutzes als Staatsziel auch in das Grundgesetz 
zum Ausdruck kommen wird, daß auch „bloße“ 
ökologische Werte zu den Gütern gehören, die 
unter den ordnungsrechtlichen Schutzbereich der 
öffentlichen Sicherheit fallen.
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Unbestritten ist auch, daß Rettungskosten, die: 
dazu dienen, einen sonst sicher bevorstehenden 
Ersatzanspruch nach § 22 WHG zu verhindern, 
gleichfalls zu ersetzen sind.

4. Anmerkungen
(1) „Umweltschäden -  ein Prüfstein für die Wandlungs
und Leistungsfähigkeit des Deliktsrechts“, NJW 1986, 
1961.
(2) Verhandlungen des 56. Deutschen Juristentag 
(1986) L. 49 ff, 50.
(3) „Der Ersatz des ökologischen Schadens nach dem 
geltenden Recht“, UPR 1987, 370.
(4) „Der Sandoz-Brand und die Rheinverseuchung“, 
UPR 1987, 363, 369.
(5) Anstelle des Geltendmachens eines Schadensersatz
anspruchs nach § 22 WHG kann hier, wie sich aus § 22 
Abs. 3 S. 1 ergibt, soweit ein Recht besteht, nach Maß
gabe des § 10 Abs. 2 WHG Entschädigung verlangt Ver
den. __
(6) Vgl. in diesem Zusammenhang auch den Gesichts

punkt des § 30 Abs. 1 WHG, wonach, soweit es zur ord
nungsmäßigen Unterhaltung eines Gewässers erforder
lich ist, die Anlieger nach vorheriger Ankündigung zu 
dulden haben, daß die Unterhaltungspflichtigen oder 
deren Beauftragte die Grundstücke betreten, vorüber
gehend benutzen und aus ihnen Bestandteile für die Un
terhaltung entnehmen, wenn diese anderweitig nur mit 
unverhältnismäßig hohen Kosten beschafft werden kön
nen.
(7) Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für 
den Wasserabfluß und an schiffbaren Gewässern auch 
die Erhaltung der Schiffbarkeit.
(8) Ähnliche Vorschriften finden sich teilweise auch in 
den Gesetzen anderer Bundesländer.

Anschrift des Verfassers:
Dr. Günther-Michael Knopp 
Regierungsdirektor 
Eichendorffstraße 20 
8300 Landshut
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Die Pflicht zur Vermeidung, Minimierung und Wieder
gutmachung ökologischer Schäden nach § 8 BNatSchG
Erich Gassner

1. Natur und Landschaft als umfassend zu schüt
zende Rechtsgüter

Das Recht der Eingriffsregelung nach § 8 BNat
SchG und der diese Rahmenvorschrift ausfüllen
den Vorschriften der Länder enthält eine Reihe 
von Gesichtspunkten, die der Bewältigung des 
ökologischen Schadens nutzbar gemacht werden 
können.
Grundlage der folgenden Überlegungen ist die 
Feststellung, daß Natur und Landschaft Rechts
güter sind.
Das ergibt sich erstens aus der Existenz eines aus
differenzierten und hochspezialisierten Natur
schutzrechts des Bundes und der Länder1*, das in 
seiner Zielbestimmung Schutz, Pflege und Ent
wicklung von Natur und Landschaft nennt.2* Die
se Zielsetzung wird rechtlich noch durch die Auf
nahme des Schutzes der natürlichen Umwelt (des 
Menschen) in das Verfassungsrecht3* verstärkt. 
Zweitens ist die Sanktionierung der Verletzung 
von Vorschriften zum Schutze von bestimmten 
Teilen von Natur und Landschaft, sei es von 
Schutzgebieten, sei es von geschützten Pflanzen
oder Tierarten, durch ihre Ahndung als Ord
nungswidrigkeiten4* oder als Straftaten5* zu er
wähnen und drittens führt die Ausformung des 
Schutz- und Wiedergutmachungsgedankens in 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zu 
einer rechtstechnisch neuartigen und massiven 
Einmischung des Gesetzgebers in die Nutzung 
von Natur und Landschaft.
Naturschutz im materiellen Sinne ist zwar auch 
Gefahrenabwehr6*, aber darüber hinaus weit 
mehr als dies, nämlich eine Staatsaufgabe, die 
sich konsequent aller verfügbaren Rechtsinstru
mente bedienen muß, um der umfassenden Ziel
setzung gerecht zu werden. Dazu gehört auch die 
Wiedergutmachung des Schadens, der Natur und 
Landschaft zugefügt wird.

2. Struktur und Inhalt der Eingriffsregelung
§ 8 BNatSchG enthält eine Regelung, mit der der 
Gesetzgeber Neuland betritt und die als Kern
stück des modernen Naturschutzrechts angese
hen wird7* Die Vorschrift ist durch eine Vielfalt 
von Instrumenten ausgezeichnet, die einzusetzen 
sind, um das Interesse des Gesetzgebers an der 
Sicherung der Integrität von Natur und Land
schaft zu verwirklichen. Dieser Wille wird noch 
dadurch unterstrichen, daß das Gesetz den Län
dern anheimstellt, weitergehende Vorschriften 
zu erlassen8*

2.1. Verfahren
Verfahrensmäßig realisiert die Eingriffsregelung 
das Integritätsinteresse durch die Anknüpfung an 
die fachgesetzlichen Verfahren, in denen Eingrif
fe in Natur und Landschaft zugelassen werden 
oder nach denen solche anzuzeigen sind9* Sie

mischt sich in diese Verfahren ein, indem sie ma
teriellrechtliche Befehle ausspricht, die bei der 
Entscheidungsfindung dieser Verfahren zu be
achten sind. Treffend wird diese Vorgehensweise 
des Gesetzgebers als „Huckepackverfahren“ cha
rakterisiert10*
Ziel der Regelung ist es, die fachplanerische Ent
scheidung über den Eingriff dahingehend zu opti
mieren, daß die Integrität von Natur und Land
schaft so wenig wie möglich beeinträchtigt wird. 
Um dies zu erreichen, ist die gesamte Spannweite 
der planerischen Gestaltungsfreiheit11* auszu
schöpfen.
Ein neues, zusätzliches Verwaltungsverfahren 
wird durch die Eingriffsregelung nicht begrün
det.

2.2. Sachgehalt
Die materiellen Pflichten erstrecken sich von der 
Vermeidung einer Beeinträchtigung über deren 
Ausgleich bis zur Versagung des Eingriffs und 
nach Landesrecht auch auf Ersatzmaßnahmen12* 
Es ist höchstrichterlich anerkannt, daß selbst 
Geldabgaben zum Arsenal der Eingriffsregelung 
gehören13*
Dieser reichhaltig ausgestattete und feinabge- 
stufte Instrumentenkasten und seine Bewährung 
in der Praxis gestatten folgende Feststellungen: 
Erstens, der Gesetzgeber weiß und nimmt in 
Kauf, daß eine absolute Untersagung jeden Ein
griffs irreal wäre.
Zweitens ist nach dem Prinzip des schonendsten 
Mittels und der geringstmöglichen Einschrän
kung14* der schwere Eingriff nur bei entsprechen
der konkreter Planrechtfertigung zulässig.15* 
Überwiegen die Belange des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege bei der Abwägung, ist der 
Eingriff nach § 8 Abs. 3 BNatSchG gänzlich zu 
untersagen. Der gezielte Eingriff, die bewußt zu
gelassene Schädigung von Natur und Landschaft 
erfolgen also wohl dosiert.
Drittens zieht sich wie ein roter Faden durch die 
Eingriffsregelung, daß im Falle der (zulässigen) 
Beeinträchtigung von Natur und Landschaft die
se (d. h. genauer die objektiven Naturschutzin
teressen16*) letzlich nicht leer ausgehen, mithin 
nicht folgenlos überwunden bzw. zurückgesetzt 
werden dürfen. Eingriffe sind auszugleichen17* 
Ist dies nicht möglich, sind die Eingriffsfolgen 
durch Ersatzmaßnahmen zu mindern18*
Falls auch derartige Maßnahmen nicht durch
führbar sind, schreiben — außer Bayern — alle 
Länder eine Ausgleichsabgabe vor.

3. Parallelen zwischen Eingriffsregelung und 
Schadensersatz

Obwohl der Unterschied zwischen dem zugelas
senen Eingriff und dem eher zufällig eintreten
den Schadensereignis, also zwischen dem, was ex
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ante und dem was ex post zu regeln ist, evident 
ist, sind essentielle Gemeinsamkeiten nicht zu 
übersehen.

3.1. Die Maßgeblichkeit des Integritätsinteres- 
ses

Unter dem Integritätsinteresse wird das Erhal
tungsinteresse verstanden, das durch den Wert 
des zu schützenden Gutes begrenzt ist, also nicht 
das Erfüllungsinteresse oder das gesamte Vermö
gensinteresse umfaßt.19)
So wird z. B. in den Allgemeinen Haftpflichtver
sicherungsbedingungen die Haftung auf das Inte
gritätsinteresse beschränkt.20*
Die grundsätzliche Begrenzung der Ersatzpflicht 
bei immateriellen Schäden auf die Naturalrestitu
tion21* ist nichts anderes als die Verkürzung des 
Integritätsinteresses um die Alternative des 
Wertersatzes.22* Im Hinblick auf die insoweit ver
gleichbare Sachproblematik, nämlich dem — le
diglich ex ante — zu bestimmenden Schadensaus
gleich ist es nicht verwunderlich, daß das Integri
tätsinteresse auch im Rahmen der öffentlich- 
rechtlichen Eingriffsregelung eine Rolle spielt. 
Der Sache nach findet es in § 8 Abs. 2 BNatSchG 
prägnantesten Ausdruck. Dort heißt es: „Ausge
glichen ist ein Eingriff, wenn nach seiner Beendi
gung keine erhebliche oder nachhaltige Beein
trächtigung des Naturhaushalts zurückbleibt und 
das Landschaftsbild landschaftsgerecht oder neu 
gestaltet ist“
Doch damit nicht genug. Der dem Integritätsin
teresse immanente Gedanke des Wertersatzes 
setzt sich auch in der Eingriffsregelung durch. So 
ist es nicht überraschend, wenn das Bundesver
waltungsgericht im Zusammenhang mit der na
turschutzrechtlichen Ausgleichsabgabe Baden- 
Württembergs von einem schadensersatzähnli
chen Ausgleich für Eingriffe in Natur und Land
schaft spricht.23*
Nach § 11 Abs. 3 BNatSchG Baden-Württem
berg ist der Verursacher verpflichtet, den Ein
griff den natürlichen Gegebenheiten so anzupas
sen, daß dessen Folgen soweit wie möglich land
schaftsgerecht ausgeglichen werden. Die so nicht 
ausgleichbaren Eingriffe sind auf sonstige Weise 
auszugleichen. Soweit dies nicht möglich ist, hat 
der Verursacher für den Natur und Landschaft 
zugefügten Schaden eine Entschädigung, näm
lich die Ausgleichsabgabe zu entrichten. 
Hervorzuheben ist allerdings, daß die Aus
gleichsabgabe streng von dem im bürgerlichen 
Recht geschuldeten subjektiven Schaden zu un
terscheiden ist.24* Eine Schadensberechnung et
wa nach der abstrakten Methode wäre hier un
durchführbar.
Vielmehr kommt es auf objektive Kriterien an, 
die dem Zivilrecht indessen nicht fremd sind25*26) 
und die sich z. B. im Wertersatz manifestieren. 
Wohlvertraut ist auch die Enteignungsentschädi
gung, die sich am Wert des abverlangten Gutes 
orientiert.27* Die Ausgleichsabgabe Baden-Würt
tembergs ist die konsequenteste Form der Ver
wirklichung des Integritätsinteresses. Mit der 
Ausgleichsabgabe will der Landesgesetzgeber in 
den Fällen, in denen der Substanzerhalt nicht 
möglich und Substanzeinbußen physisch-real 
nicht mehr reparierbar sind, wenigstens einen

Wertausgleich, eine Entschädigung gewähren, 
die streng zweckgebunden nur Naturschutzzwek- 
ken dienen soll. Unverkennbar schwingen hier 
die Zwecke der Prävention und der Sanktion mit, 
Zwecke die aus dem Schadensersatzrecht auch 
heute nicht völlig wegzudenken sind.28*
Zwar ist primäres Ziel der Eingriffsregelung, Na
tur und Landschaft unbeschädigt zu erhalten, 
und dominiert im rechtlichen Alltag die Wieder
gutmachungsfunktion, die durch Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen realisiert wird, dennoch aber 
will der Gesetzgeber die Durchsetzung des Inte
gritätsinteresses nicht an faktischen Zufälligkei
ten und Hindernissen scheitern lassen. Als ultima 
ratio ist Entschädigung zu leisten.
Neben Baden-Württemberg hat noch Berlin die
ses Prinzip, wenn auch nur in Ansätzen, verwirk
licht.29* Rheinland-Pfalz hat es neuerdings — in § 
5 a LPflG -  vollständig übernommen. Die ande
ren Länder haben ihre Abgabe mehr oder weni
ger als Vorteilsabschöpfung ausgestaltet, um zu 
verhindern, daß der Verursacher von nicht aus
gleichbaren, meist also besonders gravierenden 
Eingriffen durch den Wegfall der Naturalrestitu
tion Kosten spart.30*
In beiden Fällen ist die Bemessung der Abgabe 
schwierig und letztlich anfechtbar. Wie hoch sind 
die ersparten Kosten just in den Situationen, in 
denen Realmaßnahmen voraussetzungsgemäß 
gar nicht durchführbar sind?
In Baden-Württemberg ist der Ausgangspunkt, 
nämlich die Bemessung der Ausgleichsabgabe 
nach der Schwere des Eingriffs, verläßlicher. Ein 
Blick in die Ausgleichsabgabenverordnung31* 
zeigt jedoch, daß die Abgabenhöhe nur aufgrund 
politischer Dezision festsetzbar ist. Das Land hat 
dies richtig gesehen und der Verwaltung präzise 
Rahmensätze nach bestimmten Parametern vor
gegeben. So sind zu erheben:
— bei der Festsetzung nach der Fläche 0,50 bis 

1,00 DM/m2
— bei der Festsetzung der Bodenentnahme 0,10 

bis 0.30 DM/m3
— bei der Festsetzung nach den Baukosten 0,5 

bis 2,0 %.
Diese Regelung32* hat ihre Feuerprobe vor dem 
Bundesverwaltungsgericht bereits bestanden.33*

3.2. Die Unausweichlichkeit lediglich approxi
mativer Lösungen

Was den Ausgleich der Eingriffsfolgen betrifft, 
so ist zu berücksichtigen, daß der Begriff des 
Ausgleichs ein rechtlicher und kein naturwissen
schaftlicher ist. Mit dem Instrument des Aus
gleichs will der Gesetzgeber ein praktisches Ziel, 
nämlich die Wiedergutmachung im Rahmen des 
(eben) praktisch Möglichen, des vom Menschen 
Machbaren erreichen. Das geht aus § 8 Abs. 4 
BNatSchG hervor, wonach im Fachplan selbst 
oder in einem landschaftspflegerischen Begleit
plan die zum Ausgleich erforderlichen Maßnah
men des Naturschutzes und der Landschaftspfle
ge darzustellen sind. Hier wird der Ausgleich 
pragmatisch verstanden. Anderenfalls wäre die 
Vorschrift in der Praxis gar nicht anwendbar. 
Denn es ist evident, daß in nahezu allen Fällen 
der Planfeststellung — sie sind in § 8 Abs. 4 BNat
SchG in erster Linie gemeint — ein hundertpro
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zentiger Ausgleich gar nicht möglich ist. Hervor
zuheben ist, daß § 8 Abs. 4 BNatSchG nur von 
Ausgleich und nicht von Ersatz spricht und daß 
die Planfeststellung in der Praxis ein entscheiden
der, wenn nicht gar der wichtigste Ort ist, an dem 
die Probleme des Eingriffs in Natur und Land
schaft zu bewältigen sind. Z. B. ist die überbaute 
Fläche ökologisch stets verloren und keineswegs 
gleichwertig ersetzbar. Die versiegelte Fläche 
aber ist gerade bei den voraussetzungsgemäß re
lativ großen Projekten der Planfeststellung wie 
Verkehrswegebau, Wasserausbau, Flughafen
bau, Wege- und Gewässerplan der Flurbereini
gung, Abfallbeseitigungsanlagen etc. kaum je
mals ein vernachlässigbarer Faktor des Natur
haushaltes. Der Boden ist mit seiner vielfältigen 
Lebenswelt, die sich auch in kleinen Flächen fin
det, für den Naturhaushalt immer wesentlich. 
Das belegt bereits die Bestandsaufnahme der 
feststellbaren Lebewesen in den kleinsten Bod
enteilen.
Die Bodenerhaltung ist in § 2 Abs. 1 Nr. 4 BNat
SchG daher eigens vorgeschrieben. Die politi
sche Bedeutung der Bodenerhaltung wird durch 
die aktuellen Bemühungen der Bundesregierung 
um ein Bodenschutzprogramm unterstrichen. 
Sinn und Zweck der Regelung kann folglich nur 
eine praktisch handhabbare, d. h. aber letztlich 
nur eine approximative Kompensation sein, die 
sich dem Ziel des Vollausgleichs so weit wie mög
lich nähert. § 8 Abs. 2 Satz 4 BNatSchG ist des
halb dahin zu verstehen, daß er das Ziel des Aus
gleichs beschreibt, aber nicht ausschließt, daß 
sich die Ausgleichspflicht auch auf einen mögli
chen teil weisen Ausgleich erstreckt.
Der gesetzgeberischen Initiative liefe es strikt zu
wider, einen Teilausgleich zu versagen und einer 
Politik des Alles oder Nichts das Wort zu reden. 
Der Natur wäre damit am allerwenigsten gedient, 
falls nur dann eine Ausgleichspflicht angenom
men würde, wenn keine „erhebliche oder nach
haltige Beeinträchtigung des Naturhaushaltes zu
rückbleibt“ Wohlgemerkt des Naturhaushalts 
und — zumindest dem Wortlaut nach -  nicht ei
ner bestimmten Funktion im Gefüge des Natur
haushalts. Wesentlich ist, die Zielsetzungen im 
Sinne des Naturschutzes und der Landschafts
pflege entscheidend zur Geltung zu bringen. Zu 
Recht sehen daher KRAUSE und WINKEL
BRANDT34* die Leistungen des Naturhaushalts 
nicht wertneutral, sondern von der Nachfrage 
her, wie sie etwa in den Zielen der Landschafts
planung Ausdruck findet. Konsequenz daraus ist 
u. a., daß Ort und Stelle von Eingriff und Aus
gleich nicht identisch sein müssen und daß ein 
Ausgleich nicht vorliegt, wenn die wiederherge
stellten Leistungen den Betroffenen nicht in zeit
lich angemessener Frist erreichen, z. B. eine Or
ganismengruppe abwandert, ehe die Wiederher
stellung erfolgt. Diese Sicht, die die Nutzung von 
Gebieten durchaus nicht nur ökonomisch ver
steht, entspricht § 8 Abs. 2 BNatSchG, der in 
Satz 1 einen Ausgleich nur verlangt, „soweit es 
zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege erforderlich ist“ Der 
Praxis kommt sie entgegen, indem sie gestattet, 
auf bestimmte Funktionen abzustellen. Es stellt 
sich allerdings die Frage, welche Funktionen dies 
sein müssen, da unmöglich alle durch den Ein

griff in concreto betroffenen Funktionen (u. a. 
auch die aus dem Bereich der Mikrowelt) identi
fiziert oder gar wiederhergestellt werden kön
nen. Es kommt also auf eine Auswahl an und da
mit auf den Maßstab für die Selektion. Insoweit 
ist es von erheblichem Vorteil, wenn die Auswahl 
vom Standpunkt der Zielsetzungen für Natur und 
Landschaft getroffen werden kann. Wesentliche 
Hilfe muß dabei die — für viele Gebiete leider 
noch nicht vorhandene -  Landschaftsplanung im 
Sinne der §§ 5 ff. BNatSchG leisten.
Die Existenz von planerisch bereits verfestigten 
Zielen des Naturschutzes und der Landschafts
pflege stellt die Selektion der auszugleichenden 
Funktionen und Werte auf eine solide Basis und 
entzieht sie dem Verdacht des Willkürlichen. 
Damit wird auch sichergestellt, daß nicht alles 
und jedes wiederherzustellen ist, sondern nur 
das, was in der Landschaftsplanung als sinnvoll 
und machbar ausgewiesen ist.35* Hierin liegt eine 
erhebliche Einschränkung der Ausgleichspflicht, 
ein Stück realistischer Naturschutzpolitik.
Der Maßstab für die Ausgleichsleistung ist also 
nicht exzessiv, so daß ihre gesetzliche Anordnung 
auch im Hinblick auf die verfassungsrechtlichen 
Prinzipien des Übermaßverbots und der Verhält
nismäßigkeit unbedenklich erscheint.
Für die Parallele zum ökologischen Schaden be
deutet dies, daß die an den Zielen und Maßnah
menvorschlägen der Landschaftsplanung orien
tierte Wiedergutmachung schwerlich am Ein
wand der Unverhältnismäßigkeit des Herstel
lungsaufwandes scheitern wird.
Ferner ist im Zivilrecht die Lockerung des stren
gen Grundsatzes der Naturalrestitution durch ap
proximative Lösungen nicht unbekannt. So be
gnügt man sich auch dort mit der Herstellung ei
nes Zustandes, der dem Zustand möglichst nahe 
kommt, der jetzt ohne das schädigende Ereignis 
bestünde.36* Ja es soll schon ausreichen, wenn der 
(durch die Herstellung) erreichbare Zustand dem 
hypothetischen Zustand näherkommt als derjeni
ge, welcher ohne jene Maßnahme bestünde.37*

3.3. Ausgleich und Ersatz
Eine scharfe begriffliche Unterscheidung zwi
schen Ausgleich und Ersatz ist weder in den ein
schlägigen Gesetzestexten38* noch im Schrift
tum39*, geschweige denn in der Praxis vorzufin
den.
Nach den obigen Ausführungen unter Nr. 3.2 ist 
allerdings zu fragen, ob eine solche Unterschei
dung denn überhaupt notwendig ist. Offenbar 
geht es auch ohne sie. Sonst wäre sie schon längst 
schärfer herausgearbeitet. Indes darf das Ideal 
der hundertprozentigen Naturalrestitution bei al
ler pragmatischen Großzügigkeit nie aus dem 
Auge verloren werden. Ausgangspunkt und 
Sachorientierung muß stets das sein, was in Natur 
und Landschaft beeinträchtigt worden ist.
Damit ist auch die finanzielle Obergrenze des 
Ausgleichsanspruches festgelegt. Innerhalb die
ses Rahmens sind — wie aufgezeigt — nach den 
(in der Landschaftsplanung fixierten) Zielen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege sinn
volle und praktikable Maßnahmen zu finden. 
Wenn aber nach diesen Zielen zu selektieren ist, 
dann ist es auch nach dem Wortlaut des Gesetzes
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nicht zulässig, die ökologisch relevanten Größen 
für den Ausgleich auf die Funktion der beein
trächtigten Leistung im Naturhaushalt zu redu
zieren und etwa die Struktur eines Ökosystems zu 
vernachlässigen.40* Das Gesetz präjudiziert nicht 
einen bestimmten fachlichen Ansatz zur Bestim
mung des Ausgleichs. Denkbar und praktizierbar 
sind mehrere Ansätze.41* Diese Flexibilität sollte 
nicht ohne Not verspielt werden. Sie kann sich 
auch auf die Bewertungskriterien42* auswirken. 
In der logischen Abfolge ergeben sich folgende 
Anforderungen:
Erstens — Vollausgleich der Schäden,
Zweitens — Teilausgleich,
Drittens -  Wiederherstellung der Funktionen 
oder
Werte des Naturhaushalts oder Landschaftsbil
des „in ähnlicher Art und Weise“43* bzw. „mög
lichst gleichartig“44* In Betracht käme auch eine 
„gleichwertige“ Maßnahme.45*
Die unter drittens aufgeführten Ersatzmaßnah
men sind sowohl durch Gesetz wie durch den Be
griffsinhalt in einen Sachbezug zum Eingriff ge
setzt. Zwar ist der Bezug lockerer als beim Aus
gleich, er ist aber existent und darf nicht ad ab
surdum geführt werden, wenn das Institut nicht 
seine Wiedergutmachungsfunktion einbüßen 
soll. Deshalb darf auch der räumliche Zusam
menhang zwischen Eingriff und Ersatzmaßnah
me nicht vernachlässigt werden.
Konsequent stellen daher einige Länder auf den 
vom Eingriff betroffenen Raum ab46*, weniger 
überzeugend ist, daß in Nordrhein-Westfalen die 
Verwaltungseinheit der Gemeinde bzw. des 
Kreises maßgebend sein soll.47* Rheinland-Pfalz 
verlangt lediglich, daß die „gestörten Funktionen 
der Landschaft an einer anderen Stelle“ durch 
Ersatzmaßnahmen gewährleistet werden48* 
Noch unbestimmter ist die Berliner Regelung49* 
An der Grenzlinie dürfte die hessische Regelung 
liegen, die vorschreibt, daß ein räumlicher Zu
sammenhang bestehen so//.50*
Unabhängig von derartigen Abgrenzungsschwie
rigkeiten ist festzuhalten, daß die Praxis sowohl 
mit den Ausgleichs- wie mit den Ersatzmaßnah
men zurechtkommt, und sich allmählich ein Er
fahrungsschatz bildet, der das unentbehrliche 
Material für eine tiefere theoretische Durchdrin
gung liefern dürfte. Dem Grund nach sind beide 
Institute nicht mehr in Frage zu stellen und natur
schutzpolitisch zum festen Besitzstand zu rech
nen.

3. Äquivalenz und Akzeptanz
Die Eingriffsregelung, die Ausgleich, Ersatz und 
sogar Ausgleichsabgaben vorschreibt, ist ebenso 
wie der Schadensersatzbegriff51* auch durch den 
Äquivalenzgedanken bestimmt. Die Nähe dieses 
Gedankens zur Gerechtigkeitsidee hindert nicht, 
sondern fördert seine Eignung zur Durchsetzung 
des Integritätsinteresses. Die Tatsache, daß der 
Gesetzgeber auf einem Äquivalent besteht, 
zwingt zu einem sparsamen Umgang mit Natur 
und Landschaft und erhöht deren Rechtsgutqua
lität.
Da die Notwendigkeit, dies zu tun, nicht zu leug
nen ist, ist die rasche Akzeptanz der Rechtsinsti
tute durch die Praxis nicht verwunderlich.
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Zur Versicherbarkeit ökologischer Schäden
Ernst Klingmüller

Der Umwelt-1* bzw. ökologische Schaden ist ein 
recht komplexer Begriff, in den heute die drei 
Grundelemente, Wasser, Boden und Luft inte
griert sind, der aber durch weitere Faktoren an
gereichert wird. Die Umschreibung dieser ge
störten W'elt als Ganzes ist problematisch; die 
versicherungsrechtliche2* Erfassung mit dem her
kömmlichen Instrumentarium erweist sich wegen 
dieser Komplexität als schwierig. Auch für diesen 
Komplex gelten die allgemeinen Grundsätze: die 
Versicherbarkeit eines potentiellen Schadens 
setzt zunächst die Definition dieses möglichen 
Schadens voraus, zumal sich aus seiner risiko
technischen Beurteilung die Prämie ergibt. Nach 
herkömmlicher Betrachtung bedeutet Schaden — 
im Sinne von Eintritt des Versicherungsfalles — 
die praktisch noch näher zu präzisierende Reali
sierung der versicherten Gefahr am versicherten 
Objekt, oder genauer: am versicherten Interes
se3*. Dieses wiederum wird definiert als die geld- 
werte Beziehung einer natürlichen oder juristi
schen Peron zu einem Gegenstand, zu einem 
Vermögenswert. Hier beginnt bereits die Proble
matik. Denn es stellt sich die Frage, wie die na
türlich oder ökologisch verstandene Umwelt mit 
den Kategorien des Versicherungsrechtes zu er
fassen ist. Selbst wenn man Umwelt als einen 
sehr weit gefaßten Sachinbegriff versteht, würde 
eine (Be-)Schädigung der Umwelt eine versiche
rungsrechtlich relevante Einbuße für denjenigen 
bedeuten, der daran ein geldwertes Interesse hat, 
d. h. letztlich denjenigen, dem diese Umwelt ge
hört. Das Interesse daran hat aber doch wohl 
zum größten Teil die Allgemeinheit, deren Ein
kommen in Form des Sozialproduktes jährlich, 
wie neuere Schätzungen ausweisen, mit einer 
Summe von 100 Mrd. DM aus einzelnen Umwelt
schäden belastet ist, was etwa 5-6 % des Sozial
produktes bedeutet. Hinzu kommt, daß ein gro
ßer Teil der Umweltschäden, wie etwa das Wald
sterben4*, nicht als Versicherungsfall zu klassifi
zieren ist, da dieser immer auf einem plötzlich 
schadenstiftenden Ereignis beruhen muß.
Der gedankliche, rein spekulative Ansatz zeigt, 
daß der Versuch, einen Schadensausgleich durch 
eine Sachversicherung herbeizuführen, letztlich 
nur in einer allgemeinen Umlage münden kann, 
soweit nicht private Sonderinteressen davon be
rührt werden, die von solchen Schäden betroffen 
sind, welche als Umweltschäden etikettiert wer
den. In all diesen Fällen ist eine Sachversicherung 
nicht das richtige Instrumentarium für einen 
Schadensausgleich.
Auf der Suche nach einem anderen Weg für den 
Ausgleich von Umweltschäden hat die Politik an
dere Schwerpunkte (Verursacherhaftung) ge
setzt, indem sie nicht auf den abstrakten und 
auch kaum versicherbaren, unmittelbaren Scha
den an den Schutzbereichen, sondern auf die 
Schädigung der Teilhaber an diesen Bereichen 
abstellt; sie nimmt den mittelbaren Umweltscha
den als Anknüpfung, um den Verursacher dieses

Schadens mit den Kosten für die Restitution zu 
belasten, die sodann wiederum von der Versiche
rungswirtschaft abgedeckt werden sollen.
Für die Bewältigung dieser Aufgabe wird eine 
Haftpflichtversicherung anvisiert, wie sie in An
lehnung an das Wasserhaushaltsgesetz, und das 
Atomgesetz in dem inzwischen abgelehnten Ge
setzesentwurf des Landes NRW5* zur Ergänzung 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes Umrissen 
ist. Ansatzpunkt für eine Entschädigung ist 
gleichsam retrospektiv „der Verursacher des 
Schadens“ Ohne schon hier auf die Schwierig
keit der Feststellung dieses Verursachers (wegen 
der Kausalitätsprobleme) näher einzugehen, ist 
versicherungtechnisch6* zunächst folgendes dazu 
anzumerken:
Der potentielle Schädiger ist als Versicherungs
nehmer einer entsprechend ausgestalteten Haft
pflichtversicherung dagegen versichert, daß er 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhaltes von einem Dritten für 
einen Personen- oder Sachschaden in Anspruch 
genommen wird; so jedenfalls die bisher geltende 
Grundkonzeption der AHB. Aus dieser Defin
ition wird zunächst deutlich, daß es sich jeweils 
um einen konkreten, besser noch konkretisierba
ren einzelnen unmittelbaren Schaden handeln 
muß. Vielfach wird es sich im Bereich des Um
weltschutzes aber nur um mittelbare Schäden 
handeln. So kann z. B. der unmittelbare Schaden 
am Grundwasser nicht erfaßt werden; denn rele
vant ist erst der Schaden, der aus den Kosten für 
die Beseitigung dem an der Nutzung des Grund
wassers Interessierten erwächst. Diese mittelba
ren Schäden sind aber nur gedeckt, wenn auch 
Vermögensschäden in die Deckung miteinge
schlossen werden. Dabei ist weiter gestaltend zu 
berücksichtigen, ob die Verursachung des Scha
dens oder erst seine Geltendmachung beim Ver
sicherungsnehmer als Eintritt des Versicherungs
falles im technischen Sinne anzusehen ist. Die 
Bestimmung dieses Zeitpunktes unterliegt der 
Autonomie der Vertragsparteien. Als möglicher 
Ansatz für die Konkretisierung des Versiche
rungsfalles7* sind folgende Zeitpunkte denkbar: 
Die schadenstiftende Handlung oder die Unter
lassung einer schadenverhütenden Maßnahme, 
der Handlungserfolg, die Auswirkung auf den 
Geschädigten bzw. das geschädigte Gut, die 
Kenntnis des Geschädigten von dem Schaden so
wie schließlich die Schadensmeldung an den Ver
sicherer. Bei Schäden, die sich aus Altdeponien 
ergeben, sind diese verschiedenen Stufen beson
ders klar zu unterscheiden. Bei anderen Umwelt
schäden fallen manche Stufen zusammen. Wegen 
der ständig steigenden Kosten sollte jedoch ein 
Zeitpunkt gewählt werden, der möglichst in die 
laufende Versicherungsperiode fällt, also nicht 
ein Zeitpunkt, der vielleicht schon weiter zurück
liegenden Ursache, sondern eher der Zeitpunkt 
der ersten Geltendmachung des Schadens bzw. 
zumindest seiner Entdeckung.
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Lassen Sie mich hier noch ergänzend hinzufügen, 
daß es dem Wesen des Versicherungsfalles imma
nent ist, daß er als Typ zwar vorhersehbar ist und 
wegen der Wahrscheinlichkeit seines Eintrittes 
auch kalkulierbar bleiben muß, daß sich aber im 
einzelnen Versicherungsfall die versicherte Ge
fahr jeweils plötzlich und unerwartet realisieren 
muß, m.a.W., Umweltschäden, die durch all
mähliche ständige Einwirkungen entstehen, wel
che laufend aus der Produktion erwachsen, stel
len kein Ereignis und damit keinen Versiche
rungsfall im technischen Sinn dar.
Ob und inwieweit der Urheber bzw. Beherrscher 
der Gefahr für den daraus eingetretenen Flur
schaden verantwortlich und haftbar ist, hängt 
letztlich vom Gesetzgeber ab, der Quantität und 
Qualität der Haftung -  Verschuldenshaftung, 
Gefährdungshaftung oder reine Kausalhaftung 
—, sowie die prozessual mindestens ebenso wich
tige Verteilung der Beweislast für die Kausalver
knüpfung und den Umfang des zu versichernden 
(Folge)Schadens bestimmt, während in der Sach
versicherung der Wert der versicherten Sache der 
Höhe der Versicherung eine natürliche Grenze 
setzt, muß diese obere Grenze in der Haftpflicht
versicherung vom Versicherer bzw. einvernehm- 
lich bestimmt werden. Im übrigen ist die Haft
pflichtversicherung zwar an das vom Gesetzgeber 
vorgesehene Schema gebunden, aber der Versi
cherer ist nicht verpflichtet, diesem Schema in al
lem bis zur letzten Konsequenz zu folgen und es 
auszufüllen; er kann vielmehr die eine oder ande
re spezielle Schadenursache, die zum Ersatz ei
nes Schadens führt, von seiner Deckung ausneh
men, ebenso wie er zum Beispiel Folgeschäden 
quantitativ oder qualitativ begrenzen kann. Die 
Handhabung solcher Ausschlüsse von der gene
rellen Deckung sind dabei auch an den allgemei
nen Regeln des AGB-Gesetzes zu orientieren8*, 
und die dem Versicherungsnehmer evtl, auf er
legten Sonderpflichten, die auch nicht über
spannt oder falsch etikettiert werden dürfen, 
können in gewissem Umfang zur Verhinderung 
von Umweltschäden beitragen. Aber ihre Wir
kung darf nicht überschätzt werden, zumal die 
aus der laufenden Produktion herrührenden 
möglichen Dauerschäden von der Haftpflichtver
sicherung nicht erfaßt werden. Auch der plötzli
che Störfall bedarf zu seiner Qualifikation als 
Versicherungsfall einer näheren Umschreibung, 
auf die ich in anderem Zusammenhang noch wei
ter eingehen muß. Hier ist zunächst nur festzu
halten, daß erst mit dem versicherungsrechtli
chen Mechanismus der speziellen Ein- und Aus
schlüsse bezüglich des allgemeinen Haftungsrisi
kos der versicherbare Umweltschaden in den 
Griff zu bekommen ist.
Aus dogmatischer Sicht stellt sich der Umwelt
schaden nicht als Monolith dar, sondern bedarf 
einer differenzierenden Wertung, um nicht zu sa
gen: Segmentierung, und zwar unter dem speziel
len Gesichtspunkt, inwiefern dieser komplexe 
Begriff einer privaten Haftpflichtversicherung 
konform ist und von ihr bewältigt werden kann. 
Ich glaube z. B. nicht, daß eine Umverteilung al
ler Umweltschäden über die Haftpflichtversiche
rung möglich ist, wenn man sie nicht völlig dena
turieren will. Es sei hier auch die Frage erlaubt,

ob die Höhe der Prämie das allein richtige Mittel 
zur Disziplinierung der potentiellen Umweltstö
rer ist, um diese zu allumfassenden Umwelt
schutzmaßnahmen anzuhalten und die Mittel für 
eine Wiedergutmachung von Umweltschäden — 
oder noch weitergreifend: von ökologischen 
Schäden bereit zu halten. Von den Ursachen her 
gesehen lassen sich die Schäden in Störfälle, er
laubte (durch eine diesbezügliche Betriebsgeneh
migung gedeckte) oder „unerlaubte“ Allmählich
keitsschäden, Altlast-Schäden sowie Summa
tionsschäden einteilen. Hinzu kommen die be
sonderen ökologischen Schäden, zu denen per
manente Störungen des Naturhaushaltes und des 
normalen Ablaufes in der Natur zu rechnen sind 
und die sich z. B. aus einer Verletzung des Natur
schutzgesetzes oder des Artenschutzgesetzes er
geben können. Hingegen möchte ich zu den Um
weltschäden eigentlich nur die unmittelbaren 
Schäden an der Umwelt rechnen.
Mit einer Gesamtbetrachtung muß aber auch die 
Frage gestellt werden, ob jede Veränderung der 
Natur bzw. des Naturhaushaltes einen Schaden 
darstellt, der zu ersetzen ist, oder ob wir hier 
nicht auch Abstriche machen und einiges aus dem 
Bereich der ersatzpflichtigen Schäden und damit 
auch aus dem Versicherungsbereich ausklam
mern müssen. Normaler Fluglärm oder „norma
le“ Luftverschmutzung durch Autoabgase sowie 
übernormale Feuchtigkeit und damit ein Dunst
himmel über Stauseen, der die Sonnenstrahlung 
behindert, scheinen mir solche hinzunehmenden 
und damit auch nicht ausgleichsfähigen Einbu
ßen zu sein; ich halte übrigens die Regelung in § 
906 BGB, der in seiner Grundkonzeption aus ei
ner Zeit stammt, in der die Umwelt eines legisla
tiven Schutzes noch entraten konnte, für ein gu
tes Beispiel einer ausgewogenen Lastenvertei
lung.
Der erste gewichtige Schritt zum Schutze eines 
Umweltelementes war das am 1.1.1960 in Kraft 
getretene Wasserhaushaltsgesetz. Für die darin 
statuierte Gefährdungshaftung wurde von der 
Versicherungswirtschaft eine besondere Klausel 
bzw. Haftpflichtpolice9* entwickelt, die vor allem 
der Tatsache Rechnung trägt, daß das Wasser, 
insbesondere als Grund- oder fließendes Wasser 
keine Sache iSv § 90 BGB und daher seine Ver
unreinigung auch kein unmittelbarer Sachscha
den ist, sondern erst die schädliche Auswirkung 
auf Nutzungsrechte Dritter einen Vermögens
schaden (aus der Sicht des Schädigers) darstellte. 
Bei der Luft, die in § 3 BimSchG10* mit angespro
chen ist, sind unmittelbare Einwirkungen auf den 
Menschen eher denkbar, obschon in gleicher 
Weise auch die Natur als solche von Emissionen 
betroffen ist. Aber das BimSchG ist aus gewerbe
polizeilichen Aspekten ergangen. In den Haf
tungsnormen fehlt bisher eine entsprechende 
Sanktion. Daher mußte für die Haftung auf § 823 
II BGB und allenfalls bei Verletzung der diesbe
züglichen Verkehrssicherungspflichten auf § 823 
I BGB zurückgegriffen werden, was versiche
rungstechnisch mit der allgemeinen Haftpflicht
versicherung weitgehend bewältigt werden konn
te. Die Haftungslücken, die sich aus der bisheri
gen Handhabung der hier besonders relevanten 
Elemente wie Nachweis der Kausalität des Ver-
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schuldens und Handhabung der Beweislast erge
ben, sollen durch das erwähnte Gesetzesvorha
ben von NRW nicht nur geschlossen werden s o n 
dern darüber hinaus im Interesse des Umwelt
schutzes auch vervollkommnet werden. Trotz der 
Zurücknahme der Gesetzesentwürfe von Hessen 
und NRW bleiben die darin entwickelten Grund
gedanken zum Ersatz von Umweltschäden mehr 
oder weniger virulent, so daß eine kurze Ausein
andersetzung mit den darin vorgebrachten neuen 
Gedanken auch jetzt noch lohnt.
Mit dem neuen Entwurf NRW wird für den Be
trieb einer genehmigungsbedürftigen Anlage ein 
neuer gesetzlicher Tatbestand geschaffen, dessen 
uneingeschränkte Berücksichtigung in einer 
Haftpflichtversicherung Bedenken begegnen 
muß. Wenn nämlich nunmehr für genehmigungs
würdige Anlagen eine verschuldensunabhängige 
Haftung eingeführt wird, so dürften mit dieser 
allgemeinen Gefährdungshaftung „beim Betrieb 
der Anlage“ Abgrenzungsschwierigkeiten ver
mieden werden. Zugleich wird ein größerer Be
reich von § 22 WHG obsolet bzw. überlagert. Um 
das Risiko richtig einzuschätzen, wird dabei auf 
eine nähere Beschreibung der Anlage und der 
von ihr erzeugten bzw. be- oder verarbeiteten 
Stoffe kaum zu verzichten sein. Gedeckt werden 
können nach der Grundstruktur der Haftpflicht
versicherung Ansprüche aus einem Schaden — 
„Ereignis“, das beim Betrieb der Anlage eintritt 
—, sofern dieses nicht vorsätzlich herbeigeführt 
worden ist. Ob Schadensereignisse durch höhere 
Gewalt eingeschlossen sind, bleibt zunächst of
fen. Gedeckt werden nicht nur Ansprüche aus 
unmittelbaren Sach- und Personenschäden, son
dern, wie auch schon in der WHG-Police, mittel
bare Schäden, also Vermögensschäden. Nicht zu 
ersetzen sind Ansprüche aus immateriellen Schä
den, wobei die Abgrenzung im ökologischen Be
reich mitunter schwierig sein kann. Ebenso wird 
es problematisch sein, Belästigungen durch Licht 
oder Wärme zu quantifizieren.
Hier ist noch einmal darauf hinzuweisen, daß im 
Rahmen einer normalen Haftpflichtversicherung 
auch insoweit nur Schäden gedeckt sein können, 
die aus einem Schadensereignis herrühren, das 
zudem noch nach seinem zeitlichen Ablauf zu fi
xieren ist. Demnach sind nicht gedeckt: Forde
rungen aus allen Schäden,U) die laufend beim Be
trieb einer Anlage entstehen, und zwar schon 
deshalb, weil es an einem konkreten Schadenser
eignis mangelt. Davon zu unterscheiden sind al
lerdings punktuelle Schadenereignisse mit Lang
zeitwirkung, so z. B ., wenn infolge einer Erschüt
terung ein Rohr plötzlich einen Riß bekommt, 
daraus eine gefährliche Flüssigkeit über einen 
längeren Zeitraum austritt, ehe der Schaden 
überhaupt bemerkt wird und behoben werden 
kann. Ganz anders liegt der Fall bei einem lau
fenden Ausstoß von gefährlichen Emissionen. 
Soweit derartige Schäden im Rahmen der Be
triebstätigkeit auftreten, sind die Kosten für den 
Ausgleich letztlich als Produktionskosten zu 
rechnen, die auch systematisch nicht in den Be
reich des Versicherungsschutzes fallen. Inwie
weit auch die Genehmigungsbehörden wegen ei
ner vielleicht fehlerhaften, nicht ausreichenden 
Auflagenerteilung bei der Genehmigung ver

antwortlich gemacht werden können, ist hier 
nicht weiter zu erörtern.
Ein besonderer Fall sind allerdings Langzeitemis
sionen, die bei der ordnungsgemäßen Produktion 
anfallen und zunächst allseits für harmlos gehal
ten werden und daher auch nicht unter eine be
sondere Sicherungsauflage gestellt worden sind. 
Die schadenstiftende Gefährlichkeit, die sich 
vielleicht sogar erst aus einer Summation ergibt, 
wurde erst sehr viel später erkannt. In konse
quenter Anwendung der oben entwickelten 
Grundsätze fehlt es auch hier an einem konkre
ten Schadensereignis, so daß eine Deckung ent
fällt. Es wäre allerdings daran zu denken, daß der 
Zeitpunkt, an dem die schädliche Einwirkung of
fenbar und erkannt wurde, fiktiv als Schadenser
eignis gewertet wird und daß daher ein Schaden 
bis zu einer bestimmten Höhe und innerhalb ei
nes bestimmten Zeitraumes durch eine besonde
re Klausel mitgedeckt wird. Dieser Fall ist im 
Grunde dem Entwicklungsrisiko in der Produk- 
te-Haftung vergleichbar, das derzeit in der BRD 
nicht gedeckt wird und wohl auch in Anwendung 
der neuen Richtlinie nicht gedeckt werden soll. 
Nun möchte ich hier noch darauf aufmerksam 
machen, daß bei den Diskussionen immer wieder 
auf ausländische Beispiele verwiesen wird, denen 
zufolge allgemeine allmähliche Umweltschäden 
auch gedeckt werden. Dazu ist zweierlei zu sa
gen: zum einen sind die Höchsthaftungssummen, 
nicht zuletzt wegen der Schwierigkeiten der Pla
cierung auf dem internationalen Rückversiche
rungsmarkt, relativ niedrig gehalten, zum ande
ren ist auch in den mir bekannt gewordenen Fäl
len der Versicherungsschutz nicht grenzenlos. So 
werden in Frankreich z. B. neben der normalen 
Haftungspolice Umweltschäden durch den 
GARPOL-Pool12) gedeckt. Ausgenommen aber 
bleiben Schäden, bei denen der Versicherer 
nachweist, daß sie sich als für den Versicherten 
unvermeidbar und vorhersehbar aus den Modali
täten der Produktion ergeben, m.a.W., laufende 
Emissionen aus der Produktion sind nicht ge
deckt. Die Übernahme dieser besonderen Haf
tung erfolgt durch einen Pool, in den jeweils das 
Versicherungsunternehmen das Risiko seines 
Versicherten mit einem Selbstbehalt bis maximal 
100.000 Frcs. pro Police und Jahr einbringt. Be
merkenswert ist ferner, daß von der Deckung 
auch Umweltschäden infolge eines Feuers ausge
schlossen sind, wie sie bei Sandoz zu Tage getre
ten sind.
Auch Italien13* kennt eine Art Umweltschutzpoli
ce, die Deckung für Umweltverschmutzung 
durch eine Aktivität des Versicherungsnehmers 
gewährt, die jeweils erst in der Police näher fest
gelegt wird, so daß die einzelnen Ein- bzw. Aus
schlüsse jeweils individuell geregelt werden. Die 
Umweltschutzpolice in Holland ist sehr viel en
ger. Seit 1985 können über den Versicherungs
pool MAS Risiken versicherungsmäßig abge
deckt werden, die sich aus dem Normalbetrieb ei
ner Anlage ergeben. Diesem gehören zur Zeit et
wa 60 Mitglieder an. Der Pool nimmt vor der 
Übernahme des Risikos durch eine technische 
Kommission eine sehr gründliche Überprüfung 
des zur Deckung angebotenen Risikos, insbeson
dere auch im Hinblick auf Altlasten, vor. Diese
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Risikoüberprüfung hat bisher dazu geführt, daß 
ein ungewöhnlich hoher Prozentsatz der Anträge 
auf Übernahme der Deckung abgelehnt worden 
ist.
Die von MAS angebotene Deckung erfaßt Schä
den aus erlaubten Emissionen, schließt aber 
Summationsschäden aus. Ferner werden keine 
Schäden erstattet, die sich aus vorsätzlichen Ver
stößen gegen behördliche Vorschriften ergeben. 
Die Deckungssumme ist beschränkt auf 5 Mio. 
hfl pro Jahr. Gedeckt werden nur Schäden, wenn 
Anspruchserhebung und Anspruchsentstehung 
in einem Versicherungsjahr liegen.
Bisher sind von MAS nur verhältnismäßig wenig 
Deckungszusagen gemacht worden.14) Natürlich 
gibt es auch in den USA15) derartige Haftpflicht
policen, die Langzeitschäden decken, nur liegt 
wohl auch hier der Schwerpunkt zunächst bei den 
Störfällen mit Langzeitwirkungen. Allerdings 
sind die Asbesthosefälle in aller Regel Langzeit
schäden, die aber nur zum kleinsten Teil als Um
weltschäden zu qualifizieren sind und heute einer 
besonderen Regulierung unterliegen. Interessant 
ist, daß hier nach der Anfang der 80er Jahre ent
wickelten Triple-Trigger-Theorie der Schaden — 
etwa bei Altlasten — gesamtschuldnerisch auf al
le Versicherer verteilt wird, die während des 
Zeitraumes vom Beginn der Exposure bis zur 
Manifestation des Schadens an der Deckung be
teiligt waren. Der Vollständigkeit halber darf ich 
noch erwähnen, daß auch in Japan16* inzwischen 
ein besonderes Umweltschutzrecht sich entwik- 
kelt hat, das die einheimische Versicherung ent
sprechend akzeptiert hat.
Das mir aufgegebene Thema bezieht sich auf die 
Versicherbarkeit ökologischer Schäden, die ein 
qualifiziertes Mehr an Schäden bedeuten. Zu 
verstehen ist darunter eine nachhaltige Beein
trächtigung des Naturhaushaltes, sie kann z. B. 
dadurch entstehen, daß infolge schädlicher Ein
wirkungen einzelne Arten von Lebewesen ver
nichtet werden, wodurch wiederum der gesamte 
Ablauf des biologischen Umfeldes gestört oder 
zerstört wird. Ein Beispiel dafür wäre die Ver
nichtung einzelner Arten von Kleinstlebewesen, 
die als Nahrung für entwickeltere Lebewesen die
nen, diese wiederum sind Nahrung für noch hö
her entwickelte Lebewesen usw. Solcher Art fest
gestellte ökologische Schäden sind finanziell 
kaum zu quantifizieren und allenfalls Vermö
gensschäden der öffentlichen Hand, soweit ihre 
Beseitigung zur Wahrnehmung öffentlicher Auf
gaben unter Einsatz erheblicher finanzieller Mit
tel möglich ist. Aber auch die Aufheizung eines 
Flußlaufes, z. B. kann einen Eingriff in Flora und 
Fauna bedeuten und letztlich dazu führen, daß 
einzelne Arten keine ihnen artgemäße Lebensbe
dingungen mehr vorfinden. Dafür jedoch entwik- 
keln sich unter den neuen Voraussetzungen an
dere Lebewesen, so daß es falsch wäre, hier nur 
einseitig die Passivseite der Bilanz aufzumachen. 
Die Ersatzpflicht für die Wiederherstellung des 
Naturhaushaltes ist zwar in § 63 des Entwurfes 
NRW Abs. 2 ausdrücklich festgestellt, aber es 
bleibt fraglich, ob ein solcher Anspruch noch un
ter den Schadensersatzbegriff fällt und ob es sich 
überhaupt um einen restitutionsfähigen Schaden 
handelt. Indessen wäre es andererseits mißlich,

wenn der Versicherungsnehmer insoweit ohne 
Deckungsschutz bliebe.
Mißlich ist auch die Neuregelung der Kausalität, 
deren konkreter Nachweis durch die Vermutung 
ersetzt werden kann. Der Anwendungsmechanis
mus scheint jedoch etwas roh gezimmert. Zur Be
gründung einer Klage auf Ersatz von Umwelt
schäden braucht der geschädigte Kläger nur vor
zutragen, daß diese Umweltschäden — ich denke 
insbesondere an Luftverschmutzung -  „vermut
lich“ durch Emissionen verursacht sind, die nach 
Art und Konstruktion der Anlage sowie Einwir
kungsdauer geeignet sind, den entstandenen 
Schaden zu verursachen. Der Kläger muß -  evtl, 
nach Auskunftsersuchen bei den Behörden -  
diese Möglichkeit dartun. Von der bloßen Ver
mutung zur reinen Verdächtigung ist es indessen 
nur ein kleiner Schritt. Die Übertragung des Ge
dankens der Vermutung bei der Verschuldens
haftung auf den Nachweis der Kausalität ist des
halb so bedenklich, weil bei der vermuteten Ver
schuldenshaftung immer noch das Band zwischen 
Schädiger und Schaden besteht, während sich in 
unserem Falle die Vermutung überhaupt nur 
noch in dem Konnex zwischen Schaden und Schä
diger verifiziert.
Da der Haftpflichtversicherer auch zur Abwehr 
unberechtigter Ansprüche verpflichtet ist, wird 
er sich seinerseits zu gegebener Zeit einschalten, 
um darzulegen, daß weder eine Störung noch ei
ne Pflichtwidrigkeit seines Versicherungsneh
mers Vorgelegen habe. Dabei ist aber noch nicht 
geklärt, ob unter pflichtwidrig nur die Außer
achtlassung der bestimmungsmäßigen Betriebs
regeln oder ein individueller Maßstab hinsicht
lich der Sorgfaltspflichten zu verstehen ist. In ex
tremen Fällen würde dies bedeuten, daß jeder 
Geschädigte mit einer vermuteten Kausalität be
reits gehört werden müßte, wobei der Gegenbe
weis in vielen Fällen kaum zu führen ist. Nicht ge
klärt ist ferner, ob die Außerachtlassung der be
stimmungsgemäßen Betriebsregeln für diesen 
Vermutungsbeweis genügt, oder ob er auch dann 
erfolgreich ist, wenn der belastete Betrieb nicht 
den Gegenbeweis führen kann, daß er den ihm 
möglichen individuellen Maßstab an Sorgfalts
pflichten erfüllt hat.17) Da diese Auseinanderset
zungen in den von der Haftpflichtversicherung 
gedeckten Abwehrbereich fallen, müssen natür
lich diese Möglichkeiten bei der Prämienkalkula
tion entsprechend berücksichtigt werden.
Unklar ist auch die Lage, wenn dem Betrieb le
diglich eine mitwirkende Ursache angelastet wer
den kann. Wenn sich z. B. in Folge ungünstiger 
Wetterlage aus einem Störfall eine Smogsituation 
für eine Stadt ergibt und in dieser Stadt sodann 
anstelle von durchschnittlich 10 Herzinfarkten 
pro Woche 15 Herzinfarkte im gleichen Zeitraum 
eintreten, welche Patienten oder Hinterbliebe
nen sind in diesem Fall zu einer Klageerhebung 
gegen den haftpflichtversicherten Betreiber einer 
Anlage legitimert. Noch krasser liegt der Fall, 
wenn ein solcher Smog durch einen Betrieb ver
ursacht wird, dessen Emissionen den vorge
schriebenen Rahmen nicht überschreiten. Muß 
eine solche evtl, zu erwartende Emissionsbela
stung haftungsrechtlich selbständig berücksich
tigt werden? Nur am Rande sei schließlich noch
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darauf hingewiesen, daß eine regionale Begren
zung des Einwirkungsbereiches einer Anlage nur 
bei einer gesamtschuldnerischen Haftung vorge
sehen ist.
Schließlich wäre auch bezüglich der Form der 
Versicherung noch einiges anzumerken. Eine 
Pflichtversicherung ist offensichtlich in erster Li
nie deshalb vorgesehen, um dem Anspruchsbe
rechtigten den besseren „unabhängigen“ Schutz 
aus den §§ 158 c ff. VVG18* zukommen zu lassen; 
der bei einer Pflichtversicherung kaum zu ent
behrende Kontrahierungszwang setzt aber doch 
wohl ein mindestens in den Grundlagen einheitli
ches Tarifwerk voraus, das zu erstellen bei der 
ungeheuren Vielzahl und Vielfalt der zu versi
chernden Risiken in absehbarer Zeit kaum mög
lich sein wird. Nicht geregelt ist der Fall, daß ein 
schlecht beleumdeter Betrieb keinen Haftpflicht
versicherer findet, sofern ein Kontrahierungs
zwang nicht eingeführt wird. Es ist aber auch dar
an zu denken, daß ein Betrieb durch die Bela
stung mit hohen Prämien aus Kostengründen in 
eine Zwangslage gerät. Ebenso fehlt — etwa in 
Anlehnung an das vierte Aktionsprogramm der 
Kommission der europäischen Gemeinschaft19* 
— jede Bezugnahme auf internationale Umwelt
schäden, die in anderen Ländern ihre Ursache 
haben oder die in anderen Ländern durch deut
sche Emissionen verursacht werden. Zu beden
ken ist schließlich auch, daß eine Pflichtversiche
rung nur bei einem in der Bundesrepublik 
Deutschland voll zugelassenen Versicherungs
unternehmen in Frage kommen kann.
Über den materiellen Umfang des Versiche
rungsschutzes sowie vor allem über die Haftungs
höchstsummen ist eigentlich generell nichts anzu
merken. Eine Unterbringung derartiger, vielfach 
recht hoher Risiken auf dem internationalen 
Rückversicherungsmarkt dürfte bei einer ver
nünftigen Ausgestaltung der Haftung keine be
sonderen Schwierigkeiten bereiten. 
Abschließend ist noch einmal daran zu erinnern, 
daß die Haftpflichtversicherungsprämie auch als 
Kostenfaktor in den Entstehungspreis des Pro
duktes eingeht. Unterschiedliche Anforderungen 
an den Umweltschutz in den verschiedenen Län
dern der Gemeinschaft und daraus resultierende 
unterschiedliche Kosten einer Haftpflichtversi
cherung können daher auch zu einer Wettbe
werbsverzerrung beitragen oder durch eine Ver
lagerung der Produktion in Länder mit geringe
ren Haftungsanforderungen und billigeren Prä
mien Arbeitsplätze in Deutschland gefährden.
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Zivilrechtsdogmatische Probleme im Hinblick auf den 
Ersatz „ökologischer Schäden“»
Hans Schulte

1. Einführung
Ein im Bundesrat gescheiterter Gesetzesantrag 
des Landes Nordrhein-Westfalen2) hatte u. a. 
zum Ziel, eine Ersatzhaftung für ökologische 
Schäden einzuführen: An den Umweltgefähr
dungshaftungstatbestand des § 22 WHG sollte 
ein Abs. 4 angefügt werden:
„Wird das Gewässer nachhaltig beeinträchtigt, 
hat der nach den vorstehenden Vorschriften zum 
Ersatz Verpflichtete auch die Kosten zu erstat
ten, die eine öffentlich-rechtliche Körperschaft 
im angemessenen Umfang aufwendet, um das 
Gewässer wiederherzustellen oder Beeinträchti
gungen des Gewässers ganz oder teilweise wieder 
auszugleichen.“
Im BImSchG sollte durch einen § 63 Abs.l eine 
Gefährdungshaftung für genehmigungsbedürfti
ge Anlagen eingeführt und in Abs. 2 dieser Be
stimmung formuliert werden:
„ Wird beim Betrieb einer genehmigungsbedürf
tigen Anlage der Naturhaushalt nachhaltig beein
trächtigt, so hat der Betreiber der Anlage unge
achtet seiner Haftung nach Abs. 1 auch die Ko
sten zu erstatten, die eine öffentlich-rechtliche 
Körperschaft im angemessenen Umfang aufwen
det, um den Naturhaushalt wiederherzustellen 
oder Beeinträchtigungen des Naturhaushalts 
ganz oder teilweise auszugleichen“
In beiden Fällen sollte also die zuständige Behör
de einen (verschuldensunabhängigen) Kostener
stattungsanspruch gegen den Verursacher erhal
ten, wenn sie „Beeinträchtigungen des Gewäs
sers“ bzw. „nachhaltige Beeinträchtigungen des 
Naturhaushalts“ beseitigt bzw. ganz oder teilwei
se ausgeglichen hatte.
Nach Ablehnung der Initiative durch die Mehr
heit der Bundesländer im Bundesrat wurde aber 
bekannt, daß auch im Bundesumweltministerium 
und in einer interministeriellen Arbeitsgruppe 
„Umwelthaftungsrecht“ u. a. Vorschläge in die
ser Richtung geprüft werden. Die völlig neuarti
ge Frage einer „ex-post-Haftung“ für „ökologi
sche Schäden“3) wird damit neben den bislang vor 
allem diskutierten Kausalitätsproblemen, Sum
mationsschäden und der weiteren Abkopplung 
der Haftung von Verschulden und Verkehrssi- 
cherungspflichten4) zu einem zentralen Thema 
der Entwicklung des Umwelthaftungsrechts.
Die rechtspolitischen Überlegungen gehen von 
der Arbeitshypothese aus, daß das Umwelthaf
tungsrecht in Richtung von mehr Umweltschutz 
verbessert werden muß, daß u. a. der Kreis von 
Folgen, für die aufgrund umweltrelevanten Han
delns gehaftet wird, auf „ökologische Schäden“ 
erweitert werden müsse.
Ob wirklich ein gesetzgeberischer Handlungsbe
darf besteht, richtet sich also u. a. danach, was 
das geltende Recht hergibt. Die vorliegende Un
tersuchung tastet daher zunächst und vor allem 
die zivilrechtlichen Möglichkeiten und Probleme

de lege lata ab (2.-6.). Sie versucht sodann, 
rechtspolitische Konsequenzen und öffentlich- 
rechtliche Folgeprobleme aufzuzeigen (7.) und 
wendet sich (aus zu erläuternden methodischen 
Gründen) erst am Schluß einer Begriffsbestim
mung des „ökologischen Schadens“ zu (8.).

2. Modellfälle
Fall 1: Unvorsichtiges Hantieren von Handwer
kern mit Feuer vernichtet ein altes Fachwerkhaus 
von kulturgeschichtlichem Wert. Der im Haus 
wohnende Eigentümer hat das Haus mit hohem 
Aufwand an Geld und Freizeit saniert. Er be
trachtet das als sein Hobby.
Fall 2: Infolge eines nuklearen Unfalls wird ein 
Waldgrundstück verseucht, das nicht mehr betre
ten werden kann. Der Wald diente dem nebenan 
wohnenden Eigentümer und vielen Leuten aus 
der nahen Stadt zur Erholung.
Fall 3: Unter Verletzung fremden Eigentums fäl
len Personen alte Bäume auf einem Streuobst
hang, um dessen Unterstellung unter Land
schaftsschutz zu verhindern. Die Bäume sind für 
die Grundstückseigentümer wertlos. Es frustriert 
sie nicht, daß sie keinen Streuobsthang mehr ha
ben.
Fall 4: Durch Grundwasserabsenkung infolge 
von Großbauvorhaben wird ein Feuchtbiotop in 
der Nachbarschaft trockengelegt.
Fall 5: Es sammelt jemand Kiebitzeier, und zwar 
so nachhaltig, daß die Population in dem fragli
chen Gebiet ausstirbt.
Fall 6: Jemand führt einem Gewässer Gift zu, so 
daß die Molche aussterben.
Die Fälle 1 bis 4 bilden eine Gruppe, in der die 
Schäden zwar Veränderungen an einem ge
schützten Rechtsgut darstellen (ein Eingriff in Ei
gentum sind), die aber u. U. nicht in jeder Hin
sicht zu ersetzen sind, weil das „Interesse“ des 
Rechtsgutinhabers evtl, nicht berührt ist. Sein 
Vermögen ist jedenfalls nicht tangiert, er hat in
soweit keinen Schaden, und wenn seine immate
riellen Interessen berührt sind, dann legt er evtl, 
keinen Wert auf sie.
Es ist hier also immer das klassische Schutzobjekt 
Eigentum, das beeinträchtigt wird. Das ist ty
pisch, weil sich auf, in und über Grund und Bo
den alle weiteren interessierenden Vorgänge 
vollziehen. Auf die Fragen, die sich hieraus the
matisch ergeben, sei zunächst nur hingewiesen:
— Wie weit geht das zu ersetzende „Interesse“ 

des Eigentümers?
-  Welcher gesetzgeberische Handlungsbedarf 

ergibt sich evtl, daraus, daß der Eigentümer 
sein Interesse nicht voll wahrnimmt?

-  Welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus, 
daß der Eigentümer nach BGB evtl, nicht ge
zwungen ist, den erhaltenen Schadensersatz 
ökologiegerecht zu verwenden?

— Wer liquidiert den vom Eigentümer nicht li
quidierbaren „ökologischen“ Schaden?
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Die letzte Frage steht gegenwärtig bei der Dis
kussion um den „ökologischen Schaden“ im Mit
telpunkt. Die vorhergehenden Fragen verdeutli
chen, daß es darum allein nicht geht.
Die Fälle 5 und 6 zeichnen sich dadurch aus, daß 
das BGB die geschädigten Gegenstände nicht als 
Schutzobjekt kennt, § 823 I BGB greift nicht. 
Selbst wenn die verursachenden Handlungen 
strafbar sind, so läuft doch auch § 823 II BGB 
leer, weil niemand einen Schaden hat, der nach 
BGB faßbar wäre. Es gibt kein schadenersatz
rechtlich geschütztes Interesse an diesen Gütern, 
weil § 823 II BGB zwar das Vermögen auch dann 
schützt, wenn es nicht um eine Rechsgutverlet- 
zung geht, aber eben auch nur das Vermögen. 
Gleichviel, wer ein Interesse an Kiebitzen und 
Molchen hat, —Vermögenswerte sind sie nicht.

3. Schadenersatz im nichtkommerziellen Be
reich

Die Frage, wie weit das zu ersetzende Interesse 
des Eigentümers geht, ist vorliegend identisch 
mit der Frage des Schadenersatzes im nichtkom
merziellen Bereich. Dazu sei zunächst Fall 1 
(Fachwerkhaus) erörtert, der zwar noch keinen 
„ökologischen Schaden“ behandelt5), aber eine 
Brücke zu wichtigen BGH-Entscheidungen 
schlägt.
Das kommerzielle Interesse des Eigentümers wä
re befriedigt, wenn ein neuzeitliches Gebäude er
richtet wird, das gleichen Substanz- und Miet- 
und damit auch Verkehrswert hat wie das zerstör
te Gebäude. Es fragt sich, ob ein weitergehender 
Anspruch des Eigentümers in Richtung eines 
vorbildgerechten Wiederaufbaus mit weit höhe
rem Aufwand (altes Zimmermannsfachwerk, 
Holzschnitzereien o. ä.) hieran scheitert.
In die Richtung eines weitergehenden Anspruchs 
führt die Beobachtung, daß das Eigentum nicht 
nur seines wirtschaftlichen Wertes wegen ge
schützt wird, sondern auch wegen seiner frei
heitsverbürgenden Wirkungen und des Persön
lichkeitsschutzes des Eigentümers6* Es gibt zwar 
keinen Geldersatz für immaterielle Schäden bei 
Sachbeschädigung, §§ 253, 847 I, 1 BGB. Ande
rerseits schließt dies aber die Naturalrestitution 
auch dann nicht aus, wenn hinter ihrem Verlan
gen nur immaterielle Interessen stehen7* Das be
weist § 249,2 BGB. Daraus ergibt sich nämlich, 
daß das in § 823 I BGB geschützte Interesse des 
Eigentümers weiter geht, als sein Vermögensin
teresse. Geschützt ist nicht einfach das Vermö
gensinteresse, sondern das Integritätsinteresse 
des Eigentümers. Integritätsinteresse aber ist 
mehr als Vermögensinteresse. Der BGH spricht 
von „Vorrang des Integritätsinteresses vor dem 
Kompensationsinteresse“8* Wiederherstellung 
in Natur kann daher auch dort gefordert werden, 
wo das Vermögensinteresse des Eigentümers 
auch mit einer billigeren Lösung befriedigt wür
de. Die Grenze liegt erst beim „unverhältnismä
ßigen“ Aufwand des § 251 II BGB.
Vom BGH wird diese Problematik in der Modell- 
bootentscheidung des VI. Zivilsenats9* behan
delt. Nach dem Inhalt dieser Entscheidung muß 
die Richtigkeit der soeben geäußerten Ansicht in 
Zweifel gezogen werden: Der BGH sagt, der in 
Geld berechnete Herstellungsanspruch des §

249,2 BGB setze wie der Wiederherstellungsan
spruch des § 249,1 BGB voraus, daß die Herstel
lung der Sache überhaupt noch möglich ist. To
talschaden schließe das allerdings nicht aus, so
lange Ersatzbeschaffung einer gleichartigen und 
gleichwertigen Sache in Betracht kommt10*, was 
im Modellbootfall aber ausscheide: Es handelte 
sich dort um die Zerstörung einer von einem 
Bastler in fünfjähriger Freizeitarbeit gefertigten 
2 m langen „Kopie“ eines Kriegsschiffes. Das 
Modell war schwimmfähig, mit Elektronik ausge
rüstet, und der Bastler hatte mit ihm Wettbewer
be gewonnen und hohe Anerkennung erlangt. 
Diese Funktion könne ein Nachbau von anderer 
Hand nicht herbeiführen, sagt der BGH. Es wür
de durch Neuherstellung nur ein dem alten Mo
dell zwar nachempfundenes, aber in jedem Fall 
neues, anderes Objekt entstehen11* Ein solches 
Bastlerstück, das mit eigenen, individuellen, spe
ziell vom Bastler für diesen Fall entwickelten Plä
nen hergestellt ist, sei wie ein Kunstwerk ein Uni
kat und als solches nicht reproduzierbar12* Da 
Naturalrestitution im Streitfall also unmöglich 
sei, spiele auch die Frage der Zumutbarkeit des § 
251 II BGB keine Rolle. Das Integritätsinteresse 
habe seine notwendige Grenze dort, wo keine 
Möglichkeit bestehe, die verlorene Integrität zu
rückzugewinnen. Dann bleibe dem Eigentümer 
nur der Kompensationsanspruch nach § 251 I 
BGB für die wirtschaftlichen Vermögenseinbu
ßen13*
Was ergibt sich daraus für das zerstörte denkmal
geschützte Haus? Auch die vollkommenste 
Nachahmung des alten Hauses schafft doch nur 
ein neues Haus. Das alte Unikat ist unwieder
bringlich. Die Kopie mag für sich vielleicht sogar 
denkmalschutzwürdig sein, sie wäre das aber nur 
aus anderen Gründen als das alte Haus. Das neue 
Haus ist mit dem alten nicht identisch. Das alte 
war wie das Modellboot ein Unikat.
Hier muß nun allerdings die Frage gestellt wer
den, ob man von Naturalrestitution Wiederher
stellung der Identität verlangen kann. Das geht 
eindeutig zu weit, denn sonst gäbe es nie Natural
restitution. Dann muß man aber weiter fragen, 
ob der BGH nicht Integrität und Identität ver
wechselt: Der BGH14* lehnt in der Modellboot- 
Entscheidung den Satz ab, wonach Naturalresti
tution immer schon dann verlangt werden kann, 
wenn damit ein Zustand erreicht wird, der dem 
ursprünglichen Zustand näher kommt, als der 
Zustand ohne Naturalrestitution. Diese Ableh
nung begründet der BGH mit dem schon oben zi
tierten Satz von der notwendigen Grenze des In
tegritätsinteresses in der Möglichkeit, die Integri
tät wiederzugewinnen. Darin scheint ein Denk
fehler zu stecken: Die Frage war: Kann Natural
restitution in Form annäherungsweiser Wieder
herstellung verlangt werden? Die Antwort des 
BGH lautet „nein“, weil nicht die Möglichkeit 
voller Wiederherstellung besteht!
Hinzuzufügen ist, daß der BGH sich außerdem 
mit seiner Ablehnung annäherungsweiser Wie
derherstellung in Widerspruch zu der absolut 
herrschenden Meinung15* setzt: Von einem solch 
engen Begriff der Naturalrestitution geht das 
BGB nicht aus. Niemand sagt, daß von Natural
restitution nur dann die Rede sein könne, wenn
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genau der Zustand geschaffen wird, der auch oh
ne das schädigende Ereignis bestünde. Beim 
Ausbeulen der Karosserie eines Pkw wird ein 
identischer Zustand keineswegs geschaffen. Was 
durch Reparatur geschaffen wird, ist ein gleich
wertiger Zustand. Der Pkw hat sein altes Ausse
hen wieder, das genügt16) Ganz selbstverständ
lich werden vor allem Arzt- und Krankenhausko
sten als Herstellungskosten i.S. des § 249,2 BGB 
angesehen17) Und dies geschieht, obwohl nach 
einer Heilbehandlung niemals genau derjenige 
Zustand besteht, der ohne das schädigende Er
eignis bestanden haben würde. Es geht bei der 
Naturalrestitution also um die Wiederherstellung 
eines möglichst gleich artigen Zustandes, sei es in 
wirtschaftlicher, sei es in sonstiger Hinsicht. Ein 
zweites Mißverständnis besteht darin, daß Natu
ralrestitution dann ausgeschlossen sein solle, 
wenn ein völlig gleich wertiger Zustand nicht ge
schaffen werden kann. Auch dies ist nicht halt
bar. Das Zivilrecht kennt schon seit langem die 
teilweise Naturalrestitution. Es zweifelt im Grun
de niemand daran, daß die Kosten für die Repa
ratur einer Sache auch dann ersetzt verlangt wer
den können, wenn nicht ein völlig gleichwertiger 
Zustand geschaffen werden kann18* Der verblei
bende ökonomische (technische oder merkanti
le) Minderwert ist dann eben in Geld nach § 2511 
BGB auszugleichen. Es kommt ja auch niemand 
auf die Idee, einem Kranken die Kosten für Arzt 
und Krankenhaus, also die Kosten der Naturalre
stitution, abzusprechen, weil er nur teilweise wie
derhergestellt werden kann. Selbstverständlich 
hat auch das Unfallopfer, dem ein Körperteil am
putiert werden muß, einen Anspruch auf Ersatz 
von Arzt- und Krankenhauskosten, und die frag
los zu ersetzenden Kosten für eine Prothese 
schaffen weder der Substanz noch dem Wert nach 
einen identischen Gegenstand, sondern nur ein 
Surrogat. Bei Körperschäden haben wir sehr 
deutlich eine Surrogationslösung, eine Naturalre
stitution durch Maßnahmen, die weder nach Art 
noch nach Wert mit dem ursprünglichen Zustand 
übereinstimmen.
Es ist daher die Frage der Wiederherstellbarkeit 
(und damit auch der Neuherstellung) sowohl im 
Modellbootfall als auch in unserem Kulturdenk
malfall im Ausgangspunkt zu bejahen19)
Es muß dann allerdings der Aspekt der Verhält
nismäßigkeit, § 251 II BGB, diskutiert werden. 
Für den Kulturdenkmalfall ergibt sich dabei m. 
E. in aller Kürze: Der Wunsch, in einem beson
deren Haus zu wohnen, und seine Erfüllung sind 
legal und legitim. Die Aufwendungen des Eigen
tümers für Restaurierung und Erhaltung schaffen 
oft keine merkantilen Werte, werden aber von 
der Allgemeinheit begrüßt. Es liegt im öffentli
chen Interesse, daß sich vermögende Leute sol
che Liebhabereien leisten, weil an dem Ergebnis 
dieser Liebhaberei ein öffentliches Interesse be
steht. Man kann m. E. also ökologische Interes
sen bei der Abwägung nach § 251II BGB durch
aus zugunsten des Geschädigten berücksichtigen. 
Der BGH sagt in der Unfallnarbenentscheidung 
von 197420), bei Körperschäden sei das schutz
werte Interesse an der körperlichen Integrität 
nicht am Maßstab der Wirtschaftlichkeit zu mes
sen. M. E. darf das auch nicht geschehen bei

ideellen, vom Eigentumsschutz im Ausgangs
punkt über § 249,2 BGB gedeckten Interessen.
Dagegen zu stellen sind allerdings die Interessen 
des Schädigers. Hier ist insbesondere folgender 
Gedanke anzuführen: Wenn man schon beim 
Geschädigten öffentliche Interessen in die Waag
schale wirft, dann muß gefragt werden, ob es 
nicht auf seiten des Schädigers zu einer Art Son
deropfer führt, wenn er dafür haftbar gemacht 
wird. Es mag leicht sein, dies als unbeachtlich ab
zutun bei einer Verschuldenshaftung, um die es 
bislang ging. Aber könnte man sich das auch 
noch so leicht machen bei einer Gefährdungshaf
tung? Dieses Bedenken ist nicht aus der Luft ge- ■ 
griffen: In der gerade erwähnten Unfallnarben
entscheidung sagt der BGH, es komme bei der 
Abwägung nach § 251 II (bzw. § 242) BGB u. a. 
auf den „Grad der Verantwortlichkeit des Ersatz
pflichtigen“ an. Es ist die Frage, ob man das zivil- 
rechtlich einfach mit dem Hinweis auf das um
weltrechtliche Verursacherprinzip abtun kann. 
Ganz abwegig wäre das Eindringen des Verursa
cherprinzips über die Abwägungsklausel des § 
251 II BGB oder über die Generalklausel des § 
242 BGB nicht.
Das führt zu folgender zusammenfassender Aus
wertung:
— Das Integritätsinteresse des Eigentümers ist 

über sein ökonomisches Interesse hinaus ge
schützt.

— Die Kosten von Naturalrestitution sind kein 
verbotenes Schmerzensgeld21*

— Annäherungsweise Naturalrestitution kann 
verlangt werden. Die Rechtsprechung des 
BGH im Modellbootfall steht dem allerdings 
partiell entgegen.

— Das BGB verlangt insbesondere bei deh Ko
sten der Naturalrestitution für immaterielle 
Schäden bzw. für Schäden, bei denen ein „Af
fektionsinteresse“ des Eigentümers im Spiel 
ist, die Prüfung der Verhältnismäßigkeit der 
Aufwendungen. Bei dieser Prüfung kommen 
auch öffentliche Interessen in die Abwägung, 
vielleicht gar das Verursacherprinzip. Zivil- 
rechtlich sind hier Schranken, die sich aller
dings kaum klar darstellen lassen, ja bislang 
kaum diskutiert worden sind.

— Es bleiben zivilrechtlich nicht ersatzfähige 
Minderungen immaterieller „öffentlicher“ 
Werte (hier des Denkmalschutzes). Es kann 
vom Eigentümer gewiß nicht für die Trauer 
seiner Mitbürger darüber liquidiert werden, 
nun nur noch eine Kopie besichtigen zu kön
nen.

— Es bleiben aber auch beim Eigentümer sogar 
bei der vorliegend vertretenen weiten Auffas
sung nicht liquidierbare Folgen, nämlich sein 
„Schmerz“ darüber, statt des alten Unikats 
nur noch eine, wenn auch ziemlich perfekte, 
Kopie zu besitzen. Ersatz für diesen Schmerz 
scheitert an §§ 253, 847 I 1 BGB.

Der Fachwerkhaus-Fall zeigt also weit über sei
nen Sachverhalt hinaus die Probleme, um die es 
auch beim eigentlichen ökologischen Schaden 
geht.
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4. Folgen außerhalb des Privatinteresses
Der Schadenersatz im Modellfall 2 geht zunächst 
dahin, daß der Eigentümer den Wert des Waldes 
ersetzt bekommt. Dies ist der Wert des aufste
henden Holzes plus Wert des Grundstücks. Da
mit kann er ein neues Grundstück kaufen und 
sich einen neuen Wald pflanzen. Oder er kann 
sich gleich einen fertigen Wald kaufen, der die
selbe Beschaffenheit hat wie der vernichtete 
Wald. Zwei problematische Gesichtspunkte er
geben sich in dieser Situation:
•  Was soll man machen, wenn der geschädigte 
Eigentümer nicht daran denkt, einen neuen Wald 
zu pflanzen? Und was soll man machen, wenn er 
sich einen „fertigen“ Wald kauft, so daß im Er
gebnis die Waldfläche vermindert bleibt?
• Was soll bezüglich der Zeit gelten, bis der even
tuelle neue Wald gewachsen ist und denselben 
Erholungswert (um nur von diesem zu reden) 
bietet, wie der alte Wald bot? Bezüglich dieses 
Zwischenzeitschadens, wie man das nennen 
könnte, besteht kein Eigentümerinteresse, es sei 
denn das, daß der Eigentümer dort selbst spazie
ren gehen möchte. Dieser Nutzungsausfall für 
den Eigentümer aber ist, falls er nach der Recht
sprechung zum Nutzungsausfall in der Zeit bis 
zur Reparatur22* überhaupt ersetzbar ist, jeden
falls vernachlässigbar klein im Vergleich zum 
Ausfall für die Allgemeinheit, der der Wald im 
Rahmen des § 14 BWaldG zum Zwecke der Er
holung frei zugänglich ist.

Es bleiben hier also in jedem Fall Folgen, die 
nicht zugleich mit dem Schaden des Eigentümers 
wiedergutgemacht werden, nämlich entweder die 
Minderung der Waldfläche oder zumindest der 
Zwischenzeitschaden.
In Fall 3 (Streuobsthang) ist klar, daß die Eigen
tümer schon ganz unabhängig davon, ob sie wol
len oder nicht, keinen neuen Streuobsthang be
kommen: Nicht das Grundstück ist vernichtet, 
sondern nur sein dünner Baumbestand. Nach den 
Grundsätzen der Gehölzbewertung23* kann es 
nur um die Minderung des Grundstückswertes 
gehen. Dieser ist nicht sofort in Natur wiederher
stellbar, das Biotop bleibt vernichtet. Als Scha
denersatz für die Eigentümer bliebe die Entschä
digung für die Bäume. Mangels Möglichkeit an
nähernder Naturalrestitution könnte es nur um 
deren ökonomischen Wert gehen. Bei der Frage, 
wie dieser Schaden zu ermitteln ist, hat sich die 
„Methode Koch“24* durchgesetzt. Für alte Obst
bäume, die den Verkehrswert des Grundstücks 
kaum erhöhen, ist da nicht viel zu holen. 
Allerdings soll auch nach dieser Methode die Ge
hölzfunktion eine große Rolle spielen25*, und 
zwar als Kriterium für die Wahl der Größe zu 
pflanzender Ersatzbäume („funktionsbezogener 
Sachwert“). Das kann aber vorliegend nicht dazu 
führen, daß jeder der privaten Grundeigentümer 
die Biotop-Funktion der Bäume zum Anlaß neh
men kann, die Pflanzung möglichst großer Bäu
me zu fordern. Der Eigentümer als Naturschüt
zer, — das wäre zwar begrüßenswert und bleibt in 
Analogie zu den zu Fall 1 (Fachwerkhaus) ge
brachten Ausführungen in Sonderfällen zivil- 
rechtlich auch denkbar. In Fall 3 scheidet das 
aber deswegen aus, weil der ökologische Wert

von Baumbeständen nicht aus der Funktion ein
zelner Grundstücke folgt, sondern sich erst aus 
dem Zusammenwirken der Eigenart einer Viel
zahl von Grundstücken ergibt. Ein Schadener
satz nach den Grundsätzen der Naturalrestitution 
über den ökonomischen Schaden hinaus scheidet 
hier auf privatrechtlicher Basis daher aus.
An dieser Stelle zeigt sich allerdings ein überra
schender öffentlich-rechtlicher Ansatz de lege la
ta: Es gibt örtliche Baumschutzsatzungen, die bei 
Zerstörung geschützter Bäume Ersatzpflanzun
gen oder Ausgleichszahlungen dafür anord
nen26* Erst bei diesen Ausgleichszahlungen dürf
te es nicht auf den ökonomischen, sondern auf 
den ökologischen Wert des Baumes ankom
men27*, wie immer dieser nun zu errechnen sein 
mag; ohne Umsetzung in Geld geht es auch hier 
nicht!
Es gibt also Fälle, in denen beim ökologischen 
Schwerpunkt der Folgen mit zivilrechtlichen An
sprüchen de lege lata nicht zu helfen ist. 
Hiernach sind die Erkenntnisse aus den ersten 
drei Fällen zusammenzustellen:
— Es gibt Fälle, in denen der privatrechtliche 
Schadenersatzanspruch den ökologischen Scha
den umfaßt (vgl. insb. Fall 1). Insofern ist es eine 
nicht voll schlüssige Verallgemeinerung, wenn 
man sagt, ökologische Schäden entzögen sich 
dem Zivilrecht völlig28*
— Es gibt aber Fälle, in denen das durchaus zu
trifft (Fälle 2 und 3).
— Vor allem aber ist festzuhalten: Die Einbezie
hung ökologischer Schäden in den zivilrechtli
chen Schadenersatzanspruch führt zur Verfü
gungsbefugnis des Anspruchsberechtigten über 
diesen Anspruch und damit zu privater Verfü
gungsbefugnis über Umweltgüter. Allein schon 
wegen dieser Erkenntnis muß man den Wert aller 
wohlgemeinten Versuche, möglichst viele ökolo
gische Schäden zivilrechtlich greifbar zu machen, 
sehr skeptisch beurteilen.

5. Zivilrechtliche Verfügungsbefugnis über Um
weltschutz?

In Fall 4 (trockengelegtes Feuchtbiotop) haben 
wir wieder einen Ausnahmefall, in dem die Gel
tendmachung der Eigentümerrechte zugleich ei
ne völlige Befriedigung der ökologischen Interes
sen mit sich bringen könnte: Naturalrestitution 
ist hier sehr weitgehend möglich durch ständige 
Zuführung von Wasser; das Biotop wird sich 
schnell erholen (nehme man mal an). Da der Ei
gentümer Naturalrestitution auch ohne ein öko
nomisches Interesse verlangen kann, ist hier 
Schadenersatz nach § 249,2 BGB zu leisten. Es 
tritt nun aber besonders deutlich das Problem 
hervor, das sich ergibt, wenn der Eigentümer die
sen Schaden gar nicht liquidieren will, etwa, weil 
er die trockengelegte Stelle nun umbrechen und 
damit endlich seine Maisäcker arrondieren 
kann29*
Es unterliegt also die Realisierung des Schaden
ersatzanspruchs der völligen Dispositionsfreiheit 
des Berechtigten. Weder hier noch in einem der 
zuvor behandelten Fälle ist die Verknüpfung der 
ökologischen Folgen mit den ökonomischen 
Schäden derart gestaltet, daß die Realisierung 
des Anspruchs auf Ersatz der ökonomischen
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Schäden die Wiedergutmachung der ökologi
schen Folgen garantiert30) Allerdings ist zivil- 
rechtlich dabei noch folgendes zu beachten: Bei 
Körperschäden verlangt der BGH für die Gel
tendmachung von Kosten für eine beabsichtigte 
Wiederherstellungsmaßnahme, daß der Geschä
digte diese Maßnahme auch wirklich vorzuneh
men beabsichtigt31* Bei Ersatz von Wiederher
stellungskosten für ein beschädigtes Kfz hat der 
BGH zwar keine Wiederherstellungsabsicht des 
Geschädigten verlangt32* Trotzdem dürfte die 
Wiederherstellungsabsicht auch bei der Natural
restitution für immaterielle Schäden zu verlangen 
sein33)

6. Güter ohne privatrechtliche Zuordnung
Die Fälle 5 und 6 zeichnen sich dadurch aus, daß 
ein privatrechtlicher Ersatzanspruch von vorn
herein ausscheidet. Für Fall 6 bedarf das aller
dings der Begründung: Nicht dem Jagd- und Fi
schereirecht unterliegende Tiere sind nicht nur 
herrenlos, sie unterliegen auch niemandes An
eignungsrecht. Der Wassereigentümer (wenn es 
ihn denn überhaupt gibt) ist nicht als solcher auch 
Eigentümer der im Wasser lebenden Tiere, und 
der Eigentümer des Gewässergrundstücks ist es 
auch nicht. Daran scheitert jeder privatrechtliche 
Anspruch auf Ersatz der Kosten für eine Wieder
herstellung der tierischen Population. (§ 22 
WHG bleibt dabei allerdings noch außer Be
tracht.) Das liegt nicht im Schutzbereich der zivil- 
rechtlichen Schadenersatznormen. Gerade wenn 
wir sagen, daß Privateigentum nicht zur Verfü
gung über Umweltgüter führen darf und wenn 
wir das Eigentum deshalb insoweit immer weiter 
einschränken, dann kann man schlecht diese Um
weltgüter dem Eigentümer nur deswegen zuord
nen, damit er Schadenersatz für sie verlangen 
kann. Konsequent ist nur eine öffentlich-rechtli
che Schadenersatznorm.
Aus den Fällen 5 und 6 folgt also nur eines, was 
auch bei den Fällen 1 bis 4 deutlich wurde: Wenn 
man in ihnen einen Ersatz von ökologischen 
Schäden will, so ist auf das Zivilrecht kein Ver
laß: Es gibt zwar, wie gezeigt, Fälle, in denen auf 
der gegenwärtigen zivilrechtlichen Basis auch 
ökologische Schäden ersetzt verlangt werden 
können. Aber das ist ein mehr zufälliges Ergebnis 
in Einzelfällen und nicht etwa im BGB systema
tisch angelegt.

7. Zu § 22 WHG
Es könnte nun sein, daß wenigstens für den Be
reich des Umweltmediums Wasser etwas anderes 
gilt, weil es § 22 WHG gibt. Das könnte auch 
lehrreich sein für die Frage der Einführung eines 
Gefährdungshaftungstatbestandes in anderen 
Umweltbereichen bzgl. der dortigen ökologi
schen Schäden.
§ 22 I WHG unterscheidet sich von § 823 I BGB 
entscheidend dadurch, daß das Schutzobjekt, das 
Wasser, nicht als Eigentum eines Rechtsträgers 
geschützt wird. Es geht vielmehr unmittelbar um 
Vermögensschäden, die sich durch Veränderung 
der Beschaffenheit des Wassers infolge Einlei-

tens und Einbringens ergeben. Die Folgerungen 
daraus sind in aller Kürze: '
•  § 22 WHG betrifft nicht unmittelbar die Verän
derung des Umweltmediums Wasser selbst, son
dern die durch diese Veränderung bewirkten Fol
geschäden.
• Anspruchsberechtigt ist nicht jeder, der irgend
wie unter Folgen zu leiden hat (etwa nicht der 
Pächter der Anglergaststätte34)). Der Schaden 
muß vielmehr im „Schutzbereich“ der Norm lie
gen3̂  Das sind die Schäden der Gewässernutzer, 
der Unterhaltungspflichtigen und gegebenenfalls 
der Gewässer- bzw. Gewässergründstückseigen
tümer.
• Es ist nicht zu bezweifeln, daß sich durch das 
Drohen von Ersatzleistungen in diesem Bereich 
mittelbar positive Folgen auch für den Schutz der 
Wasserökologie ergeben können. Der Fischerei
berechtigte mag insoweit einiges bewirken kön
nen. Aber es kommt dann wieder zu der prekä
ren Situation, daß die Ökologie darauf angewie
sen bleibt, daß der Berechtigte seine Ansprüche 
auch geltend macht. Gerade beim Fischereibe
rechtigten liegt es nahe, daß er sich gern in Geld 
abfinden läßt, ohne auf Naturalrestitution zu be
stehen. Diese faktische Verfügungsmacht über 
die Ökologie erscheint problematisch.
• Eine wichtige Frage ist die, ob und inwieweit 
die öffentliche Hand qua Eigentum am Gewässer 
schadenersatzberechtigt sein kann. Dabei halte 
ich den Ansatz von LADEUR36* nicht für richtig. 
Dieser stellt zumindest teilweise auf das Eigen
tum am Wasser ab, bei der Sandoz-Katastrophe 
auf das Eigentum an der fließenden Welle im 
Rhein. Solches Eigentum gibt es m. E. nicht37*
• Für die Wiedergutmachung ökologischer Schä
den im Gewässerbereich kann danach m. E. nicht 
eine privatrechtliche Zuordnung der Nutzung 
maßgebend sein, sondern nur die Zuordnung ei
ner Verantwortung für den ökologischen Zu
stand des Gewässers. Ob § 22 WHG das leistet, 
erscheint sehr fraglich. Aber § 28 I 3 WHG er
möglicht den Landeswassergesetzen die Ausdeh
nung der Unterhaltungslast auf die Erhaltung der 
Selbstreinigungskraft und die biologische Funk
tion des Wassers, was unmittelbar zur Ökologie 
des Wassers führt. Bislang zeigen erst die Lan
deswassergesetze von Bayern, Rheinland-Pfalz, 
Saarland und Nordrhein-Westfalen Regelungen 
in diese Richtung. Das beweist dringend Hand
lungsbedarf in den übrigen Ländern38)
• Allen m. E. mehr oder weniger gewaltsamen 
Versuchen einer weiteren Ausdehnung von § 22 
WHG in Richtung von Ersatzansprüchen von Fi
schereiberechtigten auf Wiederherstellung der 
gesamten Wasserökologie als Lebensgrundlage 
der Fische39) ist folgendes entgegen zu halten: § 
22 WHG hat als Schutzobjekt die Beschaffenheit 
des Wassers. Es ist aber das Wasser den Ersatz
berechtigten nicht zugeordnet. Das Wasser wird 
durch § 22 WHG nicht zum privaten Schutzob
jekt der Nutzer. § 22 WHG will daher nicht das 
Integritätsinteresse der Fischereiberechtigten 
bzgl. des Objektes Wasser schützen, sondern nur 
das Vermögensinteresse. Der Schadenersatzan
spruch aus § 22 WHG kann folglich nie das Ver
mögensinteresse übersteigen. Die Fischer kön
nen nur Geldausgleich für ihre Vermögensverlu-
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ste verlangen, aber keinerlei Naturalrestitution 
bzgl. des ihnen gar nicht zugeordneten Schutzob
jekts Wasser.
• Ferner ist bei § 22 WHG die Problematik von 
Vorsorgemaßnahmen gegen künftige Beein
trächtigungen zu beachten. Die Rechtsprechung 
verlangt dabei eine konkrete Gefährdung40) 
Oder kann man etwa mit Analogien zum An
spruch auf Ersatz von Fangprämien für den Wa
renhausdetektiv gegenüber den Warenhausdie
ben arbeiten?41* Beim Ersatz der nach der San- 
doz-Katastrophe geplanten „Vorsorge“-Maß- 
nahmen42) könnten diese Gedanken eine Rolle 
spielen.

8. Zum System des Rechts der außervertragli- 
chen Schadenshaftungen

Rechtswissenschaftlich, vielleicht aber auch 
rechtspolitisch, besteht Anlaß, sich über die 
Rechtsnatur der verschiedenen zivilrechtlichen 
Haftungen Gedanken zu machen. Es lassen sich 
unterscheiden:
1. Verschuldenshaftung: Das ist der klassische 
Bereich des § 823 BGB.
2. Haftung für Rechtswidrigkeit: Darunter ver
stehe ich Haftungen für Verletzungen von Ver
kehrssicherungspflichten unter Absehen von 
Verschulden. Das einzige klare Beispiel, das es 
dafür gibt, ist m. E. die kommende Produkthaf
tung für „Fehler“ Es ist unrichtig, dort von Ge
fährdungshaftung zu sprechen43*
3. Gefährdungshaftungen: Gefährdungshaftun
gen zeichnen sich dadurch aus, daß sie nicht nur 
von Verschulden, sondern auch von Rechtswid
rigkeit absehen. Dabei wird oft übersehen oder 
mißverstanden, daß die meisten vorkommenden 
konkreten Fälle, die nach Gefährdungshaftungs
tatbeständen zu beurteilen sind, durchaus eine 
Verletzung von Verkehrssicherungspflichten 
zum Inhalt haben. Dadurch werden diese Fälle 
aber nicht wieder zur Haftung für Rechtswidrig
keit. Vielmehr sehen die Gefährdungshaftungs
tatbestände einfach von der Frage ab, ob es sich 
um Verletzungen von Verkehrssicherungspflich
ten handelt oder nicht44)
Nicht hierhin gehören aber die Haftungen für 
rechtmäßige Eingriffe.
Die Haftung nach § 22 WHG ist im Gegensatz zu 
einem weitverbreiteten Mißverständnis45* keine 
Haftung für Rechtswidrigkeit, wohl aber Gefähr
dungshaftung. Das Mißverständnis resultiert dar
aus, daß eine Beeinträchtigung im Rahmen einer 
erteilten Bewilligung rechtmäßig ist. Eine solche 
kann nur zu Entschädigungsansprüchen gern. § 8 
III oder § 10 II 2 WHG führen, also für Hinnah
me rechtmäßiger Schädigungen, nicht aber nach 
§ 22 WHG. Dies berechtigt jedoch nicht dazu, 
bei § 22 WHG von einer Haftung für Rechtswid
rigkeit zu sprechen, ganz abgesehen davon, daß 
es wegen § 8 I I 2 WHG insoweit relevante Bewil
ligungen kaum noch gibt.
4. Haftung für erlaubte Eingriffe: Hierzu gehö
ren § 904 BGB, § 90611,2 BGB, § 14 BImSchG, § 
114 BBergG (teilweise), § 1011,2 WHG. Die Fäl
le sind, wie gesagt, von der Gefährdungshaftung 
zu unterscheiden: Dort wird von Rechtswidrig
keit abgesehen, hier aber besteht Haftung trotz

vorliegenden Ausschlusses der Rechtswidrigkeit, 
also trotz erlaubten Eingriffs.
Es mag Tatbestände geben, die beides umfassen, 
also Haftung für erlaubte Eingriffe wie auch die 
Gefährdungshaftung, nämlich bei § 114 BBergG 
und überall dort, wo es nicht nur um Sach-, son
dern auch um Körperschäden geht, denn letztere 
werden nirgends erlaubt. Die Unterscheidung 
bleibt aber wichtig und ist wohl versicherungs
rechtlich unabdingbar, weil erlaubte Schädigung 
nicht versicherbar ist.
Erlaubt sind Eingriffe und Sachschäden durch 
den zugelassenen Normalbetrieb im Umfang der 
Zulassung.
5. Haftung ohne Kausalität: Dahin gehören nicht 
die Fälle der Haftung infolge von Beweislastum
kehr. Haftungsnorm ist auch dort immer eine der 
zuvor genannten Anspruchsgrundlagen. Es sind 
hier aber Vorsorgeaufwendungen und „Fangprä
mie“ zu nennen, was deren Problematik zeigt. 
Schäden, bei denen nach wahrscheinlicher Betei
ligungsquote gehaftet wird, würden ebenfalls 
hierhin gehören. Beispiele dafür gibt es bei uns 
noch nicht, es sei denn, man zählt § 830 BGB da
zu. Die Lösung dürfte in Richtung von Fonds
und Versicherungskonstruktionen gehen. Eine 
solche Haftung wäre unabhängig von der Einord
nung in eine der zuvor genannten Kategorien. 
Bei der Fassung eines neuen Gefährdungshaf
tungstatbestandes wird man auf diese Unter
scheidungen zu achten haben und überlegen müs
sen, ob man eine Ausdehnung der Haftung auf 
erlaubte Schädigungen will. Vor allem aber wird 
man überlegen müssen, ob sich die Haftung für 
ökologische Schäden an die Haftungen für er
laubte Schädigungen anschließen, ob sie also in 
diesem Sinne akzessorisch sein soll. Problema
tisch ist schon die Akzessorietät im obengenann
ten nordrhein-westfälischen Entwurf, weil darin 
möglicherweise eine Verweisung auf das Zivil- 
recht liegt, was m. E. verfehlt wäre.
Insgesamt geht es — kurz gesagt — bei dieser Ein
teilung um die Herstellung der Einheit von zivil- 
rechtlicher, verwaltungsrechtlicher und versiche
rungsrechtlicher Beurteilung46* Also: Geneh
migte Handlungen sind rechtmäßig, auch in ihren 
Folgen, soweit es um Sachschäden geht. Diese 
Folgen können daher nicht zum Tatbestands
merkmal einer Gefährdungshaftung gemacht 
werden, sondern nur eines Aufopferungstatbe
standes. Das ist zumindest versicherungsrechtlich 
relevant: Erlaubte Schädigungen sind haftpflicht
rechtlich nicht versicherbar.

9. Rechtspolitische Folgerungen
1. Die genannten (weitgehend konstruierten) 
Fälle zeigen allesamt, daß ein rechtspolitischer 
Handlungsbedarf nicht ausgeschlossen werden 
kann.
2. Es fällt aber auf, daß solche Fälle einem nicht 
gerade zufließen. Sie liegen nicht auf der Hand, 
es besteht m. E. kein skandalöser Zustand, der 
ein Handeln des Gesetzgebers unabdingbar er
forderlich machte, jedenfalls nicht mit Bezug auf 
Immissionsfälle. Beim Gewässerschutz dürfte 
das anders sein.
3. Von alledem einmal abgesehen, sollen die vor
stehenden Ausführungen aber verdeutlichen,
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daß nach der zivilrechtlichen Dogmatik für den 
Ersatz ökologischer Schäden keine hinreichende 
Vorsorge getroffen ist und auch kaum getroffen 
werden kann. Auf das BGB ist insoweit „kein 
Verlaß“ Die Fälle, in denen es nach BGB zu 
Haftungen für ökologische Schäden kommt, 
sind, relativ zum Problem, „zufällig“ Das Sy
stem des BGB und auch das der außerhalb des 
BGB geregelten Gefährdungshaftungen ist nicht 
„geeicht“ auf ökologische Schäden.
4. Zu beachten ist, daß die in Einzelfällen zu § 
823 BGB und § 22 WHG versuchten Ausdehnun
gen des Schadenersatzes in der Rechtsprechung 
keineswegs abgesichert sind, sondern ihr teilwei
se sogar widersprechen.
5. Aber selbst wenn man diese Bedenken über
windet und auch sonst das Zivilrecht stärker auf 
ökologische Schäden „eichen“ könnte, bliebe das 
prinzipielle Bedenken, daß damit die private 
Verfügungsbefugnis über solchermaßen ausge
dehnte Schadenersatzansprüche zu einer priva
ten Verfügungsbefugnis über Umweltbelange 
führen würde. Das ist untragbar.
6. Es ist somit konsequent, wenn für den Ersatz 
ökologischer Schäden eine öffentlich-rechtliche 
Lösung gesucht wird.
7. Die Problematik ist aber komplizierter, als der 
nordrhein-westfälische Entwurf erkennen ließ:
a) Zu behandeln ist das Problem der Konkurrenz 
des öffentlich-rechtlichen Ersatzanspruchs zu 
evtl, möglicherweise eben doch bestehenden zi
vilrechtlichen Ansprüchen in dieselbe Richtung.
b) Dieses Konkurrenzproblem besteht nicht nur, 
wenn der privatrechtliche Anspruch geltend ge
macht wird, sondern auch und gerade dann, 
wenn er nicht geltend gemacht wird. Es müßte m. 
E. an Mechanismen gedacht werden, wie dieser 
Anspruch auf eine Behörde übergeleitet werden 
könnte.
c) Zu behandeln wäre das Problem der Zwischen- 
zeitschäden, das darin besteht, daß es insoweit 
keine Wiederherstellung, auch keine „annähe
rungsweise“ Wiederherstellung gibt.
d) Zu behandeln wäre darüberhinaus die Frage 
nichtausgleichbarer ökologischer Schäden, die 
Überschreitung der o. g. „Schmerzgrenze“ Der 
nordrhein-westfälische Entwurf sprach von Wie
derherstellung des Naturhaushalts oder vom voll
ständigen oder teilweisen Ausgleich von Beein
trächtigungen des Naturhaushalts. Was auch 
nicht annäherungsweise wiederhergestellt wer
den kann, wäre hiernach nicht ersatzpflichtig ge
wesen.
8. Hier ließe sich bei einer öffentlich-rechtlichen 
Lösung allerdings aufbauen auf Erfahrungen mit 
dem ex-ante-Ausgleich und -Ersatz aufgrund von 
§ 8 II 1 und IX BNatSchG.
Zu dem, was Ausgleich sein kann, läßt sich auf 
der Basis zivilistischer Erfahrungen einiges bei
tragen, nämlich folgendes: Wenn man „Aus
gleich“ i. S. der Naturschutzgesetze als etwas der 
annäherungsweisen Naturalrestitution sehr ähn
liches ansehen würde, so ließe sich sagen: Es wird 
oftmals behauptet, daß Naturalrestitution bei 
ökologischen Schäden nicht möglich sei47) Ein 
Ökosystem sei in Zusammensetzung und Wir
kungsweise so komplex, daß die Vorstellung, 
man könnte nach einem schädigenden Ereignis

den Zustand, der ohne dieses bestünde, wieder
herstellen, undenkbar sei. Aber auch bei Ge- 
sundheits- und Körperverletzungen zweifelt nie
mand daran, daß Naturalrestitution verlangt wer
den kann. Ebenso wie die Natur weist auch der 
menschliche Körper ein komplexes Wirkungsge
füge auf. Das hat bislang dort noch niemanden zu 
der Behauptung veranlaßt, daß Naturalrestitu
tion offenbar unmöglich sei. So lautet die Frage 
bei der Schädigung von Umweltmedien dann 
konsequenterweise u. a. dahin, ob durch Maß
nahmen der Behörden ein entweder ökologisch 
gleichwertiger Zustand oder wenigstens eine An
näherung an ihn geschaffen werden kann48)
9. Es erscheint sogar dem Zivilisten gar nicht als 
so sehr befremdlich, daß in dem nordrhein-west
fälischen Entwurf zur Begrenzung des Ersatzes 
für behördliche Aufwendungen das Wort „ange
messen“ benutzt wurde. Man bedenke, daß auch 
das BGB in § 251II, also in eng verwandtem Zu
sammenhang, ebenfalls zu keiner exakteren For
mulierung finden konnte („unverhältnismäßig“).
10. Bei einer öffentlich-rechtlichen Lösung be
steht aber keine Notwendigkeit, auf die zivil- 
rechtliche Dogmatik Rücksicht zu nehmen. Die 
§§ 249, 251, 253 BGB einschl. der Rechtspre
chung des BGH dazu sind kein Verfassungsrecht! 
Wer zwingt denn einen Gesetzgeber, der ökolo
gische Schadenersatzansprüche für eine Behörde 
gibt, sich dabei mit den Kategorien des BGB aus
einanderzusetzen? Insbesondere das BGB-Ver- 
bot des Schmerzensgeldes bei Sachschäden 
braucht eine öffentlich-rechtliche Schadenersatz
regelung in keiner Weise zu beachten. § 8 BNat
SchG tut das beim ex-ante-Ersatz auch nicht.
11. Ein letztes öffentlich-rechtliches Folgepro
blem ist die Duldung von Ausgleichs- und Ersatz
maßnahmen, wenn die Behörde, die ihren Scha
denersatzanspruch erfolgreich geltend gemacht 
hat, das Geld nun in ökologischen Maßnahmen 
„anlegen“ will. Ein Überblick über die landes
rechtlichen Vorschriften ergibt schnell, daß das 
Instrumentarium der Duldungspflichten in den 
Landesnaturschutzgesetzen dafür keine hinrei
chenden Handhaben böte. Auch hier bleibt viel 
zu überlegen und zu tun.

10. Was ist „ökologischer Schaden“?
„Wenn ein Narr einen Stein ins Wasser wirft“, 
sagt ein altes Sprichwort, „dann können ihn hun
dert Weise nicht herausholen“ So ist das Wort 
„ökologischer Schaden“ in die Debatte geworfen 
worden. Es ist umgangssprachlich so unpräzise, 
daß es für eine rechtswissenschaftliche Begriffs
bildung nur mühsam heranzuziehen ist.
Es gibt keinen vorgegebenen Sinn von Wörtern. 
Dadurch, daß es das Wort „ökologischer Scha
den“ gibt, gibt es noch keinen geistigen Gegen
stand „ökologischer Schaden“, den man reflek
tierend „begreifen“ könnte. Begriffsbildung darf 
nicht solchem „Begriffsdogmatismus“ folgen, 
sondern muß pragmatisch Vorgehen und Bedeu
tungen, d. h. Verwendungsregeln, vereinba
ren49)
In diesem Sinne wurde vorliegend von Sachver
halten („Fällen“) ausgegangen. Wir haben diese 
Fälle besprochen und stets gewußt, worüber wir
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sprachen. Daß das Wort „ökologischer Schaden“ 
gelegentlich auftauchte und Undefiniert verwen
det wurde, hat nicht gestört.
Die besprochenen Folgen („Schäden“) von Er
eignissen (Handlungen) lassen sich in vier Grup
pen einteilen:
Gruppe 1: Die nachteiligen Folgen im Vermögen 
eines Betroffenen. Diese sind bei Auslösung ei
nes Haftungstatbestandes zivilrechtlich stets zu 
ersetzen, sei es über § 249,2, sei es über § 251 I 
BGB.
Gruppe 2: Nachteilige Folgen für das Integritäts
interesse eines betroffenen privaten Rechtsgutin
habers über das Vermögensinteresse hinaus. 
Diese sind zu ersetzen, soweit „annähernde Na
turalrestitution“ möglich ist und der Ersatz kei
nen „unverhältnismäßigen Aufwand“ bedeutet, 
§§ 249,2, 251 II BGB.
Gruppe 3: Nachteilige Folgen im „Schmerzbe
reich“ sind, da es nicht um Körperschäden geht, 
zivilrechtlich nicht ersetzbar, §§ 253, 847 I 1 
BGB. Der Schmerzbereich ist aber nicht mit „im
materiellem Schaden“ identisch, sondern kleiner 
als dieser.
Gruppe 4: Bezüglich nachteiliger Folgen an Gü
tern, die nicht Privaten zugeordnet sind, scheidet 
ein zivilrechtlicher Schadenersatzanspruch im all
gemeinen schon mangels Tatbestandsmäßigkeit 
aus. Eine Ausnahme bilden die unter § 22 WHG 
subsumierbaren Fälle, dies aber nur bzgl. ihrer 
Folgen für das Vermögen der Benutzer.
Die zu ersetzenden Folgen können in allen Grup
pen zugleich ökologische Bedeutung haben, und 
der Ersatz kann zugleich volle oder teilweise Be
seitigung der ökologischen Folgen mit sich brin
gen. In keinem Fall aber wird die zivilrechtliche 
Wiedergutmachungspflicht in irgendeiner Weise 
von ökologischen Aspekten abhängig gemacht. 
Weder schließt eine ökologische Komponente 
der Folgen den zivilrechtlichen Schadenersatzan
spruch aus, noch begründet sie ihn.
Danach wäre es äußerst unpraktisch, eine Bedeu
tung des Wortes „ökologischer Schaden“ zu ver
einbaren, die sich irgendwie auf eine oder mehre
re bestimmte der obigen vier Gruppen bezieht. 
Ebenso unzweckmäßig wäre es daher, zu sagen, 
ökologische Schäden seien Schäden, die zivil- 
rechtlich nicht ersetzbar sind. Leicht führt es 
auch zu Mißverständnissen, wenn man sagt, „un
ter ökologischen Schäden (sei) ausschließlich der 
Schaden zu verstehen, der nicht in Geld aus- 
drückbar ist “ und ökologischer Schaden sei 
als immaterieller oder Nichtvermögensschaden 
zu verstehen, wenn dieser Begriff einen Sinn ha
ben solle50) Man könnte dann meinen, es handle 
sich hier um zivilrechtlich nicht ersetzbare Schä
den51*, weil bei zivilrechtlichen Schadenersatzan
sprüchen die Bezifferung eines Geldbetrages 
spätestens im Gerichtsurteil unumgänglich ist. 
Zweckmäßig ist es nach allem m. E. allein, als 
„ökologische Schäden“ zunächst einmal alle 
nachteiligen Folgen von Handlungen am Natur
haushalt zu bezeichnen52* Nur das läßt ohne vor
schnelle Festlegungen unbefangen die entschei
denden Fragen stellen, die im folgenden zusam
menfassend noch einmal dargestellt seien, um 
dann bei der letzten Frage in einen Gesetzesvor
schlag einzumünden:

10.1. Inwieweit bestehen de lege lata zivilrechtli
che Ansprüche auf Ersatz ökologischer 
Schäden?

Die Antwort lautet: Ökologische Komponenten 
von Ereignissen und ihren Folgen lösen nie als 
solche zivilrechtlich Schadenersatzsansprüche 
aus. Es schließt dies aber nicht aus, daß zivil- 
rechtlich ersatzpflichtige Folgen ökologische 
Komponenten haben, so daß von Fall zu Fall, al
so zufällig, der zivilrechtliche Schadenersatz zum 
Ersatz ökologischer Schäden führt53*. Aber selbst 
dort, wo ein zivilrechtlicher Anspruch besteht, 
der zufällig ökologische Schäden mit umfaßt, ga
rantiert die Existenz eines solchen Anspruchs 
nicht die Wiedergutmachung des ökologischen 
Schadens, denn das ist noch davon abhängig, ob 
der Ersatzpflichtige seinen Anspruch überhaupt 
geltend macht und ob er empfangene Ersatzlei
stungen ökologiegerecht verwendet. Die seit v. 
CAEMMERERS einschlägiger Bemerkung54* 
viel beschworene „Wandlungs- und Leistungsfä
higkeit“ des privaten Haftpflichtrechts55* ist hier 
schnell am Ende.
Das zivilrechtliche System der außervertragli
chen Schadenshaftung erfaßt nur „Individual
schäden“56* Die Individualisierbarkeit hat ihre 
Grenzen im Individualinteresse. Dieses mag im 
Einzelfall mit Allgemeininteressen parallel lau
fen. Im ökonomischen Bereich führt das zu be
friedigenden Ergebnissen. Auf die Wahrneh
mung des Individualinteresses ist dort Verlaß. 
Die Parallele versagt im ökologischen Bereich. 
Dieser ist über Eigentum und Privatinteresse 
nicht zu steuern. Das „ökologisch fundierte Inte
gritätsinteresse“57* bleibt eine Zufallserschei
nung.

10.2. Inwieweit wollen wir de lege ferenda eine 
Ersatzpflicht für die Verursachung ökolo
gischer Schäden?

Eine Antwort kann juristisch nicht gegeben wer
den. Juristisch beratend kann man lediglich dar
auf hinweisen, daß nur eine öffentlich-rechtliche 
Regelung in Betracht kommt und daß es eine 
Reihe öffentlich-rechtlicher Folgeprobleme ge
setzgeberisch zu behandeln gilt58*

10.3. Wie sollte zweckmäßigerweise eine neue 
öffentlich-rechtliche Haftungsnorm für 
ökologische Schäden den ersatzpflichtigen 
Tatbestand umschreiben?

Auch hier muß man sich erst einmal darüber klar 
werden, was man will: Will man nur Ersatz für 
Beeinträchtigungen des Naturhaushalts, die (im 
Sinne einer annähernden Naturalrestitution) 
„ausgleichbar“ sind? Oder will man auch „Er
satz“ in den nichtausgleichbaren Fällen, also so
zusagen „ökologisches Schmerzensgeld“?
Im ersteren Fall könnte man sich an § 8 II BNat- 
SchG anschließen und dort in einem Absatz 2 a 
bestimmen: „Ist ein Eingriff erfolgt, ohne daß er 
von einer behördlichen Entscheidung gedeckt ist, 
so kann die zuständige Behörde nachträglich ei
nen Ausgleich i. S. v. Abs. 2 S. 4 anordnen, so
weit dieser Ausgleich anders nicht gewährleistet 
ist“59*
Will man darüberhinausgehend nachträglichen 
Ersatz, so könnte man das in § 8 IX BNatSchG
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entsprechend klarstellen oder auch die Länder zu 
einer derartigen Regelung verpflichten.
Dieses Vorgehen hätte den Vorteil, daß das Wort 
„ökologischer Schaden“ vermieden wird und daß 
„erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen 
des Naturhaushalts“ nicht in einem neuen Sinne 
verwendet wird, sondern daß man automatisch 
an die Erfahrungen anknüpft, die mit diesem Be
griff seit Erlaß von § 8 BNatSchG gemacht wor
den sind60)
Die Regelung über den nachträglichen Ausgleich 
müßte dann durch geeignete Ausweitung der 
Duldungspflichten in § 10 BnatSchG unterstützt 
werden. Die Verwendung von Ersatzzahlungen 
für Zwecke des Naturhaushalts müßte bundes
rechtlich gesichert werden.
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